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Die Bedeutllng des J Ilgendlagers Falkenrott 
für den Strafvollzug 

\' ,on V"I1t.u j:(sl,·itr r Uuhert Dübb eu, Veehta i.OMenburg 

"Gottes sind Wogen und Wind . 
,:,egel aber und Steuer, 
da u ibr den Hafen gewinnt, 
!lind l::ue r !" 

Gorch Fock. 

Nachdem in der .. Zeitschrift (ür Strafvollzug" der Fachwelt im 
Lau fe der .lah re all e Voll l lIgsa nstalten der Bundesrepublik vorgeste llt 
word r-n sind, il'o l es wnhl an der Zeit, ein Wort über Falkenrott zu 
sagen. Dar, dies erst jetzt geschieht, ll af rückschnuend deshalb sein e 
volle Berecht igun g, weil sich im Gründunp;~jahr des Lagers so wenig 
oder gar nil:hts aU!I der Erfahrung heraus sagen lieS. DenD das Jugend· 
lager Falkeorott hut in vielen wesentlichen Punkten Neula nd beschritten. 
Ob der Vcr~ l1ch gerechtfer tigt war, lie& sich deshalb auch Dur aus seiner 
Bewährnug heaul worten. 

Das Lager wurde am J. 10. 1952 als selbständige Vollzugsansta lt 
im Oberlall d~erich tsbe:tirk Uldenburg im Neubau errichtet. 120 Plätze 
gestatten die Einweisu ng aller e r stbestraften , be~timlllt verur te ilten jungen 
Gefangenen des Landes N ieder~ach sen bis zum vollendeten 21. Lebens
jahr. Hart am Stadtrand, kaum 150 Meter vom ßundesbalmhof entfernt, 
ist die Anstalt wie e in Dorf ohne jede .Mauern und Gitter, durch kein 
Hinderni s. kei ll cn Wusserlauf von der Umwelt getrennt, wohl die 
offenste V(JlJzug~einrichtung dcr Bundesrepublik. Hei der Errichtung 
konnte :Iuf gewi s~e Vollzugserfuhrungeu in dem rrüheren Jugendlager 
Weslertimkc und dem Jugendhof Vechta zur iickgegrifTen werden, die 
heide in dem Dell en Ju geudlager Falkeurott aufgegangen sind. So stellt 
Falkenroll heu le [l och die Erfa hrun gssynthese beid er Einri~htungcn 
dar uud arbeitet aus der Grundtendenz heraus : 

.. Die gesdllosscne Tür stumpft ab, macht gleichgültig, 
di e offene Tür rordert die Persö nlichkeit und slellt 
sie stün ~ lli ch vor die Entscheidung des Lebens." 

Da der JlIgendstrafvollzug wieder zum Leben hinführen soll, dürfte 
ullschwer fe!'tzuHellen sein , in welcher Ricbtung .der Weg des Deuen 
Juge lldlager~ Fülkemott gegangen ist, gleichgültig und ohne Rücksicbt 
aui jene. die immer !lOch nicht e inse hen könn en, daß das Lehen in der 
Freiheit e in es beschränkten Raumes viel größere Anforderungen an den 
gefangenen Menschen stellt als das hinter verschlosse ner Zellentür. 
Hier wird . täglich nach dt!r alten Lebensregel verfubren, die besagt, daß 
ecbte Hewährung die Gefahr znr Voraussetzung habe, auch im Straf. 
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vollzuge und im besonderen im J ugendstrafvoUzug, so wie sie UDS 
allen im Leben begegnet und HDsere Kräfte fordert. 

Wenn der Jugendstrafvollzug seine erzieherische Aufgabe ricbtig 
lösen soll, mufi er davon ausgehen. wie die Verhältnisse deI! Jugend· 
lichen in Wirklichkeit sind, nicht wie sie seiD solJen. Wer diese ein· 
fache Grundt:rkenntnis übersieht, mUb scbeitern, weil er dabei mindestens 
den Menschen überfordert. Im Anfang steht daher hier die Persönlich· . 
keitserforschung und die Erforschung ihrer Umweltverhältnis8e. damit 
auf festem Grund aufgebaut werden kann. 

Die dabei erarbeiteten Ergebnisse zeigeu ein gewisses Nar.blassen 
der soziologischen Randgefährdung so, wie sie z. B. aus den wirtschaft· 
lichen Schwierigkeiten der Nachkriegszeit herrühren. lassen aber das 
mehr oder minder grofie Versagen der Familie deutlich werden, die 
immer mehr eine reine Erwerbs· und Interessengemeinschaft ~i.rd. in 
der kein Plat." für Entsagung und Opferfreudigkeit ist. Die Folgen 
dieser Entwicklung sind sich selbst überlassene Jugendliche, denen die 
Eltern kein gutes Vorbild mehr sind; Jugendliche, denen die nötige 
Gt:borgenheit fehlt, die in der Schule versagen müssen, ihr Wissen aus 
der Gosse beziehen und mit der Freiheit nichts mehr anzufangen wiuen. 

An dies(' r Situation darf das Jugendlager nicht vorbeigehen, wenn 
e!\ etwas erreichen will. Das und was wir wollen, den beherrschten, 
arbeitsamen, strebsamen und vernü.n(tiger Freude aufgeschlossenen Jungen, 
dem hier nichts geschenkt wird, es sei denn. echte Leistung steht hinter 
seinem Wun sch, wird allen unseren Zugängen auf der Aufnahmeabteilung 
nach dringlichst nahe gebracht. Dort liegen die "Kriegsartikel", nieder· 
gelegt im Geleitwort für die Zugänge, nicht in der Form von Ver
baltenevorswriften, die Auszüge aus deo Strafvollzugsvorscbriften dar· 
stellen, sondern als ein Lehensh inweis für Jungen gestaltet und in ihrer 
Sprache niedergescllriehen. 

Dadurch wird klargf'stelIt. wohin die Reise gebt. Unsere Hilfe will 
und darf nichh! anderes s{'in, als de n Jugendlichen in den Stand zu 
setzen, sich selbst zu helfen. Sich selbst zu belfen, bedeutet in erster 
Linir, fähig zu sein, mit dem Leben fertig zu werden, mit einem Leben, 
das dem Können und Vermögen der Jungen angemessen ist. 

Unsere Räume, die den Jungen zur Verfügung stehen, sind gewiß 
modern, waren auch kostspielig, was den Bau betrifft, bleiben aber 
trotz allem in der Einrichtung sch licht. WIIS hier immer beeindruckt 
ulld für Komfort gehalten wird, ist die Sauberkeit, in der die übrig· 
gebliebenen, allerdings umgearbeite ten Militärscbränke und Betten mit 
harter Bretterunterlage in ErscbeinulJg treten. Sie sind nichts aufier
gewöhnliches, nichts. was nicht jeder Junge, jede Familie sich leisten 
könnte; nur sind sie geschmackvoll gestrichen. Darauf, da6 alles, was 
wir beiitzen, auch später in seinem eigenen Heim von des Jungen 
Hand gefertigt werden kann, legen wir grö6ten Wert. Völlig falsch 
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wäre es, ibn durch Hervorruhmg unerfüllha'rer Wünsche zum Hoch· 
stapler werden zu lassen, 

Es ist e in sehr einfaches System, da!! das Hau sgescheh en in Gang 
hält. leden Monat wird eine "Monatsstube" ermittelt. MOllatsstube wird 
die Stube, rlie mit ihren Angehörigen während des ganzen Monats am 
wenigsten gegen die Ordnung und Sauberkeit sich versündigt. Da jeder 
Angehörige einer Monatsstube zu seinem Taschengeld, das er für seinen 
Arbeitseinsatz in Lagergeld zugewiesen bekommt, einen Zuschlag von 
3 DM erhä lt, ist der Ansporn durch diese beachtliche Zielsetzung 
besonders groß. Während in den Gefängnissscn alter Art dcn weisten 
In sassen alles gleich ist und sie oft mehr oder minder hart un 'ihre 
Pßichten herangeführt werden mü ssen, hat dieses .kleine Mittel fri schen 
Wind in das Haus hereingebracht und stärkt durch eine allen erreich· 
bare Zielsetzung die Gesta ltullgs kraft und die Eigeni.n'itiati ve. Wir schätzen 
uns glücklich, heute viel weniger reden zu müssen als früher und noch 
mehr erreichen zu können. Der Nutznießer aber ist vo r allem der 
Junge. der dauernd vor eine Aufgabe gestellt wird, die ihn forde rt. 

Da6 gefordert wird, ist aber gerade das. was die Lahilen benötigen. 
aber nicht mögeo. weil sie aus ihrer verderblicheo Ruhe aufgescheucht 
wenlen. Kürzlich kam ein Zugang au s einer anderen Vollzugsanstalt 
zu un 9. Bei dem erf;ten Gespräch kameu wir auch darauf. ob hier nach 
seiner Meinung die Verhühoi~~e besser wären. Und da erzählte er. dafi 
ihm frühere Mitgdangene FlI lkenroll 'trotz der schöneo Einrichtung in 
den schwärzesten Farben geschildert hätten. wei l lIIan dort ständig ein· 
gespannt und gefordert sei. Da ist es uns erneut klar geworden, richtig 
zu liegen nnd dafi di e verschlossene Tür abstumpft. vorhundene In· 
aktivität noch fördert und nicbt die Kräfte weckt und stärkt. 

Genauso wie bei der Heimgestaltung wird der Junge auch bei der 
Arbeit gefordert. Hier lassen zwar die zeitlich unzureichenden Vollzugs
zeiten keine Berufsausbildung zu, aber einem barlen Arbei tslraining, 
mit dem Ziel, die Fähi gkeit zu gewinnen, durchhalten zu könn en, unter· 
liegen alle. Die Arbeitsbelohnung, die zwischen 2 DM und 6 Di\l 
schwankt, wird zur Hälfte als Lagergeld ausgezahlt, zur anderen Hälfte 
rest gespart. Dazu gibt es Monats7.uschläge nicht aus betrieblichen, weil 
ein Arbeitszweig dies besonders erfordert. sondern aus pädagogisch.eu 

. Grü nden. Deshalb entscheidet auch üher diesen Zuschlag nicht die Ver· 
waltung, sondern der Pädagoge im Zusammenwirken mit dem Werk· 
beamten , bei dem der Junge tiiglich arbeitet. Jeden Abend wird die 
überdurchschnittliche Arbeit {'ines Jungen mit einem Gutpunkt. die 
unterdurchschnittliche mit einem Schlechtpunkt bewertet und diese 
Einstufung dem Jungen auch bekann4legeben . damit er immer weifi, 
wo er sich noch mehr anstrengen muh. Am SchlUß eines Monats werden 
Gut. und Schlechl pullkte aufgerechnet, wohei das erste Drittel der am 
besten stehenden lungen eine Zulage zum Taschengeld in Höhe von 
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4 DM, das zweite Drittel e in e solche von 2 DM erhält, während 
das letzte Drittel leer au sgeht. Auch diese Belohnungsart hat mit der 
alten Gerängnisbclohnungsart gebrocben, die besonders in großen An· 
stalten keine Individualisierung mehr zuliefi. sondern die " Ersitzung" 
von Chancen förderte. Immer wieder können wir beohachten , daß 
unsere Jungen mehr arbeiten, geme arbeiten, weil sie sich gerecht 
helohnt empfinden, nnd auch hier Ziele haben, für die sich der Ein· 
satz lohnt. 

Manche Kritiker halten un s entgegen, daß wir dabei zu äußeren 
Dingen erziehen. Wer das sagt, entzieht seinem pädagogischen Anftrag 
dadurch selbst den Boden, weil er sich belügt. Schließlich arbeitet 
dieser Kritiker auch nicht nur, um allf Belohnun g und Anerkennung 
verzichten zu wollen, und er übersieht, dafi gerade der Junge durch 
die äuGere Anerkennung einen inneren Kraftzuwachs erfährt, sein Selbst· 
vertrauen in die eigene Lei stung sieh unbewu6t steigert und mit dem 
Arbeitserfolg sieb allch die Arbeitsfreude langsam einstellt. Wir würden 
in der Jndustrie und besonders in der Verwaltung heute viel wellr 
freudig ~chaffende Menschen haben, wenn man mehr loben, weniger 
tadeln und gute Leistungen nicht fori.gesetzt als selbstverständlich au· 
seben würde. 

Der Schwerpullkt des Arbeitse insatzes der jungen Gefangenen liegt 
in unserem Gutsbetrieh. Das Lager besitzt ein Gut mit 125 Hektar 
teils Ackerlaml, Weide, Moor oder Wald , darauf 6 Pferde, 160 Schweine, 
75 Kopf Rindvieh. Dus wird durch un sere Jun gen bewirtschaftet, die 
auch das Od land kultivieren und jährlich 1000 Tonnen PrentorE- und 
30000 cbm Wei6torf gewinnen. 

Neben dem Landwirtschaftsbetrieh knmmen Spezialisten in der Guts· 
schmiede und Ti ~chlere i zur Verwend.ung. Vorhandene :Maurer sorgen 
für die Instandhaltung der Gebäude und baben auch tüchtig seiner· 
zeit mit geschafft, unse re Häuser zu erstellen. Für ungelernte Kräfte 
steht die Siigerei bereit, wo Tausende von Torflatten gefertigt werden. 
Andere Jungcn stellen die verscbiedf!nsten FlaschenkorkeD her. 

Schon diese wenigen Ausführungen werden den Eindruck vertieft 
haben, daß die Jungen bier nicht ver·, sondern zum Leben hintezogen 
werden. Auf dem Weg dahin spielt die äufiere Zielsetzun g zwar eine 
erhebliche, selbstverständlich nicht die entscheidende Rolle. Aber es 
gibt viel mchr Menschen, als man wahrhaben will, die nur auf iiu6ere 
Dinge an sprechen und schwerer innerlich zu fassen sind. Man denke 
z. B. nur an die vielen offensichtlichen oder verkappten Debilen. Trotz· 
dem wird getan, was zu tun ist, wei l wir durchaus wissen. daß Wohl· 
Verhalten erst dann restlos. "gesichert ist. wenn es nicht nur geübt, 
sondern auch erlebt ist. Deshalb kommen Unterricht und IDusische 
Freizeitgestaltung auch hei UllS nicht zu kurz. 
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Wir führen den Unterricht als Elementarunterricht und als Lebens
kunde durch. Allem Unterricht gemeinsam ist das Ziel, das, was täglich 
im Umgang und bei der Arbeit geübt wird, zum Teil eines gröberen 
Ganzen zu erheben und möglichst erlebnismä6ig näher zu bringen. 
Der Elementarunterricht füllt dabei Volksschullücken auf und will die 
Jungen in den Stand versetzen, Lebenslauf und Bewerhungsunterlagen 
zu fertigen , mit Behörden in einfachster Form brieflich zu verkehren 
oder Zahlkarten und Postanweisungen auszufüllen. Die Lehenskunde 
zeigt die menschlichen und staatsbürgerlichen Verpßichtungen. 

Die MUbe kommt auch zum Zuge. Vorwiegend am Sonntagvormittag 
nach den Gottesdiensten, die die Gereiften heider Konfessionen in den 
Stadtkirchen, die übrigen in der Hauskapelle besuchen , ist die heste 
Zeit für ein kleines "Pleifchen" und für die Zeitungen, die ohne "Vor
zensur" ausgelegt werden. 

Besonders gepflegt wird die Freizeit. Sie ist jenes Feld, das die 
Jungen in Eigenverantwortung soweit als möglich seihst bewältigen 
müssen und dabei die Gemeinschaft erleben sollen. Hahen sie es doch 
draUßen in der Freiheit so sehr schlecht gekonnt. Wir haben Sport·, 
Sing- und Schwimm~tuDden, ferner Schach· und im Winter besonders 
Laienspiel., Diskussions· und Bastelgemeinschaften. Welche Gruppen 
aufgestellt werden, und was sie treiben, bestimmt der Hausrat. Und 
das dürfte eine neue Einrichtung sein! 

Bestehend aus den Stubenältesten und dem vom ganzen Hause 
gewählten Hausältesten (das Lager hat 3 Häuser mit je 40 Jungen), ge· 
staltet der Hausrat zusammen mit dem beratend tätigen Erziehungs· 
gruppenleiter nicht nur die Freizeit, sondern ihm ist auch, soweit es 
die Vollzugsvorschriften nicht ausdrücklich untersagen , durch übertra· 
gung eines gewissen Mabes von Mitbeteiligung und Mitverantwortung 
überlassen, die Ordnung im Hause aufrecht zu erhalten. Dazu macht 
er Vorschläge, wie Entgleisungen geahndet oder abgestellt werden können. 

Der Hausrat hat auch eine Hauskasse, die vom zuständigen Ge· 
fangenenlürsorgev.erein betreut wird. Dahinein ßieflt ein Teil des La· 
gergeldes. Den jeweiligen Prozentsatz setzen die Jungen in monatlicher 
Abetimmung seIhst feBt. Damit verfügt die Hau sgemeinschaft bei Ge
meinschaftsveranstaltungen über kleinere Geldbeträge oder kann zur 
Verschönerung dea Hausea selbst beitragen. Bei groher Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz haftet der einzelne Junge mit seinem Taschengeld auch 
für Schäden. Seitdem 80 verfahren wird, geht viel weniger zu Bruch 
al, früher. Warum ? Weil der Junge nun am eigenen Taschengeld die 
Folgen der Wiedergutmachung spürt. Auf diese Art können wir es uns 
auch nur leiBten, statt aUB dem " Blechnapf zu picken" von Porzellan· 
tellern zu eSIlCD. 

Die Haustateinrichtung ist noch immer Gegensland lebhafter Dis· 
. ku8sion. Seit Jahren im Stillen aber erprobt, hat die Praxis des Voll· 
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zuges das Jawort dazu gesagt, weil der Einzelne endl ich aufhört, Ohjekt 
dei Vollzuges zu sein und zum mitbandeinden Subjekt geworden ist. 
Und wir alle, die wir täglich im Vollzugsgeschehen stehen, brauchen 
viel weniger zu reden, was sowieso bei den Juu gen die eigene Er· 
fahrung nicht zu ersetzen vermag. Jetzt aber merkt und spürt der Junge 
deutlich, daG es an ihm liegt, ob er einen schönen Feierabend oder 
Sonntag 'verbringt, und wir haben durchaus den Mut und die Kraft, 
staU der Freizeit eines Sonntagoacbmiuags verlängerte Bettruhe an· 
zusetzen, wenn es dem Hausrat an Ein fällen mangeln sollte. Nur ein· 
mal davnn Gebrauch gemacht, war die Wirkung heilsam. 

Erfrischend sind immer die Lagerabende. Sie zeugen eindrucks· 
voll von der Gestaltungskraft der Jungen, die in ihrer Stubengemeill' 
schaft bei jedem Lagerabend zum Zuge kommen, und öffnen viele Ventile. 
Für aUe sind das köstliche, manches ?lIal auch besi nnliche Stunden, 
wenn in Glosse und Sketsch das Monatsgescbehen und unsere eigenen 
Ma&nahmen kritisch beleuchtet vielen zur Selbstkritik - an uns 
vorbeiziehen. 

In den let'den vier Jahren waren viele, manches Mal zu viele Be· 
sucher bei uns. Allen, ob in· oder ausländischen Gästen ist dabei der 
frohe Gesichtsausdruck, die Höflichkeit und die Unbefangenheit der 
Jungen aufgefallen. Immer wieder danach gefragt, worauf das zurück· 
zuführen sei, wissen wir nur die eine Antwort: von dem Men schen, 
dem man vertraut, wird man weniger enttäuscht. al s man erwarte t. 
Vertrauen erzeugt eine echte Bindung, schweifit e iue Gem cinschaft erst 
zu einer echten Gemeill!'\chaft zusammen. Deshalb überrascht au ch nicht, 
daß wir bei 24·0 Zugängen im lahre 1956 nur 5 Entwcichungell hatten, 

Falkenrott, zunächst Ex.periment des offenen Vollzuges bei Jugend· 
lichen, ist zwischenzeitlich mehr geworden. Es hat auch für den Er· 
wachsenenvollzug ein Tor aufgestofien und lieG die Erkenntnis wachsen, 
daß wir im 20. Jahrhundert in der Zivilisatiou viel1~icht an Iler Grenzll 
der Möglichkeiten angelangt sind, in dieser aufgeklärten Zeit aber noch 
immer mehr Menschen als gerechtfertigt hinter SchloLi uud Riegel halten, 

Wenn diese Erkenntuis wächst, hat der offene Vollzug in Falkenrott 
auch über seinen speziellen Auftrag hinaus dem gesamten Strafvollzug 
in Deutschland einen Dienst erwiesen. 
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Bericht 
über die 14. Tagung des Strafvollzugsausschusses 

Von MiDi8teriairat Huber! He y, Dii lgeldorf 

Entsprechend einer früheren Entschliefmng trat der Strafvollzugs· 
ausschuli der Länder im lahre 1956 ein zweites J\'lal zusammen, um 
sich mit Fragen auseinanderzusetzen. die in der Vollzugspraxis grö6ere 
Bedeutung gewonnen hahen und eioer möglichst übereinstimm enden 
Regelung in den Ländern drin gend bedürfen. An den Beratungen der 
14. Tagung des Strafvollzugsa usscb usses, die in Münster (Westf.) in der 
Zeit vom 4. bis 6. Dezember slattfand, nahm zum ersten l\lal als Gast 
ein Vertreter der lustizverwaltung des Saarlandes teil. Im Verlauf der 
Erörterungen berichtete Generalstaatsanwalt Dr. Adams. Saarbrücken, 
ausführlich über die Situation de~ Strafvollzuges im Saarland und be· 
antwortete an ihn gestellte Fragen . Auf diese Weise erhielten die übrigen 
Ländervertreter erstmalig Gelegenheit, sich ein anschauliches Bild von 
den Verhältnissen im saarländischen Strafvol~zug zu machen und nütz· 
liche Vergleiche zwischen einzelnen dort gefundenen Lösungen und 
entsprechenden Regelungen im eigenen Lanrle i7.U ziehen. Bei dem nach· 
folgenden, die wesentlichsten Arbeitsergebnisse wiedergebenden Ber icht 
wird auf saarländische Sonderregel ungen, die von allgemeinem Inter
esse sein können, besonders hingewiesen. 

Von 30 zur Beratung stehenden Punkten der Tagesordnung betra· 
fen mehrere Punkte Personalprobleme, nämlich .Fragen der Besoldung, 
der Arbeitszeit und der Unterbringung naeb dem Gesetz zu Artikel 
131 GG. Im Vordergrund standen dabei Fragen der Besoldung und 
der Arbeitszeit. 

I) Beso ldun g der Bea mten de s Aufsicht s· und Werkdien s tes, 
Ein stufung, GelahreDzulage 

Ausgehend von der E rkenntnis, dafi der beutige Vollzug gegen
über der Öffentlichkeit Verpflichtungen be!,onderer Art zu erlüllen hat, 
wurde allgemein der Standpunkt vertreten, dao sich mit den erhUhten 
Leistungen der im Vollzug tätigen Beamten und Angestellten für den 
Dienstherrn die Pflicht ergebe, der Frage einer entsprechenden besol· 
dungsmäoigen bzw. vergütungsmäoigen Eingruppierung die gebührende 
Aufmerksamkeit zu widmen. Der Gedankenaustausch über die in die ser 
Beziehung in einzelnen Ländern bereits erzielten FortschriUe· ergab 
folgendes! 

In Hessen ist die Höhergruppierung der Hilfsa ufse her von TO.A IX 
nach TO.A VIII bereits erfolgt. 

Im Saarland werden Aufseher, die infolge vorgeschrittenen Lebens· 
alters nicht mehr in das Beamtenverhältnis übernommen werden k Ön· 
nen, sowie Inhaber bestimmter Funktionsposten, z. B. Kraftfahrer, in 
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TO.A V[H eingestuft. Seit dem 7. November 1952 ist im Saarland die 
Einstufung der Oberverwalter nach A 5 a, der Werkmeister nach A 7 a. 
der El'1Iten Hauptwachtmeister nach A 7b sowie der HauptwachtmeisteruDd 
Werkführer Dach A 7 c erreicht worden ; eine BessersteUung der Obe .... 
wachtmeister hat dadurch erzielt werden können, da6 diese bei der 
Anstellung mindestens in die 5.Dienstaltersstufe der Besoldungsgruppe A9 
eingereiht werden. 

In Baden·Württ~mberg wird inzwischen eine Gefahrenzulage gewährt. 

Bei der Erörterung wurde zum Ausdruck gebracbt. daß eine Auf
be8serung der Besoldung der Gewährung einer Gefahrenzulage schon 
deshalb vorzuziehen sei, weil eine gerechte Bestimmung des für eine 
Gefahrenzulage in Betracht kommenden .Empfängerkreises erheblichen 
Schwierigkeiten hegegne. Im Hinblick auf die bevorstehende Neurege
lung der Beamtenbesoldung in den Ländern verdeutlichte der Straf
vollzugsausscbu6 den von ihm vertre tenen Standpunkt durch folgende 
einstimmig gefalite Entschlieliung: 

"Die bisherigen Anregungen des Strafvollzugsausschusses zur Frage 
der Besoldung der Beamten des Aufsichts· und Werkdienstes bei 
den Justizvollzugsanstalten sind in dem Entwurf eines Musterbe· 
soldungsgesetzes für die Länder nicht ausreichend berücksichtigt 
worden. Die Entwicklung ist von den in Betracht kommenden 
Beamten und ibren Berufsorganisationen aufmerksam beobachtet 
worden und hat unter ihnen zu einer anwachsenden und schon 
jetzt nicht unbeträchtlichen Beunruhigung geführt. Die in dem 
Modellentwurf vorgesebene Besoldung der Aufsichts- nnd Werk
beamten wird als unzureichend empfunden. da sie den erhöhteo 
Leistungen, die von diesen Beamten heute mit Recht verlangt 
werden, nicht entspricht. Von den Funktionszwecken der Freiheits
strafe wird der Erziehung heute die zentrale Bedeutung beige
messen, die ihr im Hinblick auf die Resozialisierung besserungs
fähiger Rechtsbrecher zukommt. Der moderne Erziehungsvollzug 
mit der von allen Ländern des In- und Auslandes geforderten 
Auflockerung durch Gliederung der Gefangenen in kleinere Grup
pen hat gerade die Beamten des Aufsichts- und Werkdienstes vor 
Aufgaben gestellt. die wesentlich höher bewertet werden müssen 
als die bisher überwiegenden Sicberungsaufgaben. Die erzieheri
sche Behandlung der Gefangenen zwingt die Beamten zu selbstän
digen und ein erhebliches Man an Verantwortung und Entschlu6-
kraft fordernden Entscheidungen. Das gilt insbesondere für den 
Aufgabenbereich auf Aulienarbeitsstellen, wo die Aufsichtsbeamten 
häufig auf sich allein gestellt sind. Den steigenden dienstlichen 
Anforderungen wird die Ausbildung und Schulung der Beamten 
deli Aufsichts· und Werkdienstes laufend angepa6t. Um die Erfül
lung der heute ah wesentlich erkannten Aufgaben des Strafvoll-
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zuges sicherzustellen, können nur solche Kräfte in das Beamten
vt."rhiiltnis übern ommen werden, die sich bereits als Angestellte 
längere Zeit im Strafvollzugsdienst bewährt, anschlidiend den 
Vorbereitungsdienst zurückgelegt und die vorgeschriebene Prüfung 
ahge legt und sich damit das erforderliche Rüstzeug für ihren 
Beruf e rworhen hahen. Dieser im dienstlichen I nteresse liegenden 
strengen Au slese entspricht die derzeitige Besoldung nicht. Das 
Mifiverhältnis zwi schen geforderte r Dienstleistung und gewährter 
Besoldung hat zur Folge, dau es aussichtslos erscheint, in aus
reichendem Umfang geeignete Nachwuchskräfte zu gewinnen, zumal 
Ili e in den Vorbereitungsdienst eintretenden Angestellten in der 
Hegel filr einen längeren Zeitraum erhebliche finanzielle Nach
teil e in Kauf nehm en müssen. Sollten e iner Neuregelung der Besol
dung l.ur Zeit Schwierigkeiten entgegenstehen, die weite re 'zeit
rau beml e Vorarbeiten erforderli ch machen würden, so wird es 
!Soweit nodl nicht geschehen - als Obergangsmafmahme unum
gä nglich notwendig sein, den Bediensteten lI es Aufsichts- und 
Werkdienstes bei JVA. ei ne widerrufliche und nicht ruhegehalts
fiihi~e Gefahrenzulage zu gewä hren. Eine solche .Maunahme würde 
a ls ei n weiterer Schr itt auf dem Wege z U einer adiiquHten Aufbes
serull i'\ der Besoldung angesehen werden und sowohl zur Hebung 
der Dienstfrendi gkcit als auen zur Aufrechterhnltun g des in der 
Verwaltung des Strafvollzuges in besonderem MaLe notwendigen 
Vertrauens heitra~en." 

2) Au sw irkun g d e r Arbeit sze it ve rkür z un g im ö ff e ntli c hen 
Di e n s t a u f d e n S l rafvo lhu-g 

Die in e inigen Industri ezweigen der freien Wi rts~haft hereits erfolgte 
E infiihrung der 4·5-Stund ell-Woch e gab Veranlassung zu überlegen, wel che 
Auswirkung eine Kürzun g der Arbeitszeit der Vollzu gsbediensteten auf 
den Dienst in den Vollzugsanstalten haben werde. Wenngleich dieser 
}'ragcokomplc" zur Zeit noch nicht von akutem Interesse ist, so wurde 
scine Einbeziehun g in die Eriirterungen jedoch deshalb für dringlich 
angesehen, weil jederzeit eine Lage eintreten kann , die sofortige Mar1-
nahmen erforderlich macht. 1m Vordergrund des 1nteresses stand dabei 
die Frage, ob mit einer solchen zeitlicben Verkürzung des Dienstes 
auch eine Verkürzung tier Arbeitszeit der Gefangenen verbunden werden 
soll . Es wurde Ubereinstimmend die Auffass ung vertreten, dalj di e Ge
fangenenarbeitszeit weitgehcnd von der Beamtendienstzeit abhäng ig sei 
und deshalb auch im Zusammenhang mit der Personalfrage gesehen 
werden müsse. Würde z. B. dem Gros der Beamten ein freier Samstag 
gewährt werden und würden die Gefangenen wie bisher auch am Samstag 
zU arbeiten baben, .Iann würde einc Personalvermehrung die unaus
bleibliche }~o lge sein. Nach überschlägig angestellten Berechnungeu 
wurde fii r diesen Fall e ine Vermehrung des vorhandenen Personal-
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bestandes um 1/6 als uotwendig bezeichnet. Bei der Beratung der Frage, 
ob ~ich eine Angl eicbung der Arbeitllzeit der Gefangenen an e ine ggfls. 
verkürzte Dienstzeit der Beamten empfehle, wurden verschiedene An
sichten voq~etragen und die Vor· und Nachtei le einer Verkürzung der 
Arbeitszeit der Gefungenen gegeneinander abgewogen. Die Einführung 
sogenannter Ersatzarbeiten um Samstag (Beschäftigung der Gefangenen 
allfierhalb der Arbeitssäle und Werkräum e in den Haftzellen, auf den 
Höfen II SW. ) wurde nicht für empfehlenswert gehalten, vielmehr wurde 
die Notwendigkeit e iner sinnvollen Beschäftigung der Cefangenen auch 
am Samstag all gemein anerkanDt. Beachtung faud ein Vorschlag, den 
Sumstag e twa als e iDe Art Berufsschultag für erwachsene Gefangene 
im Rahmen der theoretischen Berufsausbildung und ·fortbildung vor
zusehen. Demgegenüber wurde darauf hingewiesen, dafs die Anzahl 
der fiir e inen Unterricht in Betracht kommenden Gefangenen, die sich 
aus eigenem Bildungsstreben zur Mitarbeit in Lcrngruppen und Arbeits
genll"inschaften hert"itfinden, verhältnismäßig gering sei und dan 'es 
auch froglicl. erscheine, oh der E rfolg in einem vertretbaren Verhältnis 
zu .Iem notwelldi~ werdenden finanzie llen Me!. raufwand stehen werde, 
wenn lIlan die (;efangeneu zur Teilnahme an Unterrichtsstunden anhalte. 
111 diesen! ZIl ~a lllll1 cnballg wurden auch die Schwierigkeiten erörtert, 
die ~ i ch bei .Ie r Gewinnung geeigneter Lehrkräfte für den Strafvollzng 
ergeben hahen lind die hauptslichlicll darin bestehen. dUb Lehrer bei 
JVA. gegenüber freien Lehrern nicbt unerheblich schlechter gestellt 
sind, weil sie in A .. betrac!.t des sehr unterschiedlichen Bildungsniveaus 
der Gdangenen bei in der Regel längerer Arheitszeit grö6ere Mühen 
zur Erzielun~ ein es Erfolges aufwenden müssen und weniger Urlaub 
erhalten. Obereill~ti'llmend wurd e anerkaunt, dan einem möglichst lebens· 
nahen Unterricht und ein er beruflichen .Fortbildung wesentliche Be· 
deultlng im H.inblick auf die WiedereiDgli~dernng der Verurteilten nach 
der Entlassung aus der Haft zukommt und daS m .. n gg[ls. auch neue 
Wege erproben muli. Mit Interesse wurden Ausführungen des Vertreters 
des Landes Hessen aufgenommen, der mitteilte, in einer Vollzugsanstalt 
habe lIl all im Benehmen mit der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
in Nürnb.:r:; Sebweifierleh rgänge veranstaltet, an denen viele Gefangene 
mit Eifer und Erfolg teilgenomm en hätten. Gegen die völlige Frei
stellung des Samstags fiir Ausbildnn gs· lInd Fortbildungszweeke wnrde 
geltend gemacht, daS auf die normale Arbeit am" Samstag mit der darin 
liegenden Anleitung zn Regdmä6igk eit und Stetigkeit jedenfalls so 
lange nicht verzichtet werden könne und solle. als noch Arbeitnehmer 
in der freien Wirtsehart mehr als 45 Stunden wöchentlich arbeiten 
mü15ten. Es wurde ein~timmig folgende Entscblie6ung gefabt: 

,. Oie mit einer Ar beitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst ver
bundenen Auswirkungen auf den Strafvollzug sollen zunächst durch 
Erhebungen sorgfliltig studiert werden. Den Landesjustizverwaltungen 
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wird empfohlen, zu gegebener Zeit ihre Beobachtungen und Fest
stellungen miteinander auszutauschen. Die Ergebnisse der Prüfung 
in den einzelnen Ländern sollen während der nächsten Sitzung 
des Strafvollzugsausechusses erörtert werden." 

Nach Entgegennahme eines Berichts über den Stand der Vorarbeiten 
des Unteraueschusses zur Erarbeitung bundeseinheitlicher Vollzugs
vorschriften nahm der Strafvollzugsausschu6 davon Kenntnis, daS im 
Saarland im groSen und ganzen die in den Ländern der ehemals 
britischen Be.satzungszone geltenden Vollzugsvorscb:riften angewendet 
werden und Änderungen gegenüber dem Stand von 1940 jeweils durch 
AV. angeordnet worden sind. Als bemerkenswerte Änderungen wurden 
Anordnungen angesehen, nach denen im Saarland arbeitenden Ge
fangenen die ganze Arbeitsbelohnung als Hausgeld gutgeschrieben wird 
und die zur Entlassung kommenden Gefangenen aus staatlichen Fürsorge
mitteln ein Entlassungsgeld in Höbe von etwa 60 DM erhalten. 

Im Hinblick auf die Notwendigkeit, möglichst bald über einen 
Entwurf bundeseinbeitHcher Vollzugsvol'8chriften ale Vorstufe eines 
StrafvollzugsgesetzeH zu beechliefren, wurde eine gröSere Anzahl von 
Vollzugs- und Verwaltungsproblemen in der Weise erörtert, dali die 
protokollarisch oder in Form von EnlschiieflUngen niedergelegten 
Beratungsergebnisse dem Unterausschuu zur Erarbeitung einheitlicher 
Vollzugsvorschriften als Richtlinien dienen können. 

3) Einheitliche Regelung der Raucherlaubnis für Gefangene 
Die bisherige unterschiedliche Regelung der Raucherlaubnis in 

den Ländern hat fast überall zu Unzuträglichkeiten geführt, die nach 
übereinstimmender Auffassung vermieden werden können und sollten. 
Um für die Zukunft zu vermeiden, dali Gefangene sich bei Verlegungen 
stets auf eine jeweils günstigere Regelung in einem anderen Lande 
herufen, wurde der ErlaS bundeseinheitlicher Richtlinien für erforder
lich erachtet. Im Verlauf des Gedankenaustausches über die mit der 
bisherigen Handhabung in den Ländern gemachten Erfahrungen wurde 
auch die derzeitige Regelung im Saarland erörtert, die folgendes vor
s ieht: Tabakwaren können auch vom eigenen Geld eingekauft werden. 
Jungen Gefangenen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist das 
Rauchen allerdings nur gestattet, wenn sie über das notwendige Haus
~eld verfügen. Zuchthausgefangenen im Anfangsvollzug ist das Rauchen 
untersagt. Der AnfangsvoHzug bemifit lich nach der Dauer der Strafe 
und umfa6t eine Zeit von mindestens 3 und höchstens 9 Monaten. 

Ausgehend von der allgemein vertretenen Auffassung, da& man 
der Frage der Raucherlaubnis nur die ihr zukommende Bedeutung 
beimessen solle und sie keinesfalls in einen Zusammenbang mit Er
ziehungsma&nahmen bringen dürfe, wurde einstimmig folgende Ent
schlieSung gefaSt: 
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.. Der UnterausschuD zur Erarbeitung bundeseinheitlicher Vollzugs
verschriften wird gebeten, bei seinen Vorarbeiten folgende Grund
sätze zu berücksichtigen: 
1) Die Frage der Raucherlaubnis soll nicht mit pädagogischen 

Gesichtspunkten verknüpft werden. 

2) Eine unterschiedlicht' Behandlung von Männern und Frauen 
ist nicht gerechtfertigt. 

3) Der Gefangene soU sich die Mittel zur Beschaffung von Rauch
waren selbst verdienen. Soweit er dazu wegen Arbeitsunfabigkeit 
oder ArbeitsmangeJs unverschuldet nicht in der Lage ist, soll 
er so gestellt werden wie ein Gefangener, der eine durch
schnittliche Arbeitsbelohnung erhält. 

4) Für den Einkauf von Tabakwaren darf nur ein noch zu be
stimmender Teil der Arbeitsbelobnung in Anspruch genommen 
werden. Darüber hinaus wird der Einkauf auf noch festzulegende 
Höchstmengen begrenzt. 

5) In Krankenhäusern und Lazarettabteilungen ist das Rauchen 
grundsätzlich nicht gestattet. Der Aostaltsarzt kann im Einzel
fall Ausnahmen zulasseIl, soweit ärztliche GrUnde dafür sprechen. 

"6) Wann und wo geraucht werden darf, bestimmt der Anstalts
leiter im Rahmen der Hausordnung." 

4) Gewährung von Strafurlaub durch den Anstaltslei.ter 
AnlaG zur Erörterung dieBes Punktes gab ebenfalls eine ver

schiedene Regelung in den einzelnen Ländern. Während z. B die 
Anstaltsleiter in Baden·Württemberg und "in Hessen nicht die Befugnis 
haben, einen Gefangenen zu beurlauben, sind die Anstaltsvorstände 
in Nordrhein·Westfalen zur Bewilligung von Strafur1aub bis zu sieben 
Tagen ermächtigt und üben damit "die ihnen durch die Vorläufige 
StrafvoUzugsordnung übertragene Gnadenbefugnis aus. Nach dem Be
richt des Vertreters des Landes NRW hat sich diese Regelung in der 
Praxis bewährt, da in den letzten Jahren nur etwa 2- 5 v. H. der 
beurlaubten Gefangenen ihrer Verpßicbtung zu freiwilliger und pünkt
licher Rückkehr in die Anstalt nicht nachgekommen sind. Bei den 
Erörterungen wurde auf § 226 der Reichsgrundsätze von 1923, wo· 
nach der Anstaltsleiter nicht zur Beurlaubung von Gefangenen befugt 
war, ebenso eingegangen wie auf § 228 des Entwurfs eines Strafvoll· 
zugsgesetzes vom 9. 9. 1927 (Reichstagsvorlage), wonach vorgesehen 
war, den Anstaltsleiter zur Beurlaubung von Gefangenen his zur Dauer 
von einer Woche für die Fälle zu ermächtigen, in denen die Ablehnung 
des Urlaubs für den Gefangenen oder seine Angehörigen eine erheb· 
liehe, au6erbalb des Strafzwecks liegende Härte hedeuten würde und 
die für die Beurlauhung vorgetragenen Gründe als so dringlich anzu· 
sehen seien, daß die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde nicht 

333 



ohne nachteilige Verzögerung würde eingeholt werden können. Der 
Strafvollzugsausschufi vertrat den Standpunkl . dafi der Untenmsschu6 
zu dieser Frage eine Regelnng vorschlagen solle, die die historische 
Entwicklung berücksichligl. 

5) Vollzug der S ic h e rungsverwahrun g 
Für die Ausgeslahung des Vollzugs der Sicherungsverwahrung 

wurde übereinstimmend die Auffassung verlreten, dafi man die zuläs· 
sigen Erleichterungen und Freiheiten nicht uferlos ausdehnen dürfe. 
Die Beteiligung von Verwahrten an Preisausschreiben, Fu6balhoto und 
Zaldenlotlo wurde einhellig als mit dem Zweck der Unterbringung 
und mil der Anslaltsordnung unvereinbar abgelehnt, da sie in Wider
spruch zu der Notwendigkeit stehe, Menschen, die sich in der .Freiheit 
wegen ihres asozialen Verhaltens schon nicht zurecht gefunden baben, 
auf den vernünftigen Gebrauch der Freibeit vorzubereiten. Die Ab
lehnung einer solchen Teilnahme wurde insbesondere damil begründet, 
daß erfahrungsgemii6 gerade Sicherungsverwahrte ständig von lIlu· 
sionen leben und deshalb lernen mü ssen, da6 niemandem im Leben 
e twa ... geschenkt wird. 

Deli! Unterau6!1chufi zur Erarbeitung bundeseinheitlicher Volh:ugs
vorschriften wurde ferner empfohlen. in den :Fassungsvorschlägen 
Bestimmungen über die Höhe der Arbeitsbelohnung und ihre Ab
stufung g6{lenüber derjenigen für Strafgefangene vorzusehen und in 
dem Entwurf auch Möglich keilen eines gelnckerten Vollzuges der 
Sicherungsverwahrung zu berücksichtigen. 

6) Gefangen en lran sportwese n 
Es wurde zunächst ein überblick über die Erfabrungen gegehen, 

die bisher mit der Beförderung von Gefangenen in Eiscnbabnsammel
wagen gemacht worden sind. Dabei wurde darauf bingewiesen, dau 
sich Irotz aller Bemühungen gewisse Unzuträglichkeiten nicht ver
meiden Iieuen ; da s gehe insbesondere für das Ein- und Aussteigen 
der Gefangenen auf den Bahnhöfen, das immer wieder eine schau
lustige Menge anlocke. Auch der Transport in zweiachsigen Wagen 
älterer Bauart. vor allem anf längeren Strecken, wurde als nicht mehr 
den heutigen Anforderungen entsprecbend angeseben. 

ü ber Verhandlungen mit der Deulschen Bundesbahn wurde fol
gendes berichtel: Aus Anlaf$ der Beschleunigung des Personenverkehrs 
und der damit in Zusammenhang siebenden Einstellung mehrachsiger 
Wagen habe am 29. 11. 1956 in Frankfurt/I\fain eine Besprechung 
mit Vertretern der Hauptverwaltung der Bundesbahn stattgefunden. 
Dabei hätten die Vertreter der Bundesbahn mitgeteilt, da6 nach 
der Eisenbabnbau· und Betriebsordnung in Reisezüge mit einer 
Geschwindigkeit von mehr al s 90 km/ h nur Wagen mit Drebgestellen 
(4 Achsen) eingestellt werden dürften. Hiernach werde künftig der 
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gesamte Gefangenensammeltransport auf der Bundesbahn mit 4·achsigen 
Wagen durchgeführt werden müssen. Die Bundesbahn sei bereit, die 
erforderlichen Um· und Neubauten vorzunehmen, wenn die Transport
verwaltungen auf eine Reihe von Jahren hinaus den Gefangenen
transport mit der Eisenbahn garantieren würden, so dab die Amor~i
salion gewährleistet sei. Bis zum Frühjahr 1958 mü6ten die Trans
portverwaltungen diese Entscheidung getroffen und der Bundesbahn 
eine entsprechende Erklärung abgegeben haben. Es müsse damit 
gerechnet werden, daß die Einstellung der grölieren Wagen zu einer 
Erhö hung der bisherigen Tarife führen werde. 

Zur Zeit wird in NRW die Frage geprüft, ob mit den vorhan· 
denen Gefsngenentransportkraftwagen der Justizverwaltung bereits jetzt 
einzelne Eisenbahnläufe innerhalb des Landes ersetzt werden können. 
Die mit einer teilweisen Umstellung der Gefangenenbeförderung von 
der Schiene auf die Strabe zu machenden Erfahrungen sollen zunächst 
abgewartet werden. Bis zu dem von der Deutschen Bundesbahn 
genannten Zeitpunkt soll entschieden werden, ob und in welchem 
Umfang die Vorteile des Kraftwagenverkehrs von Anstalt zu Anstalt 
eine Umstellung der Beförderung von der Sehiene auf die Stra6e als 
geraten erscheinen lassen. 
7) Unfallfürsorge für Gefangene 

Unter Bezugnahme auf die in dieser Sache früher gefauten Ent
schlieoungen des Strafvollzugsau8schusses wurde nochmals die Not
wendigkeit einer gesetzlichen Neuregelung der UnfaUfürsorge für Ge
fangene herausgestellt. Der Vertreter des Bundesjustizministeriums 
berichtete dazu wie folgt: Die entscheidende Frage sei, ob dem zu 
erarbeitenden Gesetz entsprechend der bisherigen Regelung ebenfalls 
der Fürsorgegedanke oder aber der Versicherungsgedanke zu Grunde 
zu legen sei. Es sei nicht zu verkennen, dafi sich in der allgemeinen 
Sozialversicherung der Vers icherungsgedanke mehr und mehr durch
setze. Lege mon diese Entwicklung auch der Ausgestaltung des 
Unfallschu1:i:es für Gefangene zu Grunde, dann seien Gefangenen llnd 
deren Angehörigen die gleichen Leistungen zu gewähren wie freien 
Arbeitern. Die Beiträge zur Unfallversicherung seien dann vom Staat 
zu zahlen. 

Bei der anschließenden Erörterung wurde die entsprechende For
derung der von dem Ersten Weltkongrefi der Vereinten Nationen 
über Verbrecbensverhütung und Behandlung Straffälliger erarbeiteten 
l\Iindestgrundsätze zitiert: 

.,Vorkehrungen sollen getroffen werden, um Gefangene in bezug 
auf Arbeitsunfall einschließlich Berufskrankheit zu entschädigen, 
und zwar unter Bedingungen, die nicht ungünstiger sind als die
jenigen, die auf Grund gesetzlicher Vorschrift freien Arbeitern 
gewährt werden." 
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Nach Entgegennahme eines Berichts über die Verhältnisse im 
Saarland, wo abweichend von ~ 13 der AV. des französischen RJl\J. 
vom 3. 1. 1936 (Dt. Just. S. 61) der Berechnung von Rente und 
Zuschlag der Arbeitsverdienst vergleichbarer freier Arbeiter - d. h. 
solcher Arbeiter, die in freien Betrieben eine gleichartige Arbeit ver
richten - zu Grunde gelegt wird und der Ortslohn nur in den Fällen 
als Berechnungsgrundlage in Betracht kommt, in denen es sich, wie 
bei Hausarbeitern, um Verrichtungen handelt, die einen Vergleich mit 
in der Freiheit ausgeführten Arbeiten nicht zulassen, wurde einstim
mig folgende Entschließung gefaSt: 

" Das Bundesjustizministerium wird gebeten, im Benehmen mit 
etwa noch in Betracbt kommenden Bundesministerien dabin zu 
wirken , daS die Arbeiten zur gesetzlichen Neuregelung der Be
stimmungen über die Unfallfürsorge der Gefangenen mit der ihr 
zukommenden Dringlichkeit weitergeführt werden," 

Moderne Bestrebungen im französischen 
Strafvollzug 

(Erlebnisbericht von einer Frankreichreise) 
Von Dr.pbil. Max DU le h, Sozialpädagoge, K •• sel 

Im Anschlu6 an den 3. Kongre6 der Internationalen Vereinigung 
der Erzieher schwererziehbarer Jugendlicher, der im Juli 1956 in 
Fontainebleau bei Paris stattfand, wurde mir durch das freundliche 
Entgegenkommen der französischen Justizbehörden durch Vermittlung 
des Herrn Bürgermeisters von Melun (Seine-et-Marne) ermöglich~ 
die große ZentraJstrafanstalt (maison centrale) von Melun zu besichtigen 
und mit dem Leiter der Anstalt und verschiedenen Beamten die Probleme 
des französischen Gefängniswesens iu erörtern. &:hon wäbrend der 
Tagung hatte ich Gelegenheit, einen Besuch in dem Erziehungsheim 
Saint Germain - Laxis bei Melun zu machen. Dieses Heim ist insofern 
für den französischen Strafvollzug von Bedeutung, als es eine Beob
achtungs· und Erziehungsanstalt für straffällig gewordene oder schwer
erziehbare Jungen von 14 bis 21 Jahren darstellt und damit Aufgaben 
übernimmt, die bci uns noch in den Jugendgef8.ngnissen durchgeführt 
werden. Ich konnte in beiden Institutionen wertvolle Anregungen 
gewinnen, die auch für den deutschen Strafvollzug der ü berlegung 
wert sind. 

Da6 der französische Strafvollzug bis zum Ende des 2. Weltkriegs 
erheblich vernachlässigt und daher veraltet war; kann man noch heute 
ohne weiteres an dem baulichen Zustand vieler Anstalten feststellen. 
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Schon bald nach dem 2. Weltkrieg begann eine Erueuerung des Gefäng· 
niswesens unter dem Namen "rMorme penitentiaire", die heute in 
Fachkreisen bereits eine erhebliche Beachtung findet. Wenn mün die 
bauliche Situation der Strafanstalt in Melun betrachtet, so kann die~e 
Anstalt ah ein Symbol für die Lage des Vollzugs in Frankreich gehen. 
Weithin gleicht die Anstalt einem Bauplatz. Alte Gcbäude werden 
abgerissen, andere gründlich erneuert und instandgesetzt. So ist auch · 
in der Reform des gesamten Gefängniswesens noch vieles im Werden 
und im Stadium des Experimentes. 

Von der Schilderung des Erziehungsheimes in Sa int Germain·Laxis 
sehe ich ab, weH diese Institution nur durch den untergehrachten 
Personenkreis, nämlich jugendliche Rechtshrecher, mit dem StrafvolI· 
zng zn tun hat, wie er heute bei UDS praktiziert wird. Man hat heute 
in "~rankreich den straffälligen JugendlicheD, soweit es sich Dicht um 
schwere VerbrechcD und erheblich verwahrloste Täter hündelt, aus 
dem Strafvollzug herausgenommen. Jedenfalls ist in der l'ru i~ wie 
in der Gesetzgebung die Tendenz eindeutig festzustellen, den Jugend. 
lichen bis zum HI. Lebensjahr ni cht mit dem Gefängnis in ßertihrung 
zu bringen. 

Unseren Strafanstalten sehr ähnlich und auch vergleichbar ist die 
Anstalt in Meluo, einer Industriestadt, ctwa 50 Kilometer südlich von 
Paris, mit etwa 20000 Einwohnern. Die Anstalt hat auch eine ähnlidlC 
Geschichte wie viele unserer Anstalten. Auf einer Halbinsel in der 
SeiDe ist sie in jahrhundertelanger Entwicklung aus einem mittel
alterlichen Kloster entstanden. 

Um diel;e Anstalt und ihren Charakter zu verstehen, müssen wir 
zunächst das System des Strafvollzuges in Frankreich näher betrachten. 
Dabei ist zunächst zu hemerken, dali das zentralistisch verwaltete 
Frankreich auch einen zentralen Vollzug für ganz }'raukreich hat und 
daher bei Differenzierung der Anstalten und der Klassifizierung der 
Gefangenen grOßzügig verfahren kann. Mit der Erkenntnis. dali mit 
einfacher Einsperrung und der Zufügung eines abschr~kenden ü bels 
für den Rechtsbrecher und die Gesellschaft nichts erreicht werden 
kann, hat man begonnen, den Strafvollzug auch organisatorisch und 
verwaltungsmäliig nllch erzieherischen Gesichtspunkten zu ordnen. Es 
wird versucht, für bestimmte Täter· und PersönIichkeitstypen spezielle 
Einrichtungen zu schaffen. In der Nähe von Paris liegt die grofie 
Strafanstalt Fre5nes, die als Zugangs- und Beobachtungsanstalt alle 
verurteilten Gefangenen aufnimmt. Dort werden sie einer genauen 
Untersuchung zugefü hrt, die meist mehrere Monate in Anspruch nimmt. 
Die Penönli chkeitserforschung wird von einer Gemeinschaft besonders 
qualifizierter Fachkräfte durchgeUihrt (Arzt. Psychologe, Psychiater 
und Sozilllpädagogel. Von dort wire! der Gefangene einer für ihn 
geeigneten Strafanstalt zugewie~en. 
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Wie sind nun die Anstahen in Frankreich aufgegliederf? Es gibt 
hier zunächst Anstalten für Arbeitsunfähige und beschränkt Arbeits
fähige . Diese sind wieder nach der Wesensart des Gefangenen unter
teilt. und zwar in An stalten für Gefährdete. für solche, die im Anfangs
stadium verwahrlost sind. und schlie61ich für völlig verwahrloste 
Rechtsbrecher. Andere Anstalten sind verhältnismä6ig offen. Dort 
werden Gefangene eingewiesen. die gleich zu Beginn der Strafzeit für 
Arbeiten au6erhalb der Anstalt in Frage kommen. Eine solche Anstalt 
befindet sieb auf der Insel Korsika. Dort können besonders Maurer, 
Strallenbauarbeiter und landwirtschaftliche Arbeiter untergebracht wer
den. Eine Anzahl von beruflichen Spezialisten kann in Anstalten mit 
Arbeitseinrichtungen kommen. in denen sie ihre Fähigkeiten einsetzen 
und entwickeln können. Dies gilt besonders für Gefangene. bei denen 
erzieherische Bemühungen noch Erfolg versprechen und bei denen 
die Erhaltung der berufJicben Fähigk.eiten daher von besonderer 
Bedeutung ist. Im EIsa6 besteht eine lungmänneranstalt für 18- bis 
25jährige Rechtsbrecher. die noch er.tiehbar sind. Die Anstalt hat eine 
ausgebaute Berufsschule und die Möglichkeit mannigfaltiger Berufs
ausbildung. Die Berufe. die dort erlernt werden. sind im Gegensatz 
zu den Verhölt~issen in vielen deutschen Anstalten sehr modern und 
den individuellen Verhältnissen angemessen. Man kann hierMechaniker. 
Monteur. Spengler. Zimmermann. GerÜslbauer. Schlosser. Schwei6er 
und Schreiner werden. Für die mit hohen Strafen belegten und wegen 
schwerer Verbrechen verurteilten Gefangenen sind wieder mehrere 
Anstalten zu unterscheiden. Hierfür gibt es eine Anstalt für Erstbe
strafte bis zu 35 Jahren (!\felUD). eine Anstalt für ältere Erstbestrafte 
nnd eine Anstalt für Vorbestrafte. Für kranke Gefangene finden wir 
eine Reibe von Spezialanstalten, zum Beispiel für Senile und Gebrech
liche. für Gei8tesgestörte nnd schwere Psychopatben nnd für Tuber
kulosekranke. Wiederum besondere Anstalten sind für den Persouenkreis 
eingerichtet. der bei uns in Sicherungsverwabrung gebracht wird. 
Scblie6lich kümmert sich der Staat noch um Obergangsheime für 
bedingt Eotlassene (ähnlich dem FIiedner·Haus in Groli Gerau), die 
jedoch von freien Organisationen errichtet wurden, aber staatlich 
anerkannt sein müssen. 

Die Strafanstalt in l\1elun, die ich eingehend besichtigen konnte. 
ist also in diesem Verteilungsplan die Anstalt für Erstbestrafte mit 
einer Strafzeit von meist über 5 Jabren im Alter bis zu 35 Jabren. 
Man ist selbstverständlich nicht kleinlich und hängt nicht starr an den 
formalen Voraussetznngen._ Entscheidend ist immer, ob der betreffen~e 
Gefangene seiner Persönlichkeit nach in die Anstalt pa6t . In MeluD 
wird ein ausgebauter Stufenstrafvollzug durchgeführt. der in seiner 
Wirkung durch die Liinge der Strafzeit begünstigt wird. Wenn mall 
durch die Pforte nach den wohl überall gleichen Formalitäten die 
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Anstalt betritt, erblickt man mehrere sebr alte Zellengebiiude. Die 
Zellenfenster sind sehr klein . und die schlecht verputzten Mauern 
machen einen düsteren Eindruck. Die Spazierhöfe sind ohne Grün
anlagen. und das lnnere der Gebäude ist ebenso dunk el und kalt wie 
unsere älteren Zellengefängniase. Fast sämtliche Gebii ude sind über 
100 Jahre alt. An diesen ÄUßerlichkeiten wird aber der .Fachmann 
nicht hängenbleiben oder ein vorschnell es Urteil aus diesem Anblick 
bilden. Wenn der pädagogisch sehr aufgeschl ossene Direktor deu Gast 
durch die Höfe uml Gebäude führt. wird schnell deutlich, dafi ü ber
all eifrig an der baulichen Erneuerung gearbeitet wird und man sich 
keineswegs mit der alten Anstalt zufrieden gibt . . Ein besonders alter 
Gebäudeteil wird jetzt gerade zum Abbruch vorbereitet. An seiner 
Stelle soll ein grOßer SpMtplatz eingerichtet werden. 1m grofien ZeUen
bau, der aus einem laDggestreckteu Block besteht, werden zur Zeit 
Wasserkloi!leUs und Waschbecken eingebaut. Eiu Festsaal mit Bühne, 
Lese· und Gern einschaftsräume sind zwar sehr spärlich ausgestattet 
und wenig freundlich , doch liegt dies auch an dem anderen Geschmack, 
der in diesem Lande herrscht. Mau möchte aber auch hier vieles ver· 
bessern, doch fehlt es all den Mitteln. Das Program m für die Frei· 
zeit zeigt aber, daß ill diesen Räumen Leben herrscht und wertvolle 
Erziehungsarbeit geleistet wird. Neben 3 mä.nnlichen Fürsorgern j st 
auch eine Fürsorgerin in dieser Anstalt tätig. Der Anstaltsleiter hat 
gute Erfahrungen rnit dieser Regelung gemacht und hält nicht viel 
von Gefahren und schädlichen Nebenwirkungen heim Einsatz von 
Frauen in einer .Mänueranstalt. 

Vor allem interessant sind für einen Besucher immer die Arbeits
. betriebe, die ja ftir die Erziehungsarbeit von besonderer Bedeutung 

sind, weil der Gefangene einen grollen Teil des Tages dort verbringt. 
Die Arbeitsbetriebe befinden sich in grol.ien, zwar schon älteren. aber 
übersicbtlichen und hellen Hallen zu ebener Erde. Aulier einer einzigen 
Zellenarbeit für die erste Zeil der ersten Stufe bat Dlan nur wenige 
grofie Arbeiubetriebe in der Anstalt. Die größte und wohl auch ein
drucksvollste E inrichtung ist die grolle Anstaltsdruckerei mit Setzerei. 
und Buchbinderei. Hier sind insgesamt 100 Gefangene beschäftigt. Es 
werden besonders Formulare für den Strafvollzug und für andere 
Behörden gedruckl. aber auch kriminologische Fachliteratur, Prospekte 
und dann eine kleine Anstaltszeitung. Ein Aufsichtsbeamter überblickt 
die groGe Halle der Druckerei von einem erhöhten Sitz aus, der so 
angebracht ist, daG er alle Maschinen und die durch verglaste Wände 
getrennten Nehenräume überblicken kann. Dadurch ergibt sich der 
gro&e Vorteil, dafi die Werkbeamten für die technischen Arbeiten 
und Probleme frei sind und sich mit Aufsichtsangelegenheiten nicht 
aufzuhalten brauchen. 

Die wenigen grofien Betriebe arbeiten sehr rationell. Das wird 
besonders an der Schlosserei deutlich, in der Blechschränke in Serie 
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hergestellt werden. Pressen, Sdmeidemesser, moderne fahrbare Punkt
schweifigeräte und Trockenöfen für die spritzlackierten Schränke lassen 
den Eindruck eines modernen Fabrikbetriebes entstehen. Durch eine 
Art Flie6bandbetrieb wird eine unauffällige Kontrolle über die Arbeits· 
leistunp; der Gefangenen ausgeübt. Man denkt mit einiger Traurigkeil 
daran, darl bei uns in Deutschland noch weithin in den Strafanstalten 
überholte Fertigungsmethoden angewandt werden . Erzieherisch wert
lose und nur noch durch die Ausnutzung des staatlichen E ntgegen
kommens rentable Unternehmerbetriebe gibt es bier nicht. Die Lebens
dauer dieser unrentablen, vom Staat erhaltenen Betriebe erhöht sich 
bei uns durch die Angst der freien Wirtschaft, man könne ihr dnrch 
moderne Anstaltsbetriebe staatliche Aufträge entziehen. In dieser Hin
sicht hat man in Melun jedenfalls keine Schwierigkeiten gehabt. Man 
hat sich auch ni cht gescheut, sehr teure Maschi.nen anzu!Schaffe n, weil 
diese sich von einer vorausschauenden Sicbt ber ste ts schnell amorti
sieren. Auch die Schlosserei, die Schreinerei und die Schneiderei sind 
modern ausgestatte t. Insgesamt sind in den wenigen Betrieben 400 Gefan
gene beschäftigt. Durch E lektrokarren werden die Materialien von 
Halle zn HalJe gefahren, wobei sich hesonders hewährt. da6 alle 
Werkstiitten zu ebener Erde liegen. 

Wesentlich günstiger als bei uns ist auch die Regelung des Ar
beitsverdienstes der Gefangenen. Der hobe Arbeitslohn der Gefange
nen ermöglicht diesen, ihre Angehörigen zu unterstützen und auch in 
der Anstalt ein verantwortungshewuliteres Leben zu führen . Wenn 
man am Tage 40 - 60 Pfennige verdient, kann man weder einteilen 
noch sparen lernen und auch die Verantwortlichk eit für angerichte ten 
Schaden steht dann weithin auf dem Papier. Bei der besseren Bezahlung 
lehen die Gefangenen in dieser An stalt keineswegs üppig. Sie haben nicht 
viel Geld für den E inkauf, aber das ganze System ist gesünder und 
lebensnäher. Man ist in F rankreich der Auffassung, dali eine gute 
Bezahlung der Gefangenen bei einer sinnvollen und echten Rechnungs
legung auch für den Staat vorteilhaft erscheint. Es wäre nur zu wün· 
schen, da6 auch in Deu tschland diese Einsichten bald fruchtbar werden . 

Von den Werkstätten kommt man an der Anstaltskirche vorbei 
zu den Räumen der 3. Stufe. Diese Stufe entspricht etwa der 3. Stufe 
im deutschen Vollzu g_ Da man in Frankreich nun aber einmal gro
fien Wert auf gutes Essen legt, hat jeder Gefangene dieser Stufe als 
besondere Errungenschaft einen Gaskocher, auf dem er sich aus Le
bensmitteln vom Einkauf und aus den Erzeugnissen eines eigenen 
Gartens der Stufe eine Bereicherung des Speisezettels zubereiten kann. 
Der Garten wird selbstverständlich von den Gefangenen seihst bebaut. 
Die Angehörigen der Stufe 3 werden "Gefangene ohne ü berwachung" 
genannt. Das Fortschreiten im Stufenstrafvoll zug entspricht im übrigen 
weithin unsern deutschen Verhältnissen. Die l\fasse der Gefangenen 
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betindet sich in Stufe 2, die sich in 3 Gruppen aufteilt, nämlich in 
die "Guten", die "Mittleren" und die .. Zweifelhaften"'. Man muß in 
der 2. Stufe erst bis zu den .. Guten" aufrücken, wenn man in die 
Stufe 3 will. Bemerkenswert ist auch, dafi in der AufstufnngskQnfe
renz, in der die Erziehungsbeamten in der überzahl sind, auch der 
Richter der Stadt zu Worte kommt und mitbestimmend ist. In der 
ersten Stufe wird der Gefangene in einem besonderen Zellen bau völ
lig isoliert untergebracht. Dort bleiht er etwa 9 Monate bis 1 lahr. 
Die Zelle verlä6t er nach einigen Wochen Zellenarheit nur zum Gang 
in die Werkstiilten. Die Disziplin ist dort verhältnismäßig streng. 
doch wird den sonst von allen Veranstaltungen ferngehaltenen Gefan
genen durch Lautsprecher die Möglichkeit geboten, täglich die neuesten 
Nachrichten zu hören, damit sie über die Ereignisse in der Freiheit 
informiert bleiben. Innerhalb der Anstalt schlieut der Aufstieg des 
Cefangenen mit der Freigängerabteilung ab. Die Gefangenen, die be
sonders streng aus der 3. Stufe ausgewählt werden, arbeiten tagsüber 
in Fabriken und Werkstätten in Melun und kehren zum Mittagessen 
und abends in die Anstalt zurück. Zur Zeil sin d von den ,~OO Gefan
genen etwa 12 in tlieser Abteilung. Man plant aber noch eine schritt
weise Erweiterung dieser Abteilung. 

Freilich läfit sich der fachlich vorgebildete Besucher nicht durch 
die Besichtigung von Gebäuden ulld Werkstätten beeindnlcken. Bei 
allen Besuchen in nnderen Anstalten ist das Gespräch mit Berufskol
legen besonders wertvoll lind aufschlo6reich. Dabei ergibt sich dnno , 
daß viele Ni.ite nnd Sorgen hier und dort gleich gelagert sind. Die 
Gewinnung des Aufsicbtsclieostes für einen modernen Vollzug, die 
Frage der Behandlung der schwierigen Gefangenen und das Problem 
der Hindernisse, di e ein altes Gebäude einem neuen Geist in den 
Weg stellt , konnte ich eiogehend mit dem Anstaltsleiter htlSprechen. 

Viele Beamte haben in der Zeit der ,leutschen Beaetzung schlimme 
lahre miterlebt und Dlancheli Furchtbare mit ansehen müssen. So läfit 
es sich bei den politisch ... ehr lebendigen Franzosen auch picht ver
meiden, daß politische Fragen angeschnitten werden. Bier kann der 
Besucher besonders fruchtbringend wirken, wenn es ibm gelingt. un
sere humanen Bestrebungen im Strafvollzug glaubwürdig zu machen 
und damit überhaupt zu un serm Volk Vertrauen zu erwecken. Die 
Probleme des praktischen Strafvollzugs liegen in den europäischen 
Ländern so gleich oder zumindest ähnlich , daS ohne grafie Studien 
11m praktisehen Beispiel ein Austausch leicht möglich wird. Nicht nur 
die Forscher und di e Wissenschaftler, sondern auch die Praktiker 
sollten einen solchen Austau sch pflegen. Die französisehen Straf\'oll
zlIgsbeamten haben mich durch ihr herzliches und großzügiges Ent
gegenkommen in dieser Ausicht bestärkt und mir vielfältige Anre
gungen mitgeJ!:eben. 



Das "persönliche" Gespräch 
Von Dr. Kiithe 5te i n emae n. l'8ychologin an der J ugendstrafanualt Beflin-Plötzensee 

Unter allen im Jugendstrafvollzug für die erzieherische Arbeit zur 
Verfügung stehenden Mitteln ist die persönliche Aussprache mit dem 
Gefangenen zweifellos eines der wichtigsten und wirksamsten. Darauf 
wies bereits die JVoilzO vom 1. 9. 1944 bin, in der es im § 23 (1) 
bei6t: "Fii r die Erkenntnis der Wesensart und eine ihr entsprechende 
Einzelerziehung sind von besonderer Bedeutung Aussprachen unter vier 
Augen, zu denen der Vollzugsleiter oder der Erziehungsgruppenleiter 
den jungen Gefangenen aus besonderem Anla6 oder auch sonst von Zeit 
zu Zeit heranzieht. Es kommt darauf an, die Aussprache 80 zu führen, 
da6 der junge Gefangene sich dem Beamten gegenüber vertrauensvoll 
aufschließt, offen äUßert und sich ihm in seelischen Nöten rückhaltlos 
anvertraut." - Mit dieser Darlegung wird auf zwei spezielle Funktionen 
der Aussprache verwiesen, auf ihren diagnostischen Wert und auf die 
pädagogische Bedeutung im Rahmen der Einzelerziehung. 

Eine Auss prache unter diagnostischen Gesichtspunkten z. B. fübrt 
der Vollzugsleiter mit dem Gefangenen bei der Anfnabme. Ebenso ver· 
fahren alle an der Einstufungsuntersuchung beteiligten Personen, sei es, 
dan sie sich ihr Urteil in einer gemeinsamen Konferenz bilden - sei 
es, dafi sie ihre Eindrücke in einer persönlichen Rücksprache mit dem 
Gefangenen gewi nnen - , wie es sicb in anderen Anstalten bewährt hat. 
Pfarrer und Lehrer machen weitgehend Gebrauch von der individuellen 
Unterredung, um die intellektuell· geistige Entwicklung des Delinquenten 
hzw. seine moralisch·ethische Lebensorientierung zu erken nen und ibn 
der dem Wissenssland entsprechenden Unterrichts- oder Arbeitsgemein
schaft zuteilen zu können. Unentbehrlich auch ist die persönliche, infor
matorische Anss prache für den Fürsorger, der sich als Grundlage seiner 
Betreuungsarbeit zunächst ein Bild über die betreffende Persönlichkeit 
und ihr soziales Umfeld verschaffen mufi. Ebenso stützt sich die dia
gnostische Tätigkeit des Psychologen neben anderen Verfahrensweisen 
weitgehend auf eine ausführliche Aussprache mit dem Probanden. 

Neben der Vermittlung disgnostischer Eindrücke bietet die Unter
redung aber vor allen Dingen die Möglichkeit einer persönlichen 
Kontaktnahme. Sie ebnet deo Weg zu echtem Verstehen und läit den 
Gefangenen Vertrauen fassen. Die Vertrauensbrücke aber ist die Grund· 
lage jeder Erziehungsarbeit. Wo das Vertrauen in seine Persönlichkeit 
und Handlungsweise fehlt, müht sich auch der beste Lehrer und Er
zieher vergehlich - d. h ., man kann in solchem .~all nicht mehr von 
einem guten Pädagogen sprechen, denn es gehört zu den persönlichen 
Eignungsvoraunetzungen, daß er eben diese 90 ausschlaggebende Ver
trauensbasis herstellen kann. 
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Gerade im Gefängnis nun, wo bei den Insassen allerorts und jeder
zeit Mi6trauen herrscht, ist es eine dringende Notwendigkeit, daß alle 
um den jungen Gefangenen in erzieherischer Hinsicht bemühten Per· 
sonen darauf hinarbeiten, sein Vertrauen zu gewinnen, wenn überhaupt 
im positiven Sinn und mit Aussicht auf Erfolg Erziehungsarbeit ge· 
lei5tet werden loll. 

Ein wesentliches Merkmal der jugendlicben und heranwachsenden 
Rechtsbrecher ist ihre geistig· seelische Unreife, ihre Unfertigkeit. Zahl
reiche Straftaten sind daher ausgesprochene puberale Krisendelikte, 
Verlegenbeitstaten, die das Symptom einer inneren Ratlosigkeit und 
Ausweglosigkeit darstellen. Will man den verworrenen Gedankengängen 
und Fehlschlüasen nachspüren, die bier zugrunde liegen, so gibt es 
wohl nur eine Möglichkeit: das persönliche Gespräch. 

Erschwerend ist jedoch, da6 der junge Mensch sich oft ganz ander,~ 
gibt, als er in Wirklichkeit ist. Er trägt vielfach eine Maske zur Schau, 
hinter der sich der eigentliche Wesenskern verbirgt. So steht hinter 
der üu6eren Arroganz häufig nichts anderes als eine starke Unsicher
heit. Das anmaßende Verhalten soll oft nur die innere Ratlosigkeit 
verbergen. Auch das laute Kraftmeiertum verdeckt oftmals nur un
genügend ein starkes und letztlich unbefriedigtes Geltungsbedürfnis, 
und das gereizt-aufbrausende sowie leicht beleidigte Verhalten des 
jungen Menschen verrät in den meisten Fällen eine hohe Empfindlich
keit und Verletzlichkeit des Selbstgefühls, was typisch für einen Ent
wicklungsabschnitt der Pubertät iit. 

All diese Verhaltensweisen sind letzten Endes der Ausdruck eines 
seelischen Zustandes, einer Lebensnot. Der junge Mensch be6ndet sich 
in einer verfahrenen Situation, es fehlt ihm aber an Einsichtsmöglich
keit, um die Ursachen zu erkennen. Nur auf sich selbst angewiesen. 
kann er keinen Ausweg 'finden. Dem Kameradenkreis aber überlassen, 
gerät er in den Sog des Kollektivs mit all seinen nivellierenden und 
oegativen Einflüssen. Hier 'herrscht dann die Tendenz, alle Schuld für 
den Mi6erfolg und für das eigene Versagen von sicb abzuwäb·.en und 
andere Personen , Instanzen oder Umstände dafür verantwortlich zu 
machen. Bei diesen Schuldprojektionen wird in leichtfertiger Weise 
verallgemeinert, 8 0 daS schlie6lich jede Antoritätsperson als Feind an
gesehen wird. gegen die sich Dun Opposition, Wut und Aggressionen 
richten. 

Dieser Ablauf führt zu einer Reihe von Haftreaktioneo, ohne daß 
durch rein organisatorische Maßnahmen Abhilfe geschaffen werllen 
kanu. Hilfe aus dieser Situation bringt nur ein klärendes Wort, ein 
Entwirren der verfahrenen Gedankengänge und das Eröffnen einer 
Einsicht in die Zusamm~nhäDge durch eine verständnisvolle Aussprache. 

Oft si nd es nur ganz geringfügige Anlässe, z. T. auch lediglich 
Mi6verständnisse. die zu explosionsartigen Reaktionen des Gefangenen 
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führen, weil erhebliche gestaute Aggressionen zur Entladung kommen_ 
Derartige Vorkommnisse, bei denen etwa blindlings alles Erreichbare 
kurz und klein geschlagen wird - oder aber, wenn die Aggressionen 
sic:h gegen die eigene Person richten, Fremdkörper geschluckt oder 
Selbstbeschädigungsversuche unternommen werden - , verursachen eiDen 
erheblichen Aufwand an Zeit, Kraft und Kosten. 

Dies aber könnte weitgehend vermieden werden, denn die meisten 
derartigen Haftreaktionen sind nicht zurüekzufübren auf Härte bzw_ 
Länge der Strafe an sieb. sondern auf mangelnde KontaktgelegenheiL 
Das gebt schon daraus hervor, dan teilweise derartige Aktionen nur 
durchgeführt werden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken , sich 
in den Vordergrund zu schieben und eine Beschäftigung mit der eige
nen Person - wenn auch im negativen Sinn - zu erzwingen. Haft
reaktionen solcher Art können mit Sicherheit ausgeschaltet werden 
durch eingehende und in regelmä6igen Zeitabständen gefiibrte Aus- ' 
sprachen_ 

Auch relativ belanglose Vorfälle beim Umgang des Aufsichtsper
tlonaIs mit den Gefangenen können mitunter zu ernsten Zwischen
fällen führen lind verdienen daher Beachtung. Doch können die un
liebsamen Folgen hier ebenso vermieden werden, wenn man sich 
vorber Zeit und Mühe nimmt, etwas hinzuhören und zuzuhören. 
Mehr bedarf es oft gar nicht, als daS man zu verstehen sucht, was 
den anderen beunruhigt bzw. erregt, da6 man den menseblichen Nö
ten des Gefangenen zu gegebener Zeit nachzugehen ~ ucht. Man gibt 
sidJ nicht aus tier Hand, wenn man eine Frage. einen Wunsch oder 
eine Beschwerde ruhig anbiirt, und die Autorität wird nicht gemin
dert durch menschlichen Kontakt. Im Gegenteil wird die Durchsetzung 
erleichtert, wenn die Stelhlllgnahme des Beamten als sinnvoll-durch
dacht und gerecht empfunden und anerkannt wird. 

Es kann freilich Gel~gen heiten geben, bei denen eine. Diskussion 
unangebracht ist. etwa in Gegenwart anderer Gefangener. Tn solchen 
}'ällen empfiehlt es sich jedoch nicht, dem Gefangenen das Wort kurz 
ab:.r.uscbneiden. sondern das Gegebene ist, die Erörterung für den 
Augenblick abzuhrechen, dem Gefangenen aber zu bedeuten, daß mall 
sjläter darauf zurückkommen wird. Außer Zweifel steht natürlich, daß 
der Beamte nicht mit sich bandein lassen darf und seine Meinung 
fest und mit Bestimmtheit vertrt'len muli. 

Andererseits muß der Inhaftierte das Bewußtsein baben, daß er 
sich an eine kompetente SteHe wenden kann, wenn er einen Rat 
braucht. Er muß die überzeugung haben, daß er nicht nur als ano
nymer Gefangener angesehen wird, sondern dan ihm für seine ganz 
persönlichen Belange auch persönliches Verständnis entgegengebracht 
und Hilfe zuteil wird. Nur so lassen sich die kritischen Sackgassen
konflikte und Kurzschlufihandlungen vermeiden. WeiS der Gefangene 
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aber, daß mau für seine persönlichen Probleme und berechtigten 
Sorgen da ist, so ergibt sich ganz von selbst jene Vertrauensbindung , die 
als tragende Voraussetzung des erzieherischen Wirkens anzusehen ist. 

Wenn der junge Mensch in einer penönlicben Unterredung mit 
dem Erziehungsgruppenleiter, dem Lehrer, Fürsorger, Plarrer oder 
Psychologen sich offen aussprechen und sein Anliegen vortragen darf, 
so bedeutet dies jedoch nicht, da6 ihm alle seine Sorgen abgenom
men werden sollen, da6 man in helfendem Bemühen einspringt und 
daß diese Personen für den Gefangenen die Initiative ergreifen und 
ihn damit in seiner so häufig anzutreffenden Beqnemlichkeitshaltnng 
unterstützen. Vielmehr mUD die Aussprache nur eine Sichtung der 
Fragen vornehmen, Möglichk eiten erörtern, zu tieferer Einsicht füh
ren und damit zu einer Problem lösung anregen. Die Durchfiibrung, 
das praktische Handeln aber darf dem Gefangenen nicht abgenommen 
werden - es sei denn, er ist durch die Zwangssituation hienu nicht 
in der Lage. 

Die Aussprache - und das ist ihre dritte Hauptfunktion - mu& 
steuernden Charakter haben. Sie mu6 den Gefangenen anregen und 
lenken. Der Rat des erfahrenen Pädagogen muli vom jungen Men· 
schen spontan und aus ü berzeugung aufgenommen werden, ob ne dau 
er den störenden Beigeschmack einer schulmeisterlichen Weisung 
trägt. Jn der Gemeinschaft ist der Gefangene nicht oder nur schwer 
lenkbar, im Kollektiv schlie6t er sich einem wohlmeinenden Rat nicht 
auf. Bei einer Masse kann nicht an Vernunft, Einsicht und guten 
Willen appelliert werden. Hier müssen andere seelische Bereiche an" 

~ gesprochen werden, etwa die hildhafte Vorstellungswelt, wenn eine 
zugkräftige Beeinflussung stattfinden . soll. In der Masse auch taucht 
der Einzelne unter. er fühlt sich nicht persönlich angesprochen und 
zur Verantwortung herangezogen. sondern er nimmt eine Mitläufer
haltung .ein. Hier verschanzt er sich hinter der Macht des Kollektivs, 
er fühlt sich stark, überlegen und verhält sich daher abweisend gegen 
Rat und Zuspruch. 

Dagegen ist der einzelne Gefangene sehr wohl ansprechbar und 
beeinflu6Lar. Die persönliche Ausspracbe - und nur diese - ermög
licht einen Vorst06 in die seelischen Tiefenbereiche, eine Erschütterung 
der Fehleinstellung und eine Umorientierung. Jm persönlichen Gespräch 
kann maD sich jederzeit ein Bild verschaffen über den seelisch - geistigen 
Standort des Probanden , über den Fortschritt der Entwicklung und 
kann die weiterhin nötigen Anregungen sowie Direktiven geben. 

Dagegen ist es ein bäufig begangener Killkulationsfehler, einer 
Gemeinschaft von Häftlingen erzieherische Hinweise oder geistige 
Anregnngen zu ~eben. etwa durch schulische Unterweisung, Vorträge 
oder Filme, und dann stillschweigend damit zu rechnen. dll6 diese auch 
auf fruchtbaren Boden gefallen sind und ihre Wirkuug nicht verfehlen 

345 



werden. Die Wirkung einer allgemein~n Darbietung ist vielmehr be i 
e inem Kreis derart schwieriger Perso nen unberechenbar. Als gesichert 
kann die Wirkung nur gelten, wenn eine kontrollierhare Verarbeitung 
stattgefunden hat, eine Vertiefung des Eindrucks durch Gruppenarbdt 
oder durch ein pädagogisches Gespräcb. 

Das pädagogische Gespräch mit steuernder Funktion bat die Auf
gabe e iner Krisenbewältigung, einer Entwicklungs- und LehellsbiHc. 
Es stellt erhebliche Anforderungen an den Gesprächsführer, denn es 
verlangt von ihm Zeit und Mufie, sich mit der Problematik und Per
sönlichkeit des Gefangenen zu befa ssen. Es verlangt Sammlung und 
Energiekonzentration, denn der Pädagoge muß deli jungen 'Menschen 
mit der Kraft eines starken Poles oder Senders ansprechen, nm ibn 
in die richtigen Babnen zn lenken. Das Ges präch erfordert indessen 
oft nicht viele Worte oder lange Reden, sondern nur ein einprägsames. 
!Schlichtes aber bestimmtes Hinweisen, evtl. einen bildlichen Vergleich. 
der die verstandesmäfiige Aufnahme und Verarbeitung unterstützt. 

Zwar kann keine Hede davon sein, da6 das schuldhalte Versagen 
des Delinquenten iibersehen oder we{ol;diskutiert werden soll. Doch ist 
die Beschäftigung hiermit nur eine Phase der Erziehungsarbeit, wäh
rend es verhängnisvoll ist, den jungen Menschen stä ndig bei seiner 
Scbuld festzunageln. Denn nicht e ine Bestätigung und Verstärkung 
der asozialen oder anti~m:ialen Haltung soll erreicht werden, sondern 
es geht letztlich darum , die snziale Wiedereinordnung zu ermöglichen 
und die Eingliederungshereitschaft zu fördern. Dies aber gelingt nicht. 
wenn man dem Betreffenden seine Skepsis bezüglich der künftigen 
Lebensfiihrung zu verstehen gi bt oder gar durchblicken lä6t, da6 man 
mit seine r Riickfälligkeit rechnet bzw. ihn als künftigen Verwahrungs
fall ansieht. Damit würde dann tatsiichlich gcfiirdert, was man insge
heim befürchten mag. 

Soll da~ vermieden werden, so mufi der Gefangene positiv und 
ermutigend angesprochen werden. Vor allen Dingen muu das Gespräch 
im Gefangenen die Kräfte aktivieren, den gestellten Forderungen nacb
zukommen. Es muß ibm den Willen und die Überzeugung vermitteln. 
da6 er das gesteckte Ziel erreichen kann. Und das gelingt nur, wen n 
die positiven Seiten im Menschen angesprochen werden, wenn erkenn
bares Vertrauen in seine Fähigkeiten und Bereitscbaft gesetzt wird. 

Zusammenfassend ist festzustellen, da6 der persönlicben Aus
spracbe innerhalb des Jugendstrafvollzuges im Wesentlichen drei 
spezifisch pädagogische Hauptfunktionen zukommen: 

a) die diagnostische Erhellung der Persönlichkeit, 

h) die Herstellung einer Vertrauensbasis als Voraussetzung 
für die erzieherische Arbeit, 
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c) die pädagogilSch e Steuerung der aktuellen Entwicklun g 
un,1 damit auch des künftige n Verhalten s des Gefange nen. 

Die in die~er Richtun g konsequent und kontinuierlich durchzu
führenden Gesprä(:he sind daher eine wesentliche Aufgabe lind ein 
wirksam es Mittel aller im pädagogisch·fürsorgerischen Sektor de .. 
Strufvolb.uges tiitigen Personen. 

Die Gefangenenbiicherei, ein Mittel 
erzieberischer Beeinflussung 

(Referat auf einer Arbei{sta~uDg der Oberlehrer und Fürsorger 
der Vollzul!sBnslalten Nordrheio-Westfalens) 

V"1l 4 ) loe rl~!J rer ErOIl I)örr~. Herforrl (Wel tf.) 

llevor ich allf ,las Thema in seiner Bede utung filr die erzieheri
sche Arbe it an j uge ndlicben Gefangenen eingehe. möchte ich zunächst 
die Frage aufwerfen: " Mit wekhe n geistigen oder literarischen Stoffen 
bat sich der hier ~illsitzcllde ·Junge, als er noch in Freihe it war, in 
seiner Freizeit bescbäftige" Die von mir zur Akte vernommenen 
Neuzugänge beriehteten im allgemeinen, wenn ich nach dem von 
ihoen gelesenen Lesestoff fragte, durchaus glaubhaft und fast überein· 
stimmend, dali sie Ahenteuer-, Kriminal- und Wildwestrom3ne gelesen 
hätten. NUf ei n ver:.lchwindelld klei ner Teil batte bisher schöngeistige 
Literatur bevorzugt. 

In reichem Ma/ie und in ~roßer Auswahl drängen sich heutzu· 
tage durch He klamen, aber auch 3n Biieherei· und Zeitschriften
Kiosken minderwertige, die Seele und den Gei~ t des Jugendlichen 
vergiftend e Hefte und Zeitschrifte n auf und sind von dem nach Span. 
nung und A benteue ru suchenden Leser übe raus begehrt. Es kann 
nicht wundernehmen, daß der kriminell geneigte oder !>cbon weit
gehend geschiidigte Jugendlicbe die~en im Volksmund mit "Schund
und SchuHItzliteratur" bezei chnete n Lesestoff beso nders gern als gei
stige Nahrung sucht , 

Aber gibt es !licht auch zu (l enken, wenn - ',Iie mir auf Anfrage 
bei der He rforder Stadtbücherei mitgeteilt wurde - die Jugendlichen 
im Alter von 16 bis 20 Jahren mit wenigen Ausnahmen auch dort 
Kriminal· und Wildwest· Romane bevorzugen, auf jeden Fall Lese· 
material auswiihlell, das Spannung und Erlebnis bietet? Daneben sind 
in geringerer Zahl moderne SchriCtsteller (z. B. Hemingway), wenige!: 
dagegen solche, die Zukunfts-Uomane geschrieben bahen (z. B. Dominik), 
beliebt. Gemüt und Gefühl ansprechende Romane erfreuen sieb niebt 
der Beliebth ei t des jugendliche n Lesers. Diese Tatsache gibt uns, die .. 



wir an Gestrauchelten, Kriminell· und Anlagegeschädigten. ja nicht 
selten an schwer Belasteten. in besonderem Ma6e zu arbeiten haben, 
fü r unsere pädagogische Aufgabe. die doch ganz besonders auf psycho· 
logischen Erkenntnissen und Erfahrungen aufbauen mu6, Anla6 zu 
der Frage: Wo liegt die Ursache für dieses einseitige, dieCharakterstruk
tur schädigende Auswählen des Lesestoffes durch die Jugendlichen? 

Es wäre der Wahrheit widersprechend, wollte man behaupten: 
da6 nur die heutige Jugend nach dem von mir erwähnten minder· 
wertigen Lesestoff drängt. Schon in früheren Jahrzehnten erfreuten 
sich Abenteuer· und Zukunfts·Romane bei Jugendliche'ii unverkenn
barer Beliebtheit. Jedoch mu6 eines dabei klar herausgestellt werden, 
nämlich die Tatsache, da6, gemessen an der heutigen Zahl der jugend· 
lichen Leser solcher Lektüre, diese in früheren lahren doch verschwin
dend klein war. Einen der Haupl~ründe dafür sehe ich in der Tat
sache, daß damals stärkere und echtere Bindungen zum Elternhaus, 
zur Familie und zur Kirche bestanden und dadurch ein Absin.ken in 
die geistige Verflachung und ein Aufweichen moralischer Grundsätze 
und damit das Verlassen einer moralischen Wertwelt weitgehend ver· 
hindert werden konnte. 

Der in der lugendstrafanstalt zur Strafverbü6ung eingelieferte 
Jugendliche. der sich noch bis vor kurzem seiner Freiheit erfreuen 
durfte, steht bei Beijinn seiner Strafhaft vor einer für ihn völlig 
neuen Situation: er befindet sich in einem festen Bau allein in seiner 
Zelle (zumindest in Herford). In ihm kreisen in seiner absichtlicb 
kahl gehaltenen Zelle die verschiedensten Gedanken; Hoffnungen und . 
Wünsche bewegen ihn stärker denn je zuvor. Er fühlt die Einsam· 
keit. das Getrenntsein von der menschlichen Gesell8Chaft. nicht zuletzt 
die bittere Armut, seine Familienangehörigen nicht mehr unmittelbar 
besitzen zu dürfen. Da kommt die erste Frage über seine Lippen: 
.,Bekomme ich Arbeit, und darf ich auch ein Buch haben ?''' Beides 
wird ihm bald nach seiDer Einlieferung gewährt. Eine Jugendbücherei 
(für alle Altersstufen vom 14. bis zum 21. Lebensjahr) steht zur Verfü
gung; allerdings fehlen - und das ist der Kummer für die meisten 
hier Einsitzenden - alle die Hefte, Zeitschriften und Bücher, die sie 
in der Freiheit in starkem Ma.6e begehrten, mit denen sie ihren 
Hunger nach Spannung, aufregenden Erlebnissen, schrecklichen, ihre 
Phantasie vergiftenden und sexuell aufreizenden Inhalten stillen konn· 
ten. Während der Zeit seiner Stralhaft erhält der Jugendliche aus 
d er Hand seines für ihn zuständigen Erziehungsgruppenleiters an 
einem bestimmten Tag in jeder Woche das für ihn nach Alter, gei· 
stiger Befähigung und charakterlich und gemüumä6iger Ansprech· 
barkeit passende Buch. Es sind - soweit meine Zugangsgruppe in 
Frage kommt - Romane, Reisebeschreibungen sowie Erzählungen, 
die in wechselnder Folge ausgegeben werden . 
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Welche erzieherischen Möglichkeiten bieten sich nun für den 
die Erziehung in der Hand haltenden Gru ppenleiter und nicht zu
letzt auch für den eine nach Konfessionen getJ'ennte Erhauungsbü
cherei führenden hauptamtlichen Geistlichen? Und wie steUt sich der 
jugendliche Gefangene zu dem ihm geliehenen Buch? Zunächst zur 
Frage 1: Der Erzieher will den Zögling an ein inhaltlich wertvolles 
Buch heranführen, um ihm Menschen zu zeigen, deren Eigenschaften, 
Charakterzüge, Gemütsseiten, ihr Verhalten in kameradschaftlicher, 
berufsmä6iger Hinsicht für . ihn ein Vorbild sein soUen und zugleich 
ein Ansporn , es ihnen gleich zu tun ; aber auch solche Menschen 
wird er geschildert finden, deren Lebenshaltung ihm ein warnendes. 
manchmal abschreckendes Beis'piel sein mühte. Je(]er junge Gefangene soll 
davon angesprochen werden, in besonderem Ma6e aber diejenigen, die 
wir als komplizierte, schwererziehbare oder asoziale Typen ansehen, bei 
denen sich hereits durch das Fehlen einer günstigen hiiuslichen At
mosphäre und den Mangel an einer geordneten Erziehu ng sittliche 
Kräfte nicht entwickeln konnten oder, wo Ansätze dafür vorhanden 
waren, diese durch Einßu6 eines sch lechten Milieus wieder verschüttet 
wurden. Aber noch ein Weiteres soll durch den vom Er.!:iehenden 
gesteuerten Lesestoff erreicht werden: Der Jugendliche, der im Zeit: 
alter der Technik, des Tempos und in dem Drang nach materiellen 
Gütern aufwächst, soll hier in der Stille seiner Zelle die Möglichkeit 
haben, ja mehr noch, förmlich dazu gezw ungen werden, sich mit dem 
von ibm Gelesenen gedankli ch zu besl!häftigen, ' sich durch Inhalt. 
Form und Stil des Geschriebenen erbauen und gleichzeitig dahinge
hend" beeindrucken zu la ssen, dau in ibm die Erkenntnis wach wird, 
dau materielle Güter wo hl das" Leben im Äu6eren leichter und ange
nehmer gestalten können, dau 9,ndererseits aher Geist und ~eele 
Schaden leiden müssen, wenn ihuen die für beide notwendige gift
freie Nahrung versagt wird. Wenn da s mit dem gründlichen Lesen des 
dem Jungen in die Hand gegebenen Buches erreicht wird, dann darf 
auch die Hoffnung ausgesprochen werden, dau der bisher nur minder
wertigen Lesestoff bevorzugende junge Mensch einmal nach Wiederer
langung der Freiheit in Erinnerung an seine Haftzeit sich dem für 
ihn brauchbaren, nützlichen und ihn zum Guten beeinftussenden Buch 
zuwenden wird. und dieses dann nicht nur, um unterhalten zu werden. 

Ich erwähnte bei Aufzählung des zur Verfügung stehenden Lese
stoffes auch die Reisebeschreibungen und Erzählungen. !\fit ihrer 
Ausgabe wird vom Erzieher der Wunsch verbunden, daS sich der 
junge Gefangene , der ja mit wenigen Ausnahmen die Länder aUber
halb der Grenzen seines Vaterlandes bisher nicht kennenlernte uud 
wohl kaum in ausreicbendem Mafse kennenlernen wird, elurch das 
Lesen dieser Bücher nicht nur mit diesen Ländern an sieb, sondern 
auch mit ihren Einwohnern, ihrer Arbeitsweise, ihrer geographisch 
und klimatisch bevorzugten oder auch benachteiligten Lebensweise 
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und ihren Möglichkeiten, ihrer Kultur und ihren gesellschaftlichen 
und staatlichen Einrichtungen bekannt "lacht. Dadurch wird, psycho
logisch gesehen, beabsichtigt, nicht nur eine gesunde Bereicherung 
der Phantasiebegabten und Wi!sensdurstigen, sondern auch eine An
regung und Stärkung der Phaotasiea rmen zu erreichen. Der pädagogi
sche Wert aber ist wohl darin zu sehen, den jungen Gefangenen zu 
einer ohjektiven Betrachtung und Beurteilung des hisher fiir ihn 
Fremden anzuhalten, Vergleichsmöglichkeiten ?,wischen den ibm aus 
seiner Heimat, sein em Vaterlande bekan nten Verhältnissen mit dem 
bisher unbekannten Lande und seinen Bewohnern z u ziehen und 
dadurch zu einem gerechten Werturteil zu kommerr, ja darüber hin
aus das fremde Land schiitzen und achten zu lernen und nicht zuletzt 
eine evtl. bisher vorhanden gewesene fal sche Vorstellungs- und ß e
griffsweh zu korrigieren. Es darf aber auch nicht unerwähnt hl eiben, 
dau dieser Lesestoff für den abenteuerlich veranlagten lind den früber 
gern abenteuernden Jungen eine nicht zu verkennende Gefabr in ~ i ch 
hirgt. Besouders aus Rücksicht auf diese ist e ine sorgfältige Auswahl 
des Lesest/llTes erforderlich. 

\Ve"" ,I a~ von mir e ben AUlIgefiibrte mit d em aD die jugendli
djen Gefangcnen herangetragenen Lesestoff ert.ielt wird, so ist damit 
gleichzcitig ein e wert\'olle Stüt7.C für den Unterricht in leheoskulldlicber, 
reli~iiiser und staatsbürgerlicher, fe rneT formalbildender Hinsicht er
reicht. 

Aher auch für die geistig Sch wachen, für die Schwachbegabten 
und :ich wachsinniJ!;en, die gröfitenteil ~ die Hilfsschule besuchten, be
findet sich il1 der hiesigen Anstahsbiicherei eine der geistigen Fassungs
kraft derselben entsprechende Auswahl \'on inhaltlich einfachen bis 
kindlich J!;ehaltenen Büchern. Es s ind im grol.ieo und ganzen Erzäh
lungen, lungen- und Tiergeschi chten, aber auch .Märchenbiicber von 
Alldersen, Auerbuchcr, Busch, Joh. l'e ler Hebel. Spy ri u. a., die mit 
ihrem Inhah den geistig mehr oder we niger Zurückgebliebenen, nicht 
selten auf der Stufe eines zehn· bis zwölf jährigen stehendt:n lugend
li chen nicht nu r unterhalten, sondern vielmt:hr darüber hinaus geistig 
akti vieren und ihn in seiner arm seligen Phantasie unregen, belehren 
und bereichern Rollen. Da zudem alle die soeben Genannten in gram
matikalisdler uml orthographi scher Hinsicht auf einem tiefen Niveau 
stehen, finden tlie Interessierten lind Fleilligen unter ihnen reichlich 
Gelegenheit, auf ihren Schiefertafeln , die sie für den ihnen besonders 
erteilten Unterricht benutzen dürfen, durch Auf· und Abschreibeübun
gen manche vorhandene Hechtschreibelücke zu schliel.ien. Für Analpha
beten ist "isher nur die Möglichkeit de r Ansgabe eines Bildwerkes 
zur Unterhaltung I-\t:geben gewesen. 

Ich komme nun in folgendem zu der für den Erzieher nicht 
heIangiosen Frage: Wie stellt sich der junge Gefangene zu dem von 
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ibm geliehenen Buch '! leb betonte eingangs. dafi das Verlangen de,; 
jungen Gefangenen nach sciner Einlieferung. e io Buch zu erhalten. 
ob ne Ausnahme stark. ist. Es wird ihm am Büchertauschtag - wöchent
lieh einmal - ein Untcrhaltungsbuch (mindestens 300 Seiten Lescstoff), 
das leider nicht immer eine schonende Behandlung erfährt, in die 
Zelle gereicht. Er schaut auf den Titel des Buches und stellt fest, 
dau etwas Neucs, vielleicht so~ar nicht Gewolltes als geistige Nah
rung dllrgehoten wird; nur wenigen unter seinen l\1itgefangenen wird 
- erfahrllngs~emäfi - das Dargereichte bekannt und evtl. auch will
kommen sein. Um aber zunächst einmal unterhalte o und von seinem 
bisherigen Versagen abgelenkt zu werden, greift er zu uud beginnt 
e rwartungsvoll zu lesen. Er sucht - wie üblich - nach spannenden 
Momenten, nach Stellen in dem Buch, die seine Triebe. seine Leiden
scharten lind Begier(l en anregen, ja aufpeitschen können. Er wird sich 
vergeblich darum bemiihen, dcnn es ist hei richtiger Auswahl sein es 
Lesestoffes Vursorge getroffen worden, dab sein Seelen-, Gefübls- und 
Gemütsleben ebene Wege geben und zur Ausgeglichenheit kommen 
soll. Ich sagte, er wird sich vergeblich bemühen! NllD steht er vur 
der Frage: Weiterlesen oder in den Schrank legen? Denn er ist eut
lä u 8Chl, vielleichi lIogar verärgt: rt. Da er jedoch wei lS, dall seine Hesi
gnatioll hier nicht helfend einspringen kann , eben aus der Tatsache 
heraus, dali sei ne früheren Wünsche hi er nicht Berücksichtigung fin
den, liest e r weiter. um wenigstens üher die Zeit der Langeweile hin
wegzukommen. 

Oie Zahl derer aber, die sich einmal - wic man zu sagen pAegt -
überraschen la~seD will. ist nicht gering. Sie liest sich zunehmend 
mit Interesse und auch mit Freude am stilistisch schönen und mit 
besonderer Sorgfalt ausgewählten Gedankengut in das Buch hinein. 
ErlahrungsgemälJ sind es, zahlenmäl.iig gesehen. nicht wenige. di e in 
iiberras.-lH:nd kurzer Zeit die neue Nahrung verschlungen haben und 
mit dem Wunsch e nach .. mehr" sich melden. Es würe allerdings ver
messen To U glauben, tlal;' nun alle mit Eifer und echtem Wissensdrang das 
ihnen in die Haud gegebene Buch lesen. Eine gewisse Anzahl, unter 
ihnen die Ruhelosen, immer Unzufriedenen, nach Erlebnissen, -Aben
teuern Ulld ' nit;ht selten Duch erotischen Inhalten Suchenden, wird 
Selbstbetrug ühen. indem sie lIüchtig einen Blick in den Inhalt wirrt, 
von demselben probiert, darin blättert, Seiten überschlägt und dann 
den Nest der nicllt nach Geschmack gebotenen Speise ablehnend zur 
Seite sehiebt. Ein weit größerer Teil wird aber bei zunehmendem 
Interesse gründlich lesen - vielleicht auch in besinnlicher Betracbtung 
das Genossene einer Kritik unterziehen, sein eigenes Ich mit seinen 
Plus- und Minus·Seiten dem vom Schriftsteller gezeichneten guten, 
nachahmungswerten Vorbild gegenüberstellen und somit letzten Endes 
zu dem Schlufs kommen, dab es durchaus lohnenswert war, sich nicht 
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nur unterhalten, sondern sich auch in Minuten der E igenbesinnung 
durch den neuen Lesestoff erbauen zu lassen. 

Dem Erzi ehungsgruppenleiter der Herforder Jugendstrafa nstalt ist 
durch die Anfertigung einer Niederschrift über das VOll dem jungen 
Gefangenen Gelesene ei ne Möglichkeit in die Hand gegeben worden 
nachzuprüfen, inwieweit der Jun ge sich mit dem von ihm Gelesenen 
beschäftigt hat. I ch möchte bei dieser Gelegenheit besonders hervor
h eben, daß die Anfertigung einer Niederschrift in der Herforder An
stalt fü r j e d e n Jungen obligatorisch ist. Das bedeutet, dau derjenige, 
der die Anfertigun g unterlä6t, damit automatisch von der Buchaus
gabe ausgeschlossen wird, Von der An fe rtigung einer Niederschrift 
werden nur solche Jungen befreit, die nicht einmal das Ziel der 
Hilfsschule erreicht haben, Diese Niederschriften sin'd fÜT den Erzie
hungsgruppenleiter - psychologisch gesehen - von unschätzbarem 
Wert, weil sie die Möglichkeit bieten zu erfahren, in wieweit der 
Junge in der Lage ist, sich zu konzentrieren, zu abstrahieren, Vor
etellungen und Inhalte getreu wiederzugeben, klare Begriffe zu bil
den, objektiv zu heurteileu und zu bewerten ; zugleich können die 
Niederschriften dem Erzieher einen Einblick in das Reich der Phan
tasie des Jugendlichen geben. Schon der Umfang, die än6ere Anlage 
und der Stil der Arbeit lassen erkennen, ob der Schreiber sieh um 
der Sache willen oder aus Zweckmäßigkeitsgründen mühte (d. b. um 
nenen Lesestoff zn erhalten). 

Um auf das zuletzt Gesagte einzugehen, möchte ich betonen, daß 
Umfang und Inhalt der Wiedergabe de~ Gelesenen stark unterscbied
lich l ind. Die überaus gro(ie Zahl hegnügt sich mit einer knappen, 
eine Seite umfassenden Arbeit, die oft nicbt das Wesentlichste des 
Gelesenen enthält. Wirklieb brauchbare, auf das Markante des Stoffes 
eingehende, gnt konzentrierte Niederschriften bleiben in der ;\Iinder
zahl. Nicht unerwähnt möchte ieb lassen, dafi die Bequemen versu
eben, sich die Arbeit dadurch leicht zu machen, dall sie aus dem Inhalt 
wahllos herausgerissene Sätze abschreiben. Zusammenfassend kann dazu 
gesagt werden, dan nur ein relativ kleiner Teil der Jungen in etwa in der 
Lage ist. eine zufriedenstellende Zusammenfassung des Gelesenen zu 
Papier zu bringen. Gründe für das Versagen des überwiegend größeren 
Teiles sind m . E. in der mangelnden Ausdrucksfiihigkeit, der geringeren 
Intelligenz, der nicht ausreichenden Schulbildung und nicht zuletzt in 
dem mangelnden Interesse daran, einmal etwas nicht Alltägliches, Zu
sätzliches leisten zu müssen, zu seben . 

Jedem Jungen bleibt es überlassen, am SchlUß seiner Niederscbrift 
sieb kritisch mit dem von ihm gelesenen Inhalt auseinanderzusetzen. 
Diese Kritik ist unterschiedlich gehalten, z. T. von der eigenen SclJau 
ber subjektiv gefärht ; es gibt aber auch objekti ve, zuweilen scharfe 
Befürworter oder Ablehner unter den Lesern. 
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Hier einige Niederschriften und Stellungnahmen von jungen Cefan
genen: 

]. Niederschrift. Gustav Freitag " Die verlorene Handschrift'" 
Gustav Freitag ist einer unserer besten Schriftstell er . .,Die verlorene 

Handschrift .. kann man ruhig ein au6ergewöhnliches Meisterwerk nen nen. 
In seiner leichten, ansprechenden Art erzählt er ans dem Leben eines 
jungen Gelehrten. Er wei6 um die Sorgen und Nöte der Menschen, er 
kennt auch die oft kleinliche Feindschaft zwischen Nachbarn, welche so

. tief in den Familien wun.elt, dau es fas t Tradition ist, den Nächsten zu 
hassen. Aber auch er führt , wie könnte es auch anders sein , alles ~u 
eine," guten Ende. Das Buch hat mir sehr gut gefallen , es streicht näm
lich seinen Helden nicht allzuse hr heraus, sondern stellt ihn ab und zu 
auch ein wenig in den Hintergrund und zieht dafür den Freund, die Frau 
oder sonst jemanden ins nähere Blickfeld. Einen gro6en Eindruck hat 
da s Buch auf mich gemacht, weil es, obwohl es eine Dichtun g ist, deD 
Ereignissen des Lebens vollkommen angepa6t ist. 

2. NiedeTSchrift. Novelle von Theodor Storm 
Wenn wir un s in die Lage eines Dichter~ h ineindenken oder wenn 

wir überlegen, welche Aufgabe der Dichter sich frei gesetzt hat, 80 

müssen wir uns sagen, da 6 nicht nur das Wissen allei n, sondern das tie
fere Empfinden zur Au6enwelt oder in der Abgeschlossenheit, im Leid. 
in der Freude, einem Dichter die Mittel zum dichterischen Leisten und 
Vollbringen gi bt. Aus diesen Miueln ergibt sieb wie in un serm Werk. 
Novellen von 'Cheodor Storm , eine Ausarbeitung, die zurückgreift bis in 
die Tage der Kindheit und hinau f über das Jünglingsalter bis zum Greis. 
Was will der Dichter uns mit seinem Werke sagen? Nun er will uns klar 

.gegenübeTStelien. da6 die Lebensführung verschiedener Menschen strikte 
Gegensätze bedeuten, er will uns aber auch Menschen zuführen, die das 
Böse durch das Gute getilgt und ein gerechtes Lehen geführt haben. Ein 
jedeJl Werk, sei es auch das klein ste und unbedeutendste, hat einen Wert 
und seine Bedeutung. Es spricht uns in jeder Leheuslage an. es prüft UII

ser Gewissen, es macht un s frei und froh. Der Dichter Theodor Storm 
hat für mich eine gro6e Bedeutung. Er spricht sich über Lebensfrageo 
und Schicks8:lsfragcn so eindrucksvoll aus, dan man merkt. ob lIIan will 
oder nicht. da6 es anspricht. rch sehe bier den Dichter Theodor Storm 
als einen Menschen grofien Geistes und echter Liebe zum Vaterland und 
seinen Werken. 

3. Niederschrift. .,Mein Afrikanerjabr" von W. Schatz 
Es gibt eine ganze Menge Berichte und Bücher von aU den Menschen 

bzw. Europäern, die in Afrika waren. Ich selber kann von mir sagen. 
da6 ich schon sebr viele Bücher von Afrikaforscbern gelesen habe und 
finde es immer wieder hestätigt, dab der .,hell" gewordene dunkle 
Erdteil für UDS Europäer von gro6em Nutzen ist und vielleicht auch 
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bleibt. Allerdings de r Koloni altraum dürfte wob I alle rseits ausgeträumt 
'SeID. 

W. Schatz berichtet un s in seinem Buch von seinen Jahren im 
afrikanis<:hen Busch. Al s Angeste llter einer ·deutschen Handelsgesell
schaft kommt er in die damals noch deutsche Kolonie Deutscb· Ostafrik a 
und betätigt sich al s Kaufm ann, Pflanzer, Jüger und Kurpfuscher , kurz 
gesagt als " Allroundman " re insten Wassers. Mit den Schwierigkeiten, 
wie sie allen fri schen " Afrikanern" entgegentraten, wurde e r schnell 
fe rtig, und bald gewöhnte er sich an Afrika, und wen Afrika e inmal 
gepackt bat, ~en hält es udt Leib und Seele fest. Je länger der Ver
fasse r in Afrika war , destn mehr e rlag er dem Zauber de r Tropen. Er 
schild ert uns seine Safaris ins Innere des Landes, seine Jagdabenteuer 
und macht uns mit den Bewohnern Afrikas, den Negern, bekannt_ 
Humorvoll und trotzdem ernst setzt er sich mit dem Missionsproblem 
auseinander, und der objekti ve Leser kann ihm nur beipflichten. Alles 
in allem ein schönes Blich flir den Freund der Natur. 

Am Schlu u meiner letzten Frage: "Wie stellt sich der junge 
Gefangene zu dem V fln ihm geliehenen Buch", möchte ich nun au f 
{Iie Frage e ingehen : ,..Welcher LeseUo lf wird in der Jugendstrafanstalt 
Herford üherwiegend gewün scht ?" Dazu ist folgendes zu bemerken : 

.Nach den Erfahrnngcn, die ich in meiner Zugangsgruppe gemacht 
habe. Hi ut sich mit wenigen Ausnahmen der Junge von mir ausgewählte 
Bücher gehen : nur ein kle ine rer Teil äuuert e igene Wünsche, die sich 
auf die Ausgabe von Berg- und geschichtlichen Romanen, Reiseerlehnissen 
und En:ählungen beziehen. i\lay und Dominik treten bei diesen WÜIl' 
Sf;hen kaum in Erscheinung. Späte r aber , d. h. nach Verlassen der 
Zugangsgruppe (also 3 Monate nach Einlieferung) nimmt (lie Zahl der 
Wünsch enden erheblich zu ; sie beträgt etwa 50 u/o der betreffenden 
Gruppe (gemeint ist hie r die Gruppe der mit UV -Bestraft en !). Diese 
b evorzngen in besonderem Maße hi storische Romane, Biographien, 
Bergbücher, Erlebni sromane: dagegen wünschen wenige nnter ihnen 
einen Karl May. 

Als letzten, in seiner Bedeutung für die Erziehung des jugend· 
lichen Gefangenen aber nicht zu unterschätzenden P unkt möchte ich 
qoch (Iie Fachbücherei er wähnen. Sie nimmt im Rahmen der gesamten 
Anstahsbiichere i einen zahl enm äEiig großen Pla tz ein und ist in ih rer 
Bedeutung für die geistige und berufliche Fortbildung des jungtm 
Gefangenen von ausschlaggebendem Wert. Ne ben geschichtlichen, geo· 
graphischen, naturkundlichen. ph ysikali schen und fremdsprachlichen 
Werken i lS l es dem Jungen in die Hand gegeben, sich mit den Fach
bü chern zu beschäftigen, die für ihn mit Rücksicht auf seine herufliche 
Ausbildun g während der Haft zeit oder nach Beendigung derselben 
von nachhaltigem Nutzen sein können. Letzte re um fassen in besonderelll 
Maß alle e inschliigigell handwerklichen Berufsarten ; fe rner ist Vor-
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sorge getroffen worden, auch dem kaufmännisch Vorgebildeten ' mit dem 
für ihn passenden Fortbildungsrnaterial helfen zn können. 

Die Facbbücherei erfreut sieb - wie wohl auch in andern Jugend· 
strafanstalten festgestellt - grouer Beliebtheit. Dieses erklärt sich 
nicht zuletzt aus der Tatsache, dafi der beruflich interessie rte junge 
Gelangene, der bereits vor sei ner Haftzeit in einem Lehrverhältnis 
stand und dieses während derselben durch Ablegung der Gesellen
prüfung beendet oder, sofern er erst hier iu e in Le hrverhältnis ein tritt, 
die Mö~lichkeit wahrnimmt , sieb eiugehend mit dem Hir ihn in theore
tischer Hinsicht wichtigen Ausbildungsmaterial zu beschäftigen. Auch 
die übrigeu, früht'r als ungelernte Arbeiter tätigen Jnngen zeigen mit 
ihrer ständigen Ingebrauchmi hme, besonders der bandwerklichen Fach
bücherei, dafi ihr Jntere~se, sich geistiges Rüstzeug für den e"9 t1. später 
e inmal auszuübenden Beruf zu e rwerben. nicht e rlahmt ist. Dieses in 
der Stille seiner Zelle sich mit der Berufsmuterie Beschäftigen, das an 
nicht wenigen handwerklich intere~sierten Jungen in der Herforder 
Anstalt beobachtet werden konnte, findet sei ne wertvoll ste Unterstützung 
in dem Unterricht in besonderen Fachklassen. Letztere zu besuchen, ist 
ihuen dic Möglichkeit zunächst in der Anstalt selbst, spä ter in der 
E igenschaft als F reigänger in der Gewerbesclmle, gegeben. - Von deli 
bereits erwähnten, nicht beruflich ausgerichteten Fachbüchern werden 
VOll (I en Ju geudlichen in besonderem i\lalie ge~chichtliche, erdkund
licbe, aber auch khlssische Werke, sofern sie dramatischer Lesart sind, 
ben,rzugt. 

Als letzten Punkt meines Referats miichte ich die re ligiöse Erbau
ungsbücherei, die uutt':r der direkten Verwaltung der bei den haupt
amtlichen Geistlichen in der Herforder Jugendstrafanstalt steht, erwä h
nen. l r.h hube heide Herren um ihre persön liche Stellnngna hme zu 
derselben gebeten Ulill möchte zunächst die des katholischen GeiMtlichcn. 
Herrn Pfarfer M i(: h e l , zitieren: 

Die Bedeutung der Erbauungsbücherei und ihre praktische Hand
habung in der Jugendslrafanstalt Herford. 

Die sogenannte E rbauungsbibliothek hat es mit dem religiösen 
Buch bzw. mit einem Blich stärkeren religiösen Einschlags zu tun. 
Unsere Jungen aber kOlllmen durchgängig aus einem Milieu, das dem 
kirchlichen, ja sogar dem religiösen Leben ziemlich ferne steht oder 
doch nur loekere Bindungen zu ihm hat. Wenn die meisten Junt!en 
drauuen schnn wenig gelesen haben, religiöse Bücher waren es so gut 
wie nie. Der Katechismus bzw. die Schulbibel flog, vor allem dann, 
wenn der ReligioDsunterricht nicht anziehend genug erteilt war, mit 
der Schulentlassung in die Ecke oder wurde den jiingeren Geschwistern 
überlassen. Zu treuen Händen übergeben kann man wohl nicht sugen. 

Das Leben. die Mellschen, di e Welt wurden mehr und lUehr das 
gelesene Buch. Beispie le ziehen an, sagt das Sprichwort des Volkes. 
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Junge i\lenschen und unsere Jugend erst recht können nicht ohne 
das lebendige Beispiel sein . Das ist die beste Schul e, um einzusehen, 
dafl es höhere, für das Leben geltende und verbindliche Werte gibt. 
In ihrer natürlichen Umwelt waren echte Vorbilder Mangelware. Das 
bestätigen die Schilderungen der Jugendamtsberiehte über die Entwick· 
lung der Jungen und diese selber in ihren Auskünften beim Zugang 
oder später in der Strafzeit immer wieder neu. Auch unsere Burschen 
haben sicher einmal, vielleicht gar lange, gesucht und gestrebt nach 
Werten, die dem Leben Fundameut, Sinn und Richtung geben. Au s 
dem von gesunden erzieherischen Tendenzen kaum beeinflu6ten Milieu 
bestimmt, gerieten sie dabei an Ersatzwerte in :Film, Zeitschriften , 
Heften und auch Büchern, die schlechte oder doch minderwertige Kost 
bedeuteten, wobei in der Auswah l das Visuelle, das fa rbige, knallige. 
dramatiscbe und ergebnisgeladene Bild zu meist den Ausschlag ga b. 
Man beobachte nur einmal Jugend vor Kiosken und besinne sich auf 
die psychologische Wirkkraft der buntfarbigen Aufmachung. Die Weiter· 
gabe von Hand zu Hand bis zur Unkenntlichkeit des Lesestoffes 
erfolgte meist aus Kamerad scha ft und Billigkeitsgründen. 

Vor kurzem berichtete die Presse von dem Frciblj.rger .,SchmU
kergrab". in das Jugendliche bis zn 16 Jahren im Handumdrehen 18 
Zentner Schundliteratur zusammentrugen. So dicht gesät ist also diese 
Art voo Lesestoff der Jugend. Zur Beleuchtung der Situation nehme 
man noch hinzu das Ergebnis einer Umfrage, die besagte, "da6 35 °/0 
der Bevölkerung der Bundesrepublik nicht im Besitz eines geistig 
wertvollen Buches sind. Der Kult des materiellen Lebensstandards. 
die Religion des Konsum s feiert ihre Triumphe. weil der geistig·sittliche 
Lebensstandard von Technik uud Produktion kilometerweit überflügelt 
wurde" (Dr. Lenz auf einem Vortrag in Bad GoJes berg im Novem· 
ber 1956) . 

.. Bedeutungsvoll ist, daß diese mannigfachen Lesestoffe für den 
jungen Burschen zu Modellfällen der Wirklichkeit werden, die er 
ohne Hilfe des durchgestalteten Ausschnittes nicht aJlein erfassen 
kann. Darin liegt eine grofie erzieherische Chance. aber auch die 
Gefahr der Irreführung. Betrachte t man unter dem Aspekt des Gesag
ten das religiöse Jungenbucb , so ergibt sich , da6 es einer schwer 
erfüllbaren Forderung genügen soll. Es soll die Bezogenheil allen 
Lebens auf Gott glaubbaft machen. Unt~ das für einen Leser, dessen 
Lebens· und Welterfahrung trotz allem quantitativ schmal und qnali· 
tativ flach ist, Jer ,anschaulich' denkt und also auf eine bildhafte 
und seinem Erfa ssuogahorizont zugängliche literarische Handlung ange· 
wiesen ist. Das Thema des religiösen Buches aber ist tiefer als die 
Aufnahmef'ahigkeit des Lesers. Wird es jedoch der Aufnahmefäbigkeit 
angeglichen, dann drohen ibm Verkürzungen, Verkleinerungen und 
Verbiegungen der W!lhrheit. Vor dies~m Dilemma steht jedes religiöse 
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Jugendbuch" (Theo Rombach in seinem Aufsatz .,Näher an die Wur
zeln" im Anzeiger für die katholische Geistlichkeit). 

Wenn auch das religiöse Buch keine neuen, sondern die grund
legenden Wahrheiten bezogen aufs Leben behandelt. so gilt doch von 
keinem Buche mehr, dali es zeitgemäli, -d. h. modern sein muli. Die 
Erbauungsbibliothek mUß mit der Zeit gehen. Alte Ladenhüter aus 
der Zeit um 1900 ziehen nicht. Die Jugend will die Wahrheit in den 
ihr gemä6en Formen. NeueinsteIlungen bleiben daher hier ebenso 
dringend wie bei der übrigen Bibliothek auch, sind vielleicht noch 
dringlicher. Ihre Auswahl ist jedoch schwieriger und auch wohl ent: 
scheidender. Der junge Mensch sucht Bücher, die in der Mannigfaltigkeit, 
Bnntheit und Unüberschaubarkeit des Lebens ihm einen sicheren 
Standort finden helfen, die aus der ganzen Realität der heutigen Wirk· 
lichkeit ihm den Zugang für die Geschlossenheit der Welt eröffnen, die 
die so zerrissenen Elemente in der Bildung zu einer einheitlichen Welt
anschauung zusammenscblie6en; Bücher also, die dem Jungen zu einer 
beglückenden Sinndeutung seiner selbst und allel' Lebensbezirke wie 
Familie, Land, Volk, Staat etc. belfen. Herders kleines ßiIdungsbuch 
zum Preis von 14,50 DM ist da Muster. 

Wenu wir Dun die Erbauungsbücherei der Anstalt kurz durchschauen, 
dann ist zu sagen: Das beste religiiise Anschauungsbuch ist und bleibt 
die Heilige Schrift, das Buch Gottes, das Buch aller Bücher. Darum 
ist ein Neues Testament auf jeder Zelle. Die Art Christi ist anschaulich; 
er spricht in Bildern und Gleichnissen die tiefsten Wahrheiten aus. Dann 
ist der Katechismus zu nennen. Nicht der alte, so ndern der neue. Er 
ist jetzt ein lahr alt. In glücklichster Weise verbindet er alten Katechis· 
mustext und Bibel mit Bild; dazu Kommen Oberlegefragen und Hin· 
weise auls praktische Leben. Er ist ein Lebenshuch, das seine Anziehungs· 
kraft behält und bei weitem nicht mit der Schulentlassung in die Ecke 
fliegt. Hier in der Anstalt befindet er sich in der Hand der katholischen 
Zugänge und ist mit dem Neuen Testament das religiöse Beschäftigungs· . 
buch. MeinE' auf der Konferenz der katholischen Strafanstaltspfarrer 
im Vorjahr gemacbten Ausfübrungen führten bereits in Siegburg zur 
Anschaffung für je den katholischen Jungen. Hier dürfte der Rest bald 
folgen. Der Religionsunterricht kann an Hand des Buches gründlicher 
und nachhaltiger erteilt werden. Es entwickelt sich das Gespräch im 
Anschluli an das Buch leichter, und in der Zelle ist die Möglichkeit 
einer persönlichen Nacharbeit gegeben. Ergänzend kann dazu nocb 
gesagt werden, daß die zum Katechismus erschienenen Vorlesebücher 
eine glücklich ausgewählte Sammlung plastischer Kurzgeschichten bieten , 
die anziehend und lebensgestaltend sind. 

Die meisten Bücher der Erbauungsbibliotbek sind eingefangenes 
religiöses Leben. Darum bringen sie zahlreich das Lebensbild gro6er 
Menschen, führe:n aber auch ein in die gro6en Zeiten und Ereignisse 
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der Kirche der Jahrhunderte, und zwar bei allen Vtjlkern . Vom Leben 
der Gegenwart erfährt der Junp;e aus Kalendern, l'IHssionszeitschriften. 
gebundenen Jahrgängen der Son ntagsblätter. Alle diese Schriften werden 
gern gelesen und immer wieder bes tellt. Dabei soll die Sucht nach der 
Illustrierten, wie "Der Feuerreiter", nicht verschwiegen werden. Die 
eigene geistige Anstrengung darf j edoch nicht zu Gunsten des den 
Jungen kaum beanspruchendcn Visuellen geopfert werden. Der filmische 
Mensch sollte nicht ein seitig gefördert werden. 

Am schwächsten vorban den, aber am eindruckvollsteu sind jene 
Erbauungsbücher, wo der Glaube ab noch nicht gesichertes Gut erfah ren 
wird, Bücher. die darlegen, wie die religiöse Entscheidung ein grund
sätzlich neues Verhältnis zu sich selber, zur Welt und zum Mitmenschen 
setzt. Hierher kann man evtl. auch die Bücher fassen, die sich mit der 
Welt der Schlagworte und Schiefauffassungen von der Kirche ete. 
befassen. 

Bücher, die kontrovers· theologische oder Frllgen unter den Kon· 
fessionen behandeln, sollte man ni cht einstell eu, da oftmals die Reife 
zur Beurteilung fehlt und die Jungen erst selber eir;amal in der eigenen 
Konfession sich auskennen miissen. Das fii hrt sonst nur zu unnüt?en 
Diskussionen unter Unreifen, bei de nen nichts herauskommt. Der dabei 
clann oft entwickelte Eifer steht meist im Gegensatz zu r eigenen sonstigen 
religiösen Aktivitä t. 

Zur prakti sch-technischen Seite sei bemerkt : Die Ausgabe erfolgt 
alle 14 Tage. Religiöse Kost verlan gt mehr Besi nuung und langsame 
Verdauung. In Krankheitstagen wird mehr Lesestoff möglich. Die Aus
gabe erfolgt durch den Plarrer selber, der auf Grund der Persönlich· 
keitskenntnis der Jungen leichter das geeignete Buch aussuchen kanll 
(z. B. dem Verlobten oder schon Vater gewordenen Jungen eiD Buch 
üher Ebe· und Familienfragen). 

Wünsche der Jungen werden weithin berücksichtigt oder auch, 
wenn notwendig, zurückgestellt. 

Für geistig genügend begahte und interessierte Jungen sind einige 
Bücber 'höheren Niveau s immer griffbereit, z. B. Adam: Wesen des 
Katholizismus oder eine kleine Laiendogmatik. 

Eine schriftliche Recllenscbaftsa blage, ob das Buch wirklich gelesen 
und auch verstanden worden ist, e rfolgt selbsverständlieh nicht. Gele· 
gentlich eine BuC'.hbesprechung im Religionsunterricht. 

Wenngleich keinem Jungen die Benutzung der Erbauungsbibliothek 
aufgedrängt wird. so wird sie doch so gut wie von allen benutzt -
bei einigen wenigen nur auf Zeit. 

Das Buch ist die be~te ,Freize itbenützun g; denn es ist auf der 
Zelle immer, anch in ku rzen Pausen, greifbar. Es fordert Konzentration 
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und 7.wingt zur persönlichen Auseinandenetzung. Nichtversta lldenes 
oder schiine Stellen können wieder liufgeschlagen werden. 

Zum Sch lu6 sei die Anregung gegeben, von Amtalt :w Anstall 
sollten alljährlich die Bücher angegeben werden, die erfahrungsgemäß 
beim Jungen die grö 6te Beindru ckung erziehen und am liebsten 
gelesen werden. 

Der evangelische Geistliche, Herr P farre r Ku bi s , sagt üher 
die Ausgabe der evangelischen Erbauungsbücher folgendes : 

Dem besonderen Charakter der Erbauungshücher entsprechend, 
gebe ich die Bücher nur an solche Jungen aus, die sich nach Bekannt
gabe dieser !llöglichkeit als Interessenten melden . 

Der Bestand an Büchern der verschiedensten Art - vom schlichten 
erzählenden bi s zur Laiendog matik - ermög licht die möglichst indj· 
viduelle Zuteilung. Die allgemeine Kenntnis des Jungen macht die 
Auswahl nach der jeweiligen Höhenlage möglich ; das aus den Gesprä· 
ehen gewonnene Wissen um die innere Situation des Jungen - beladen 
mit aufgelesenen Schl agwortclI und Vorurteilen, zweifelnd, verblockt, 
ehrlich fragend, iu einer zeitweiligen Kri se steckend usw. - gibt durch 
die Auswa hl des Buches über das persönliche Gespräch hinaus die 
Möglichkeit des Abbauens schiefer Vorstellungen lind der Hilfe leistung, 
auch des Aufhaueu s auf erspürte Jlositive Ansätze. Hier und da ergeben 
sich nach dem Lesen von Seiten des Jungen Fragen oder andere An· 
sätze zur Fortführung oder zum Beginn eines Gespräches. 

Von lien geistig regeren Jungen wird oft auch von der ihnen 
gezeigten .Möglicbkeit der Bestellung bestimmter Bücher oder Themen 
Gebrauch gemacht. Darauf wird, soweit angebrach t und greifbar. 
eingegangen. 

Aufs Ganze gesehen, ist tliese Art der stillen Beeinßussung eiue 
unentbehrliche Bille bei der Arbeit an den Jungen. 

Gestatten Sie mir bitte am Schluß meines Referates eine nicht unwich
tige Bemerkuug: Ich sprach eingangs von einer Jugendbücherei. die 
für jugendliche Gefangene im Alter von 14 bis zu 21 Jahren 7,ur 
Verfügung steht. Als die Büchereiverwalter an lugendstrafanstalten des 
Oberlandesgerichtsbezirks Hamm am 11. Oktober 1953 und im August 
1956 zu einer Arbeitstagung in Münster unter dem Vorsitz des Herro 
Bibliothekrats Dr. Thiekötler zusammengekommen waren, wurde am 
Scblufl derselben von allen Teilnehmern hervorgehoben . dan es sich 
als notwendig erwiesen hat. noch mehr als bisher geschehen, grönere 
Mittel fü. den Aus· und Aufbau , insbe!loudere für die Büchereien für 
jugendliche Gefangene. aufzuwenden. Das gilt in erhöhtem Maie für 
die Anscbaffung von Lesematerial, beson ders für die Altersstufen vom 
H . bis 7,um IR. Lebensjahre. Aber auch das Fehlen von Bilderbüch ern 
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bzw. illustrierten Zeitschriften für die Analphabeten hat sich als eine 
nicht zn übersehende Lücke erwiesen. 

Wir alle wissen, dan das Buch eine wertvolle Hilfe in der Erziehungs
arbeit der lugendstrafanstalten bedeutet. Es sachgemäil und individuell 
bei unserer Arbeit an den uns anvertrauten jungen Menschen zu verwer
ten. mull eines unserer vornehmsten Ziele in der erzieherischen 
Beeinflussung bleiben. 

Tabakkriminalität? 
Von Erziehung8gruppenleiter Ludolf Be rn l t od, Vechta (Qldb.) 

1. 
Es ist weithin bekannt und fällt in der Öffentlichkeit allgemein 

auf, da6 .. die Jugend VOD heute" ganz offen und ungeniert raucht, so 
ungeniert, da6 es bald gar nicht mehr auffällt. Weil das Rauchen für 
den jungen Körper schädlich ist, warnt man davor, empört sich dar
über und ven ucbt, allerlei dagegen zu tun - mit Recht . .,Das hat es 
früher nicht gegeben!" sagt man - mit Recht_ Vieles andere hat es 
früher auch nicht gegeben, was uns an der "Jugend von heute" auf
fallt: da6 sie so leicht Geld verdienen kann, .da6 sie so viel Geld aus
gibt, da6 sie Alkohol trinkt, da6 sie Moped fährt und überhaupt viel 
Lärm macht, da6 sie 80 extravagant gekleidet ist, da6 sie beine Musik 
liebt und da6 sie sonst noch vieles darf, was .. wir früher" nicht dud
ten; abends lange aufbleiben, so ' oft zum Tanzen gehen, ins Kino 
gehen, eine Freundin haben, Karten spielen, ins Ausland fahren und 
eben auch - rauchen. Obwohl sich bei näherem Zusehen eine solche 
'Verallgemeinerung als recht oberflächlich erweist, sei sie hier einmPl 
gestattet, denn jeder. der mit dem Ausdruck .. die Jugend von heute" 
umgeht oder von "den Halbstarken" spricht, wenn er junge Leute zwi
schen fünfzehn und zwanzig meint, verfällt im Grunde der gleichen 
leicht gerinRschätzigen, ironischen Verallgemeinerung - dies aber eben 
nicht mit Recht. Wir werden nur deshalb zu alledem verführt, weil un s 
an den jungen Leuten vielerlei in die Augen sticht, was früher .. unmög
lich" war, was eben nicht so war, wie es heute ist. Das Rauchen Ju
gendlicher ist heute gang ' und gäbe, und darnm fällt es uns aur. 

I!. 
Nun ist es uns schon seit der Mechanisierung und Industrialisie

rung, vor allem im Jahrhundert der Automatisierung und ... Psycholo
gisierung" unserer veretädterten Welt zur lieben und guten Gewohnheit 
geworden, den Dingen des Lebens und des ZusammenlelIens der Men
schen schärfer auf den Grund zu gehen. Das ist gut u.nd soll uns 
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allen niitzen, 8011 uns gründlich die Vorteile des technischen Fortschritts 
auch au1lerha lb des technischen Bereichs aufzeigen; es soll nn s aber 
auch vor seineu Gefahren und mannigfachen Folgeerscheinungen be
wahren . Jm Miltp. lpunkt solchen Forschens und Hemühens steht im· 
mer wieder unser kosthar~ tes Gut, die Jugend. Erörterungen üher 
Erziehungsfragen, Jugendgefährdung, Jugendschutz und Jugendkrilllina
lilät sind darum die besonderen Anliegen nnserer Zeit. 

lII. 
Davon nimmt der Zeitgenosse in Film, Rundfunk und Presse 

Kenntnis, vor allem in der Presse. Einerseits betrachtet er recht kri
tiseh, was ibm an tier .. Jugend von heute" auffällt und mißfällt, an
dererseits hört und liest er so viel von Jugendproblemen, ganz beson
ders von der Jugendkriminalität. Wie nahe liegt da die Folgerung: 
Da sieht man mal wieder, wohin da s fübrt ... ! :Mit "das" meint er 
dann wohl, was ihm ~erade am meisten anfgefallen ist, die Mopeds 
oder die engen Hosen, die Ringelsocken oder die Kreppsohlen, den 
Boogie·Woogie oder das Rauchen . Ja, das Rauchen wohl ganz besonders! 

So konstruiert sich aus der allgemeinen Lehenserfahrung, dall 
lieblose Aufzucht voo Kindero, fehlende oder unzulängliche Erziehung, 
übermäßige Verwöhnung, gleichgültiges Gewäh renlassen und Müßiggang 
aller Laster Anfang ist, allzuleicht die bestehende Vermutung, es sei 
eigentlich weit mehr, was Kriminalität und Verwahrlosung mit bewirke~ 
lind namentlich das Rauchen Jugendlicher stände heutzutage mit der 
Jugendkriminalität ulid jugendverwahrlosung ehenso im Zusammen· 
hang wie schlechte Wohnverhältnisse, gestörte Familien, der Alkohol· 
ge,mfi oder die Mopedsucht. 

IV. 
Man sollte meinen, der Erzieher in einer Jugendstra fanstalt könne 

über einen solchen mutmafllichen Zusammenhang auch des Rauchen,; 
jugendlicher mit Kriminalität {llid Verwllhrlosung ganz besonders auf· 
scblollreiche Erfahrungen und Erkenntnisse aufzeigen. Die Ausbeute
ist enttäuschend. Das ist um so ersta unlicher, als in der Jugendstraf
anstalt bei ' deli jungen Gefangenen das Rauchen "Thema I" ist, sei ' 
es nun erlaubt oder ve rboten . 

Es gilt aho zu untersuchen , weshalb die Ausbeute so gering und 
weshalb das Hauchen unter den Gefangenen dennoch ein so uner· 
schöpfliches Thema ist. 

Um gleich mit der letzten Frage zu beginnen, ist zunächst fest-
o zustellen , daß die jungen Leute von etwa siebzehn Jahren in der 

gronen Mehrzahl Raucher sind ; davon sind nur wenige "Paffer" oder 
"SoDntagsraucher"'; die mci sten sind richtige Raucher, die den Rauch 
also inhalieren. Sie waren es meistens schon vor ihrer Festnahme. Vor 
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dreirlig Jabren war das sicher nicht ij O. Die jungen Leute sind R~ucher 
geworden, weil in unserer industrialisierten, schnellebigen, acheitsei· 
ligen Zeit die Zigarette als hastiges Stimulanz die Welt erobert und 
die behäbige, gemütliche Zigarre verdrängt bat. An dieser Eroberung 
haben die modernen Kommunikation smittel, die namentlich mit Film 
und Reklame auch die Jugendlichen erfassen, ihren entscheidenden 
Anteil. Der Jugendliche siebt's den Grouen ab, er will 's ihnen nach
tUD, er probiert's, er .. fühlt sich" (ohwohl es erst gar nicht schmeckt), 
er will sich weiter .. fühlen", will ernst genommen werden, er raucht 
weiter und kommt auf den Geschmack ; das Inhalieren wird ihm vor· 
gemacht, er macht es nach, und es bleibt dabei. Allmählich gehört 
das Rauchen schon ganz dazu, und bald kann man's nicht mehr lassen, 
man wird davon abhängig, man wird siichtig. Unsere jungen Raucher 
sind heute zum größten Teil süchtig, das ist nun ei nmal so. Haltlose und wil· 
lensschwache, verwabcloste junge Menschen kommen nicht mehr da von los; 
wenige versuchen es vergeblich, nur einzelnen gelingt der Kampf. Das ist die 
betrübliche Situation. Darum ist da s Rauchen bei vielen, vielen jungen 
Leulen selbstverständlieb geworden ; sie machen kein Aufhebens mehr 
davon. 1m Gefä ngnis isl das Rauchen plötzlich aber "Thema 1", weil hier 
,Jer " Nachschub" problemati!K:h oder das Rauchen überhaupt verboten 
ist. Sofern die Strafgefangenen rauchen dürfen, ist der Nachschub proble· 
matisch, weil die tägliche Arbeitsbelohnung sehr gering ist; sie muß 
zunächst einige Wochen lang zu einer vorge.'lchr iebenen Rücklage an· 
gesammelt werden (die erst bei der Entlassung fallig wi rd und die 
ersten Schritte in der Freiheit erleichtern soll) uud reicbt dann allen· 
fall s für täglich drei bi s fünf Zigaretten aus (die man sich meistens 
aus Tabak drebt). Im allgemeinen will sich der Gefangene nämlich 
auch noch einige Zusll1znahrungsmittel kaufeo. Den E inkauf vermittelt 
in regelmäßigen Abständen die Anstaltsverwaltung. Tabak ist im Ge· 
fängnis also teuer, also selten, erscheintalso begehrenswerter als "dranGen"_ 

Wäre · nun auch in der Freiheit für junge Le,lte, sagen wir bis 
'Zur Volljährigkeit, das Rauchen etwa streng verbote~ oder der .,.,Tabak· 
nachschub" wirklich problematisch, so wäre eine direkte oder indirekte 
Tabak-Kriminalität denkbar, sogar sehr wahrschein' ich. Es gäbe dann 
auch heute - wie in der Vorwährungsl.eit bis kurz nach der Währungs· 
reform! - ganz gewiß einen deutlichen Zusammen~aDg des Rauchens 
Jugendlicher mit Kriminalität und Verwahrlosung. F1

l
ür den in Freiheit 

lebenden gewohnheitsmä6ig rauchenden Jugendlichen gibt es aber kau m 
e in ernsthaftes .. Tabak·Nachschubproblem" für de~ eigenen Bedarf. 
J edenfalls ist darüber ganz allgemein ans den Ermit lungsberichten der 
Jugendgerichtshilfe,a us den Feststellungen derStrafurt ile,aus Betreuungs· 
b erichten der Bewä hrungshelfer , schließlich aus ~en AngabfiD der 
straffällig gewordenen Jugendlichen selbst nichts ersichtlich , von wenigen 
Einzelfällen abgesehen. Uas leuchtet aber auch allS der Kenntnis der 
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.,.,Marktlage .... ein: der Jugendliche und Heranwachsende hat und findet, 
wenn er Raucher ist, im allgemeinen die Möglichkeit, sich seine 
Zigaretten legal zu beschaffen; er kauft sie sich von seinem Taschen
geld oder von seinem Lohn. Die allermeisten jungen Täter verfügen 
über Taschengeld oder über mehr oder weniger regelmäßige Lohnein
kiinfte. Wär.en sie straffällig geworden hauptsächlich deshalb, weil 
Lobn oder Taschengeld zur Befriedigung des Tahakbedarfs nicht aus· 
reichten, so könnte man von Tahakkriminalität sprechen. Das war aber 
zumeist nicht der Fall. Gewifi fielen den Eigentums·Tätern bei ibren 
Raubzügen und Einbruch.diebstählen oft genug auch Tabakwaren in die 
Hände; sie haUen es zumeist aber nicht darauf, sondern auf allerlei 
andere Beute ahgesehen, die sich gebrauchen oder zu Geld machen ließ. 
Solches Geld war wiederum nicht in erster Linie zum legalen Einkauf 
von Tabakwaren, sundern für alle möglichen anderen Genüsse und 
Bedürfnis8e vorgesehen. Man macht also die erstaunliche Feststellung, 
dafi das Tabakproblem. wenn überhaupt, immer nur eine ganz kleine 
Nebenrolle am Rande spielt. 

Deun Tahakwaren sind im Verhältnis zur durchsch nittlichen Höhe 
d es Taschengeldes oder des Lohnes der jungen Leute (die als Ledige 
ihr Geld n.e;BteOIJ für !!l ieb Ilusgebcu küuuen und nur wenig oder gar 
kein Kostgeld abzugeben brauchen) einigerma6en billig. Ganz allgemein 
kann man feststellen: Für die Zigaretten htlt es noch immer gereicht! 

Nicht gereicht bat es hingegen für die vielen anderen und sehr 
viel kostspieligeren Dinge, die man auch haben "mußte" und für die 
man sogar das Rauchen einmal ein schränkte (aber beileibe nicht aufgab): 
Jür den flotten Anzug, für die Motorrsd-Lederkombioation, für die 
Moped-Anzahlung, für allerlei Ratenzahlungen, fürs Tanzen und Bier
trinken, für das Mädchen, Jür die Taxenfahrten, für das tägliche Kino. 
für die Auto·l\Hete und das ausgedehnte Nachtleben, für das ganze 
anspruchsvolle Filmlehen der jungen Kavaliere. Da mußten also Schulden 
gemacht werden, die man nicht mehr zurückzahlen konnte - oder man 
verdiente .,sowieso zu wenig" und wechselte die Arbeitsstelle, gab die 
Arbeit auch schliefilich ganz auf und suchte das Weite. Aber - für die 
Zigaretten langte es! Seihst wenn man einmal gar kein Geld hatte. 
fand sich meistens eine Gelegenbeit, sich irgendwo und irgend wie zu 
verdingen und wenigstens "das Rauchen zu verdienen", und zwar ganz 
ehrlich. Selbst die vielen lungtäter, die jeder geregelten Arbeit abhold 
waren, suchten und fanden meistens eine aolche ehrliche Gelegenheit. 
Wenn sie sich in Eigentumsdelikte verstrickten, dann nur ganz selten 
um des Tabaks und der Nikotinsucht willen. 

Es haben sich endlich auch keine sicheren Anhaltspunkte ergeben, 
der mutma6lichen Tabakkriminalität von der soziologischen Seite her 
auf den Grund zu kommen. Die Jugeud richtet sich nach ihren Leit
bildern, auch im Rauchen. Die heutigen Leitbilder finden sich aber 
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weitgehend nicht mehr nur in der Familie, oft überhaupt nicht in der 
Familie. In asozialen Familien frönt man allen Genü ssen in gleicher 
Weise hemmungsloser als in geordneten Verh ältnissen. 

Zusammenfassend läut sich un jungen Strafge fangenen feststellen, 
da6 allgemein - wenn man will - sehr wohl von Alkohol-, Mode-, 
Kraftfahrzeug·, Landstreicher-, Vergnügungs· Kriminalität und anderen 
Erscheinungsformen der Eigentumsdeliktc gesprochen werden kann, dar! 
sich aber der Terminus "Tabak-Kriminalit ät" wegen der auf den ersten 
Blick gewi6 erstaunlichen, aber tatsächlichen Seltenheit ei ndeutiger 
Fälle nicht eigentlich rechtfertigt. 

Dennoch sollte man um der Ges undheit der Jugend willen immer 
wieder gegen das Rauchen Jugendlicher zn Felde ziehen. 

Als Möglichkeit pädagogischer Steuerung erscheint angesicbts der 
weit verbreiteten Nikotinsucht Jugendlicher ein mit allen Mitteln moder
ner ü bertreibun gs- und Ahschreckungs vropaga nda durchgeführter Auf· 
klärungsfeldzug gegen ,len Feind Nikotin , der mit zügigen, eingängigen 
Slogans, impolli erender "Gegen reklame" Oller auch mit furcht· und 
schreckenerregenden "Geistern", jedenfalls aber die freie Entscheidung 
herausfordernden Methoden wahrscheinlich besser bekämpft werden 
kann al s mit Verboten nnd verschärften Kontrollen, die das Problem 
in ,lie Verhorgenheit drängen und wirklich eine Tabak-Kriminalität 
heraufbeschwüren könnten. 

Freiheitsentzug für jugendliche 
Verkehrssünder? 

Von OheT f ür~o rlt" r Alfred Weh n e r . ßerJ in 

Au s einer im Rundbrief Nr. 6/6 von 1956 des Senators für 
Jugend und Sport in Berlin veröffentlichten ü bersicht iiber die bei 
den Jugendämtern in Berlin (West) bekanntgewordenen Strafsachen 
geht hervor, ,Jali auf 19637 .Fälle im Jahre 1955 allein 12455 Ver
stöbe gegen Verkehrsgesetze entfallen. Es handelt sich bei diesen Zahlen 
nm Jugendliche von 14· 18 Jahren und Heranwuch sende von 18- 21 lahren. 
Die Zahl der wegen eines Verstoßes gegen die Verkehrsgesetze ein
geleiteten Strafverfahren g~gen Jugendliche un d Heranwachsende hat 
sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 

Zweifellos können verschiedene Faktoren für diese TatSllche unge
führt werden. Durch die Zunahme der Motorisierung und die Steigerung 
der Zabl der Strafienun f:ille wurde die Polizei gezw un gen, in" verschärfter 
Form gegen Verkehrssünder vorzugehen. Andererseits konzentr iert sich 
aber auch das Interesse vieler lugendlicher und Heranwachsend er auf 



den Motorradsport. Solange sie sich von ihrem Verdienst noch kein 
eigenes Motorrad oder Mo ped leisten können, wird das oft zu reichlich 
vorhandene Taschengeld in den viden Verleiball stalten für Motorräder 
ausgegeben. Selbstverständlich mull unter diesen Umständen auch eine 
Zunahme von Verkehrsühertretungen registriert werden. Einen sehr 
erheblichen Anteil an den Verkebrsübertretungen hahen aher auch 
die jugendlichen .H.udfahrer. 

Wie weit kommen diese jugendlichen Verkehrssünder nun in den 
Strah'ollzug!' Dei den Jugendlichen und Heranwachsenden, die noch 
nach dem Jugendstrafrecht abgeurteilt werden, wird der Jugendrichter 
es in aUen Fällen, in denen es sich nicht um eine hesonders schwere 
ü bertretung im Zusammenhang mit fahrlässiger Körperverle tzung oder , 
vielleicht sogar Todesfolge handelt , bei der 1. ü bertretung mit der 
Erteilung einer Verwarnung und eventuell einer zu zahlenden Geld
buf.ie oder der Auflage, an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen, 
bewenden lassen. Diese Ju gendlichen trelen also nicht beim Strafvoll
zug in Erscheinung. 

Bei der zweiten oder dri tten Verkehn übertretung, oder fall s es 
sich um ein Verkehrsvergehen mit schweren Folgen handelt, mUD 
!luch der Jugendliche eventuell mit ei nem Freizeit· oder Dauerarrest 
rechnen. Eine Verurteilung zu Jugendstrafe dürfte bei Verkehrsvergeben 
Jugendlicher nur dann in F rage kommen, wenn die Schwere der Schuld 
es erfordert. a lso io Ausnahmefällen. Wir finden also einen gewissen 
Teil jugendlicher Verkebrss tinder in der Jugendarrestanstalt wieder. 
Diese Verhiillung eines Arrestes Lat fiir den Verkehrssünder jedoch 
nur dann einen pädagogischen Wert, wenn der Arrest möglichst bald 
nach der Verkehrsübertretun g verbüfit wird, Liegt die Verkehrsüber
tretung schon längere Zeit zurück, wird es sehr schwer sein, den 
Jugendlichen, der ja viel schneller e twas vergifs t a ls der Erwachsene, 
von dem Sinn des Arrestes zu überzeugen. Ein Arrest aber, der niebt 
mit einer kurzen pädagogischen Rücksprache über den Sinn dieser 
Mabnahme eingeleitet wird, verpufft pädagogisch wirkungslos. Bei einem 
Freizeilarrest läfit sich in gröf.ieren Arresta nstalten, in denen zum 
Wochenende 30· 50 F reizeihtrrestanten ersch einen, ein derartiges 
pädagogisches Gespräch sicher n-ur in Einzelfällen durchführen. Bei 
einem Kurz· oder D!luerarrest dürfte es aber unbedingt notwendig sein. 

Bei deu Heranwachsenden, die nicht nach dem Jugendstrafrecht, 
sondern nach dem Erwachsenenrecht abgeurteilt werden, dürften viele 
Verkehrsübertretungen durch einen Stmfbelehl erledigt werden. In 
diesen }'ällen wird es sich teilweise um Geldstrafen oder um kun:e 
Cefangnisstrafen handeln. Diese Heranwachsenden werden also zum 
Teil, aber auch nur zu einem geringen Teil, in der Jugendstrafanstalt 
diese kurzfristigen Strafen verhÜben. Da6 diese kurl.fristigell Gefang
Ilisstrafen piidagogis,ch wenig wertvoll sind, wird in Fachkreisen nicht 
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bestritten. Diese Strafverbü6ungen können mehr oder weniger nur 
unter dem Gesicbtspunkt des Sühnegedankens betrachtet werden. 

Dieser Gesichtspunkt .muu auch die Behandlung dieser Heran· 
wachsenden im Jugendstrafvollzug bestimmen. Es wird sich bei diesen 
jungen Menschen in der Regel aber um Heranwachsende handeln, die 
nicht kriminell veranlagt sind, sondern nur Ordnungswidrigkeiten 
begangen haben. Wenn auch oft aus einem solchen Verhalten weitere 
strafbare Handlungen entstehen können, hat der Strafvollzug doch die 
VerpAichtung, diese jungen Menschen möglichst von schwer krimi
nellen Minderjährigen zu trennen. Sehr gut scheinen sieb zur Verbüuung 
derartiger kurzfristiger Strafen für jugendliche Verkehrssünder die 
sogenannten Au6enstellen der Jugendstrafanstalt, die den jungen Men· 
schen sofort an praktische und geeignete Arbeit heranführen, ihm 
wobl seine Freizeit entzieben, aber das Bedrückende der Gefängnis· 
mauern vermeiden, zu eignen. Lei der verfügt die J ugendslrafanstalt 
Berlin zur Zeit nicht mehr über e ine derartige Unterbringungsmög
lichkeit. Es ist aber zu boffen, dafi es dem Strafvollzugsamt Berlin 
bald gelingt, die früher vorhandene Aufien stelle der Jugendstrafan· 
stalt wieder aufzubauen. 

Die Kriminalpsychologische Abteilung 
der Gefängnisbehörde der Freien nnd Hansestadt Hamburg 

(3. Teil) 
Von Obern'gierun~rat Dr. MaDa Krüger, Leite r der Kriminlllp.ycbo logiseben Ableilung 

Projektions-Tests für alJgemein·diagD~stjsche Zwecke 
c) Ein bereits aU B der Wehrmachtspsychologie stammendes, von 

W ohlfahrt ausgearbeitetes und von H . Krü ge r abgewandeltes Ver
fahren ist der .,Bildp os tka r te n·Tes t" . Hierbei wird dem Probanden 
eine Serie von Postkarten mit ganz verschiedenen Darstellungen, Sinn
und Stimmungsgehalten sowie Farbwirkungen vorgelegt, in der er nach 
'seinem pertlönlichen Geschmack eine positive und negative Auswahl 
der Postkarten treffen muS. Zum Ahschlu6 wähh der Prüfling eine 
Karte, über die er dann in der Zelle seine Gedanken schriftlich nie· 
derlegt. Die Motive der Bildauslese werden explorativ erschlossen. Das 
Verfabren ermöglicht nicht nur einen Einblick in die Erlebnis· und 
Wunsch welt des Einzelnen, sondern gibt gelegentlich auch sehr spezi
fi sche Hinweise zur Beurteilung der Reifeentwicklung. Vor allem aber 
wirkt dieser - im Grunde überaus simple und an die gewöhnliche 
Arl des Bilderbetrachtens im täglichen Leben anknüpfende - Post
kartenver8uch keineswegs als besondere Testmeth ode, sondern kann 
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zwanglos in jede Exploration eingebaut werden, ja diese - nament· 
lich bei gehemmten und versch lossenen Naturen - oft erst richtig in 
Flui bringen. Insofern ist seine Handhahung und Allswertung weniger 
kompliziert als bei dem nachfolgend angeführten amerikanischen 'fest . 

d) Diese in der angelsächsischen Weit sehr bekannte Methode 
ist der .,T hemati sc h e App e r ce ption s·Tes t" (TAT.). Dem Proban· 
den werden der Reihe nach zahlreiche Bildtafeln ausgehändigt, deren 
Inhalt jedoch - im Gegensatz zn den Bildpostkarten - sehr ver· 
schieden gedeutet werden kann. Z. B. ist auf einem Bilde e twa eine 
vor einer Liege zusammengesunkene menschlich e Gestalt zu sehen. 
Nebeu ihr liegt auf dem Boden ein unbestimmt cbarakterisierter Gegen
stand, der ein Revolver, e in Messer, aber auch ein völlig harmloses 
Ding sein kann . Die Figur kann als Selbstmörder, als weinendes oder 
-,?ockendes Kind , aber auch ein fach als ermüdeter Mensch gedeutet 
werden. Häufig wird sie, der Situation der Häftlinge entsprech end, als 
ein in seiner Zelle zusamm engesunkener Gefangener angesehen. Der 
Untersuchte wird veranla6t, zu diesen Bildern Stellung zu nehmen und 
zu jeder Darstellung etw a eine entsprechende Geschichte auszudenken. 
Auch in diesem Verfahren wird. ähnlich wie im .Postkarten·Test, die 
Erlebens· und Wunschwelt des P robanden abgetaste t. Daneben lassen 
sieb aber mit einiger Deutlichkeit auch bestimmte "Th emen" erkennen. 
die gewissermaßen im Erleben dominie.ren und bei der Analyse der 
Vergangenheit manchmal wichti ge Aufschlösse vermitteln . 

e) Der "Szen o -Tes t". 
In diesem - von der Berliner Nervenärztin vo n Sta a hs au sge

arbeiteten und inzwischen bei den meisten psychiatrischen und psycho
logischen Untersuchungsstellen mit Erfolg eingeführten - Verfabren 
wird der untersuchten Person in sehr reichbaltiger Auswahl Spielzeug 
jeder Art (Puppen, Tiere, Bauklötze, Hausgerät osw.) geboten, und sie 
wird angeregt, mit dem Material e ine Szene aufzubauen. Auch diese 
Methode bezweckt hauptsächlich eine Aufhellung der Erlebens· und 
Wunsch welt nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. 
Die spielerische Gestaltung und die fertige Konstruktion einer "Szene'" 
vermögen nicht selten Seelenzustände und Seelenregungen zu enthül
len, die sonst bei schriftlichen Darlegungen wie auch bei der Explo
ration absichtlich verschwiegeu, abgedeckt oder auch deswegen nicht 
offenbart werden, weil sie bei dem Betreffenden selber teilweise oder 
völlig unbewufit geblieben sind. Besonders aus der Auswahl und An· 
ordnung verschiedener Puppenfiguren, die häufig mit bestimmten Fami· 
lienangehörigen identifiziert werden, kann man nicht selten die Posi· 
tion eines Menschen in seinem häuslichen und sozialen Milieu erken· 
nen und gelegentlich sogar verdrängte Affekte und "verwundbare Stei
len" in seiner Seele aufdecken. Im übrigen werden die - von Zeugen 
wie von Recbtsbrechern gebauten - Szenen in jedem Falle durch 
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Fotoaufnahmen festgehalten, die für wissenschaftliche Auswertungen, für 
Demonstrationszwecke, vor allem aber auch als Veranschaulichkeits
beispiele bei der gerichtlichen Gutachtenerstattung dienen können. 
Insofern ist dieses Verfahren für die Glaubwürdikeitsbeurteilung min
derjähriger Zeugen in SiUlichkeitsprozessen besonders wertvoll. In 
Ergänzung dieses "Szeno-Testes" hat die Ahteilung in allerletzter Zeil 
ein ähnlicbes von Cbarlotte Bühler entwickeltes Verfahren, den 
"Welt-Test", eingeführt, der in seiner Anordnung dem "Szeno-Test" 
gleicht, sich aber dem mehr technisch gestalteten Weltbild VOll Knaben 
und jungen Männern aus der Gro6stadt anzupassen sucht. 

f) Schlie61ich wird regelmä6ig, wie bereits erwähnt, bei sämtlichen 
jungen U·Häftiingen der "Szondi -Tes t" angewandt . Das Verfahren 
besteht darin, daß der Proband in einer Serie von acht Porträtfotos 
zwei ihm sympathische und zwei unsympathi sche Personen au szuwählen 
bat. Der Wahlvorgang wird an sechs Serien wiederholt, und die 
Wahlergebnisse werden nach einem bestimmten System zu einem sog . 
.,Triebprofil" zusamnH:ngeslellt. Die diagnosti sche Bedeutung dieser 
Triebprofile ist theoretisch vorläufig noch stark anzuzweifeln und be
darf noch eingehender Wi UCD8cbaftlicher Untersuchungen und Ober. 
prüfungen. Andererseits hat die Kriminalpsychologische Abteilung in 
der Praxis häufig dabei sehr wertvolle Hinweise gewonnen, denen 
dann explorativ nachgegangen werden konnte. Das Verfahren scheint 
bei Abnormitäten in der sex uellen Triebsphäre. deren Feststellung bei 
Kriminellen vielfach sehr wichtig ist, recht aufschlußreich zu sein. 

Die geschilderten projektiven Methoden sind einmal und vor· 
dringlich im Hinblick auf ihren von der Wissenschaft anerkannten 
Wert ausgewählt worden, zum andern wurde versucbt, die Auswahl so 
zu treffen, dali man jeder anlagemä6ip;en Gestaltungs. und Ausdrucks
besonderheit möglichst entgegeDkam. Dem einen liegt es mebr, sich 
sprachlich, dem anderen, sich zeichnerisch auszudrücken. Der eint: ver
mag eber in freier Phantasie, der andere eber in handgreiflicher Tätigkeit 
zu gestalten. So wird, je nachdem eine besondere Anlage beobachtet 
wurde, das eine oder andere Projektivverfahren angewendet oder aber 
auch der Reihe nach durchprobiert, bis sich eines der angewandten 
Verfahren als hesot',lers ergiebig erweist. 

Oberster Grundsab; bleibt jedoch, daß alle in den Testverfahren 
festgestellten Symptome in der die Untersuchung abschliefienden uml krö
nenden Exploration nochmals einer sorgfähip:en Kontrolle auf ihre 
diagnostische Gültigkeit unterzogen werden. 

4. Gesichtspunkte der gutachtlichen Zusammenrassung 
Nachdem der zur Untersnchnng herangezogene Täter sä mtliche 

gescbilderten (s. S. 306) Untersuchungsstationen durchlaufen hat, beginnt 
für den Psycholo~en die schwierige und zeitraubende Aufgabe der gut-
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Hahoöfersalld (offene Anstalt auf e iner ufernahen Elbinsel) deo Jugend
lichen relativ leicht Fluchtmöglichkeiten bi etet - ein aus pädagogischen 
Erwägungen bei der Anlage der Anstalt bewuGt einkalkulierter Um
sland -, pßegt der P Kychologe, sofern er bei einem Ju gendlichen aus 
der Kenntni ~ seiner Persönlichkeit Neigungen zu Ausbrüchen vermutet, 
der Strafanstalt eine entsprechende Warnung zu vermitteln. Abgesehen 
von solchen Hinweisen auf Entweichullgsgefahrcn wird in den Gut· 
achten vielfach auch Dach anderer Richtung hin eine "P ro g nose d es 
An s talt sve rhaltens" gegeben. Jhre spätere Bestätigung oder Nicht
bCßtätigulIg seitens der Jugcndvollzugsanstalt hat sich in der bisherigen 
Tätigkeit der Kriminalpsychologischen Abteilung immer wieder als ein 
vorläufiges wichtiges Kriterium dafür erwiesen, wieweit es dem Gutachter 
gelungen war, die Wesensart e ines Hechtshrechers richtig zu beurteilen. 

In diesem Zusammenhang möge auch erwähnt werden, dali die 
Abteilungspsychologen uutier den im nahmen der eigentliclien Unter
sllchu ngssituation gewonnenen Befunden auch sonstige Feststellungen 
gutachtlich mitverwerten, die sich ihnen aus der zwanglosen ßeobach
tUDg der im Untersuchungsgefängnis einsitzenden Häftlinge in natür
lichen Situationen ergeben (z. B. während der .Freistunde, bei der Arbeit, 
bei gelegentlichen Zellenbesuchen usw.). Durch Austausch solcher Be
obachtungen mit dem - für diese Zwecke besonders geschulten -
Aufsichtspersonal werden die reinen Untersuchungsergebnisse auf diese 
Art teilweise bereits in der Untersuchungshaftanstalt überprüft und er
balten darüber hinaus auch vielfach eine breitere F undierung. 

f) Für die spe zi e ll e n B e la ng e der Geri c ht e wird in jedem 
Fall bei den Jungtätern die Frage d es gei s ti g -sittli c h en Ent
wi c klun gssta nde s nach iHöglichkeit geklärt, bei Jugendlieben im 
Hinblick auf die Anwendbarkeit des ~ 3 JGG. (strafrechtliche Verant
wortlichkeit), bei Heranwachsenden in bezug auf die Voraussetzungen 
des ~ 105 JGG. Hierbei bedarf die Klärung der Entwicklungsreife zu
meist einer besonders ausführlichen und sorgfältigen Begründung. I) 
Je nach der Fragestellung des Gerichtes gibt der Psychologe häufig 
auch Hinweise und Empfehlungen, die dem Richter evtl. helfen könnten, 
bei der Festsetzung der Strafart und des Strafmalies eIer Persönlich
keit des Täters besonders gerecht zu werden. (Entscheidung über 
Zuchtmittel oder Ju gendstrafe, über bestimmte oder unbestimmte Ver· 
urteilung, über Strafaussetzung zur Bewährung bzw. Aussetzung der 
Strafverhängung nach Schuldspruch, ferner auch - bei erwachsenen 
Tätern - Gefängnis- oder Zuchthausstrafe bzw. Sicherungsverwahrung.) 

Rückblick und Ausblick 
9 Jahre des Bestehens einer Abteilung für Rerhtsbrecherbegutachtung 

bedeuten wenig. sofern man sie an dem langen Zeitraum der bisherigen 

~ r;:in-.-D.ntrlluD~ d ••• " n .I~r K.imin. lp .ym .. l",i.do~ n Abt~ l!o"" ~r. rbeitct"D Methodik d~r Reif,,· 
"rurtril,,", bI. i"t .i, .... br . ... "[". ,,n Ablo. ndlun, va, bell . l'eD. 
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Bestrebungen zur Erforschung des Verbrecheus und der Verbrecher
psyche mi ßt. Sie gewinnen aber an Gewicht, wenn man die von einer 
e inzelnen UntersueLlUllgsstelle geleiste te Arbeit nicht nur naeLl ihrem 
tatsächlichen praktischen Nutzeffekt wertet, sondern darin gleichzeiti g 
das Bemühen um Fortführung der wissenschaftli chen Tradition mit 
neuen Aspekten, l\l ethoden und Zielsetzungen zu sehen vermag. Die 
Kriminalpsycbologische Ahteilung üherläßt es einer künftigen wisseu
schaftlichen Kritik, ob man ihr zubilligen will, in dieser Richtung zu 
der Weiterentwicklung der Persönlichkeitserforschung VOll Kriminellen 
nicht ganz unwesentlich beigetragen zu haben. 

Als Dienststelle einer Behilrtle, deren Leiter schon frühzeitig die 
Zukunftsbedeutung der Psychologie für Strafvollzug und Strafrechts· 
pflege erkannte, der weiterhin auch die übergeordneten Verwaltungs· 
ämter davon zu überzeugen und damit di e fiskali schen Schwierigkeiten 
aus dem Wege zu räumen verstand, hatten die Kriminalpsychologen 
allerdings in Hamburg einen besonders günstigen Boden für ihren 
Start und ihre weitere Wegbahnung. Ein anderer glücklicher Umstand 
war es, dafi sich auch bald nnter den hamburgischen Richtern, Staats
anwälten und Strafverteidigern Persön lichkeiten randen, die, ebenralb 
von dem Gluuben an den Wert und die Notwendigkeit einer täter· 
psychologischen Forschung durchdrungen , sicb zu tatkräftiger und uner
müdlicher Unterstützung bereitfanden und in den Kreisen ihrer Juristeu' 
kollegen eine wirksame Aufklärungsarbeit du rchrührten. 

Dem Eintritt des Kriminalpsychologen in die Rei be der Helfer 
und Berater der Gerichte wurden zudem auch seitens der psychiatrischeu 
Fachgutachter keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Rivalitätsspannungen 
zwischen Psychiatern und Psychologen im Sektor der Rechtsbrecher
begutachtung haben in Hamburg niemals bestanden. Das diirftc ei nmal 
auf die jahrelange unter Mitwirkung eines Psychiaters bei der Kriminal
psychologischen Abteilung erfolgte Teamarbeit zurückzuführen sein, 
dann aber auch darauf, daß beide Fachvertre ter au s gegenseitiger Achtung 
s ich im Rahmen ihrer ei~enen Kompetenzen zu halten bemüht waren. 
Daher ist e~ iu hamburglsch en Gerichtssälen kein ungewohntes Bild , 
daß psychiatrische und psycbologische Sachverständige hei dem gleichen 
Prozefi in einer Front steben, nachdem entweder der Kriminalpsychologe 
dem Gericht die Hin zuziehung eines Psychiaters vorgeschlagen oder 
umgekehrt diese r den Kollegen VOll der anderen Fakultät als 1\1it
gutachter empfohlen hat. Ein solche!! Vertrau ens- und Respektsverhältnis 
besteht nicht nur gegenüber den Vertretern des "Gerichtsärztlichen 
Dienstes", sondern auch zu den Psychiatern der großen bamburgischen 
Kliniken, Krankenanstalten und entsprechenden Untersuchungsstellen 
bei anderen Behörden. Dafi di~ Kriminalpsychologen mit dem ÄrJ;te· 
s tab des Zentralkrankenhauses der Gefängnisbehörde und besonders 
mit dem hier tätigen Psychiater in bestem Einvernehmen steben, ist 
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eine Selbstverständlichkeit. Auf die gute Zusammenarbeit mit anderen 
der Rechtsbrecherbetrenung dienenden Behörden ist bereits hingewiesen 
worden. 

Am SchluS dieser Darlegungen möge noch zu einem Einwand 
bzw. zu einem Mi6verständnis Stellung genommen werden, das in der 
Öffentlichkeit leicht gegenüber den eigentlichen Zielen und dem Wert 
der psychologischen Begutachtung von Kriminellen aufzukommen 
pßegt. Die Tatsache, daS Strafverteidiger nicht selten im Plädoyer auf 
bestimmte, für ihren Klienten günstig erscheinende Darlegungen des 
psychologischen Sachverständigen zurückgreifen, bat zuweilen beim 
Publikum den Eindruck erweckt, daS der Kriminalpsychologe gewisser· 
maSen im stillen ein "zweiter Verteidiger" des Angeklagten sei. So 
kann dann die Meinung entstehen, der sachverständige Psychologe 
mache es sich zur Aufgabe, einen üblen Delinquenten im günstigeren 
Licht erscheinen zu lassen, ihn etwa ah unglücklichen, durch die 
Umstände verführten, im Grunde aber " braven" Menschen binzustttllen. 
überhaupt, 80 glaubt man manchmal, verfahre ein Psychologe vielfach 
nach dem Motto: .. Alles verstehen - heint alles verzeihen". I) 

Eine solche Anllicht kann besonderll dann auftreten, wenn die 
vom Publikum erwartete Anprangerung des Täters bereits dadurch 
enttäuscht wird. dan ein .Fachmann ohne Vorurteil und mit wissen
schaftlicher Objektivität auch eine Persönlichkeit behandeln muli, die 
sich gegen die von der Gesellschaft gesetzten Normen vergangen hat. 
E!! wird hierbei übenehen, dali der psychologische Sachversländige 
vor dem Gericht in erster Linie eine erklärende und objektivierende 
Funktion hat und da6 es nur in sebr beschränktem Umfang seine 
Aufgabe ist, moralisch und ethisch wertende Urteile über die Person 
des Täters zu fällen . Diese Aufgabe mUB den Organen der Recht
sprechung, dem Ankläger, Richter und Verteidiger überlassen bleiben. 

Wie man die Aufgaben und die Denkweise des Kriminalpsycho
logen richtig sehen muli, hat besonders treffend der bekannte Freiburger 
Generalstaatsanwalt Prof. Dr. S. Bader zum Ausdruck gebracht. Er 
äu6ert sich fo lgenderma6en: "Die Tatsache; da6 sicb die Kriminal
psychologie. ob sie will oder nicht. vorwiegend mit dem einzelnen 
Täter und seiner geistig. seelischen Verfassung auseinandel'2usetzen hat~ 
hat ihr den Vorwurf eingetragen. da6 sie nicht um der staatlichen 
Gemeinschaft und um der Gesellschaft willen, sondern um des Ver
brechens willen betrieben werde. - - Die nahezu liebevolle Versenkung 
in die Verbrecherpsyche führt leicht zu ei ner ü berbewerlung der Motive 

') Su oobreibt 1Um B~io"icl tlll ~ beko llot e ilh .. tricrt~ üillwrilt In tillU Artik~lo~rI~ .. Morder it> 
P~ o.loIIM U. 0, : "Im Krim iool psyd.llh>'"D. I", Kri minol .. 'I",," . cb. fder fi .. d.e. ein A"5ekl. "e. heut~ 
ulnrn b~'l ell - Vrn"itl i, e.-. - - MM . .. . Ieht, ml. " '"Iche ... poycholtlllllwen Ent~ere .. kollLlDt" 
~in Vnbrr.m • • ulld )l l:\'rd.r • • il . 1I1 der Kri",ilLOI..'i" e ... ct .. fder ,..,donen k ..... . ü 101 kcin Wnllder, 
dd der MOrd"" ", ... ob". ' on l ei .. er AII,,"t " 0' der ]1I.d~ " • • loreD hat, D ... k .I .... P OI,w olorl. 
kömllll rl .. Mn.de. unlrr Um.IIDd . .. mit S • .,,;t10 öde. mit 15 Jobrell Zumlha"o •• att mit r..,IK ... • 
IJ"81im d •• -ö"-, . i>~ lJI"otrl .. t r. Wodoe. 11 . Jahr,o"l. N •. S, 4, Februa r 1956. 
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des Verbrechers und zu einer weitgebenden Entschuldigung seiner 
Tat. Trotzdem kann die Kriminalpsychologie auch aus diesen modernen 
Formen psychologischer Denkweise Gewinn ziehen, wenn sie sich der 
Gefahren bewu6t und bemüht ist, neben der Erklärung des Verbrechens 
aus der Psyche des Täters die allgemeinen Grundlagen der Ver
brechenslehre zu beachten. - - Es scheint uns in der Tat notwendig, 
den Verbrecher niebt Dur seiner Abwegigkeiten willen zu behandeln, 
sondern ihn in die breitere Schicht der Verletzer gesetzlichen und 
vertraglichen Rechts einzubeziehen und seine Rolle derjenigen der 
gegen ihn eingesetzten Organe der Verbrechensbekämpfung gegenüber
zustellen, Erst aus solch tieferer Einbettung der Kriminalpsychologie 
in eine allgemeine forensische Psychologie ergeben sich über den 
Einzelfall hinaus Einblicke in das Gesamtgefüge der forensisch, kri
minalistischen Znsammenbänge, die für die praktische Rechtsprechung 
fanbar und nützlich sein können" , 1) 

Von einer solchen Sicht aus erwächst dem Kriminalpsychologen 
znnäch8t die Aufgabe, an der Bekämpfung und der Prophylaxe des 
Verbrecltens nicht unwesentlich mitzuarbeiten. Mit seinen wissenschaft· 
lichen Feststellungen will er besonders die .. Frübdiagnose" der künftigen 
Schwer· und Berufsverbrecher klüren, denen gegenüber dann die Gerichte 
rechtzeitig enlllprechende Strafen zu verhängen und geeignete kriminal· 
politische l\fa6nabmen anzuwenden vermögen. Gerade die häufigen 
Nachuntersuchungen solcher Dauerverbrecher, wie sie die Kriminal
p sychologische Abteilung durchgeführt hat, lassen allmählich das Bild 
dieser Typen so klar hervortreten, daß die Richter die Gewährung 
der "allerletzten Chance" nicht mehr übermä6ig hinauszuschieben 
brauchen, sondern sich schon eber entschlieuen können, mit scharfen 
und endgültigen Maßnahmen die Gesellschaft gegen derartige Verbrecher 
zu schützen. 

Die kriminal psychologische Forschung der Zukunft könnte demnach 
einmal in der Lage sein, in besonderen - etwa nach dem hamburgischen 
Vorbild arbeitenden - Untersuchungs- und Begutachtungsstellen alle 
diese asozialen Elemente schon frühzeitig zu erfassen und sie für die 
Organe der Rechtsprechung wie auch des Strafvollzuges in einer beson
deren .. Verbrecherkartei" mit ausführlicheren Persönlichkeitsbeschrei· 
bungen festzuhalten, als es natuxgemäG bei den Dienststellen der 
Kriminalpolizei möglich ist. Daß diese Dauerkriminellen in dem grofien 
Heer der sonstigen Rechtsbrecher nur eine verhältnismäfiig kleine 
Gruppe darstellen, ist e ine bekannte Tatsache. Der Altmeister der 
deutschen Kriminalistik, Robert He i ndl , hat diesen Sachverhalt e inmal 
mit folgenden Worten drastisch ausgedrückt: " Die Mehrzahl der Kri· 
minalbeamten wird ausschlie6lich durch ein paar hundert Berufsver
brecher jahraus, jahrein in Atem gehalten. und die vielen sonstigen 
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Delimluenten werden beiuahe nur so nebenher von e lDigen Beamten 
ben,rbeitet". - - " Die Zahl der berufsmäß ig begangenen Verbrechen 
ist enorm , aber die Zahl der Ga uner, die diese Verbrechcn begehen, 
iiherraschend klein. Wie in so vielen Industriebranchen :'/ 10 der ganzen 
Produktion in den Händen eini ger weniger Grof.ifirmen liegen, so wird 
auch auf dem Markt der Verbrechen fast der ganze Umsatz von einigen 
wenigen Grofimanufakturisten bestritten". I) 

Bedenkt man nUD, darl diese Verbrechergruppe nicht nur bei 
der Poli;o;ei, sondern auch vor Gericht sowie in den Strafvollzugsanstalten 
immer wieder in Erscheinung tritt, so könnten gerade kriminalpsycholo
gische Untersuchuogsa bteilungen besonders dazu berufen sein , zwischen 
diesen verschiedenen staatli cben In stanzen als Verbindungsglieder zu 
wirken. Oie Arbeit aller im Kriminalitätssektor tätigen Amtsper~0I1eu 
könnte vermutlich dadurch noch plan voller und ökonomischer gestah t:t 
werden, dau e~ erreicht würde, den Kreis der ihrer Persönli chkeits
struktur nach gen8u erforsd lt en Berufsverbrecher poli zeilich, geriel,t
lieh lInd strafvollzugsmäfiig nach einheitlichen Gesichtspunkten :w 
behIIndeIn. 

In di cse Richtung gehen auch gewi sse Vorschläge, wie sie kürzlich 
der Leiter der l-I alllhurgischen Gefängnisbehönle hir die kommefl(l'l 
Strafrccbtsreform entwickelt hat. ~) Seine F orderllngeo gipfeln darin, 
lIa lj die Aufgabe und di e Durchführung des Strafvollzuges bei einem 
Hiiftliog von dem jeweilig erstrebten Straf;o;wee k aus zu betrachten und 
dieser wiederum dem ei nzelnen TälertY(l anzupassen se i. In Abkehr 
\ ' Oll allen schematiscllen und illu sionären Human itätsideen und Besse
rungsprinzipien stellt Buhl die Rü cksichtnahme auf die Interessen 
der Gemeinschaft eiudeutig in den Vordergrund. Er erklärt: .,Nicht die 
Tat . alll:h nicht der Täter, sondern die Erfordernisse der Gesel lschaft i ll 
ihrem Kampf gegen ,las Verbrechen sollten Grundlage eines neucn Strafen
systems werden, ,las der Frage nach dem Sinn und Zweck der Strafe aU9 
die~em Gesicht8punkt herau s eindeutig Rechnung trägt. Die Gesellschaft 
heule verlangt Sühne, Sicherung und Besserung des Verhrechers. Ihr 
genügt nicht mehr die Strafe, die allein nach der Höhe der Sch uld 
des Täters bemessen ist, nach deren Verbüßun g der Täter entlas8en 
wird, ohne Riicksicht darauf, ob er sofort erneut dick fälli g wird. Wir 
sollten das bisherige Slrafen system ohne Scheu aufgehen". Daraus 
ergibt sieb, dafi man vollzugsmäfiig eine Unterscheid ung von " Hesse
ruogshaft'" "S ühnehaft" und "Sicherungshs ft" \'oroehmen mu6, die 
jew~i1s in völlig vcrschiedener Art gestaltet werden sollen . . Fü r die künf· 
tige Rechtsbrecberbehllodlung beso nders entscheid end ist aher die 
.Forderung von Buhl , da u nicht erst die Strafvoll zugsorgane, sondern 
bereits di e Richter bei der Strafzumessung über die Art der nach

-;;-i.lti~r< " • .t, t'.ul R ~ i .. ·.I.1 _Di,- (; ~.~H .<,h. ft ,,",I ib., - Vubrcchc, ·" Zu,;ch 19~H, s. 10\611'7. 
' ) le Ir u h I ... \\·a. '-"'·AT!<-' ,1,-, StralmH."g \"On <Irr Strof",d,t., d"rlU ~ ..• Zci"dlf. fllr Str"v"H~ug, 
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folgenden Haft zu entscheiden haben. Ausgchend von der Kenntnis 
dcr Täterpersiinlichkeit sowie gestützt auf das Verantwortungsgefühl 
gegenüher der AlIgemcinheit soll der Richter künftig in die Lage 
versetzt werden , sich in einem viel grüfieren EntscheidungsrahmeIl zu 
bewegen, als eH heute noch der Fall ist. Er soll die Möglichkeit haben, 
.,auch im StrafmaG 7. 11 einer Entscheidung zn kommen, die den Belan
gen der Sii~ne, der Besserun g und der Sicherung in jedem E inz elfa ll 
geredlt werdeu kann" . 

DieHe reformatorischen Ideen, sofern sie einmal verwirklicht wer· 
den solltell , köllllten der kriminalps)'chologischen ' Begutachtungs· und 
Forsebungsa rbeit ein Gewicht verleihen, wie sie es bi slang noch nie
mals gehabt hat. Mehr denn je wiirden danll die von den ps)'cbologi
schell Untersuchu ngsabteilungen erarbeiteten PersönlichkcitsLeurteilun
gen von Re<::htsLrechern eier Strafrechtspflege und dem Strafvollzug als 
wesentliche Unterlagen ihrer Entscheidungen und Behandlungsmetho
den dienen können. Je nach der Besonderheit .Ies Einzelfalles würde 
dem KrimiDlllpsych oJoge n entweder mehr die Aufgabe zufa lJe ll , bei 
rler Bekäm pfung und Vorheugung des Verbrechens mit7,uarbeiten oder 
für die i\lafinah men ,Ie r Besserun g und Hes<lziali sierung Unterlagen zu 
schaffell. 

Dati ,lie KrimiuulpsJI:hologi e in dieser l{iehtung bereits wertvolle 
Arbeit ge le i ~ tc( hut, dürfte ~ i ch nicht nu r in Hamburg, soodem auch 
im übrigen Bundesgehict inzwischen erwie~e n haben. Trotz (l ller er-
7,ielten Fortsehriue ist ihr Wirkungsbereich aber noch immer recht 
begrenzt, da bisher nur ei n yerhähnismäßig kleiner Teil der Rechts
brecher gutachtlich e rfaßt werden kon nte. Die I\löglichkeiten, dun:h 
eioe psychologische Pers1inlichkeilserforschu llg der Strafredltspflege und 
dem Strafvollzug zu t1ieoen, ~ illd noch keines wegs erschöpft. In dieser 
Ricbtung über das bislan g Erreichte hinauszukummen, e rscheint als 
dringendes Gebut dcr Stunde. Entscheideode Fortschritte siod jetluch 
nur dann zu e rwarten, wenn lIIan sich im gesam teo Bunde~gebiet behörd
licherseits hereitlinden wird, die Z(lh l der kriminal psychologischen Begut
achtungsabteilungcll wesentlit:h zu erhöhen und sie mit (lusreichcndem 
Fachpersonal zu versehen. 

Ausbruch aus der geschlossenen Anstalt 
Von Oheri tl8ptktor August The eiu ga . Kauel 

Wie notwendig ein gesulldes MiGtrauen des StrafvoIlzligsbeamten 
auch dem sogenannten gewissenhaften, zuverlässigen, guten nnd willigen 
Gefangenen gegenüber angebracht ist, zeigt eine Entweichung von zwei. 
Gefangenen aus der hiesigen An stalt in der WeihTlachtswoche 1955. 
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Die jetzige Straf- und Untersuchungshaftanstalt für Männer und 
Fraueu .in Kusel, Leipziger Str. 11, war bis zum 31. 10. 1955 nur mit 
weiblichen Straf- und Untersuchu ngsgefangenen belegt. Alle weiblichen 
Strafgefangenen mit Strafen von über 3 Monaten waren kurz vorher 
in die Frauenstrafanstalt in Frankfurt / Main -Preungesheim verlegt wor
den. Ab 1.11. 1955 wurde unser Haus dann zur Aufnahme von männlichen 
Unterauchungshäftlingen und kurzfristigen Strafgefangenen eingerichte t. 
Im Zuge dieser Umstellungsarbeiten waren alle Aufsichtskräfte his auf 
das Au6erste angespannt. Die Umstellungsarbeiten lieSen sich aber nicht 
sofort abschlie6en, sondern zogen sich noch fast bis Weibnachten bin. 

Hinzu kam, da& die meisten Aufsicblskräfte mit den Anstaltsver
bältnisseo nicht bekannt waren und sich erst selbst einmal mit den 
Örtlichkeiten und den unübersichtlichen Ansta1tsverhältnissen vertraut 
machen mu6ten. Zudem wurden in der Anstalt noch bauliche Verän· 
derungen durchgeführt, die viel Unruhe durcb die verschiedenen Hand· 
werker mit sich brachten. 

Am 22. Dezember ereignete sich nun folgende Entweichung aus 
d er geschlossenen Anstalt: 

Ein Gefangener, der dem Beamten schon von früher ab ein sehr zu
verlässiger und guter Gefangener bekannt war, entwich mit einem 
Mitgefangenen aus der Anstalt in dem Augenblick, als der zuständige 
Stationsbeamte zur Küche gegangen war, um nachzufragen, wie weit es 
mit dem Euen sei. 

Beide hatten die kurze Zeitspanne ausgenutzt, um ihre seit langer 
Zeit gehegten Fluchtpläne in die Tat umzusetzen. Einer der Entwichenen 
war auf Grund seiner guten Führung in der grölieren Voranstalt dem 
Beamten gut bekannt. Dort haUe er in seinem Beruf als Maurer sehr 
gut und selbständig gearbeitet. Deshalb wurde er gleich beim E intreffeu 
d es Vorkommandos als Kalfaktor in der Kammer beschäftigt und zum 
Essenholen mit herangezogen. Er hatte durch sein gewissenhaftes und 
zuverlässiges Verhalten das Vertrauen de~ Aufsichtsbeamten gewonnen 
und es verstanden, diesen nichtargwöhnisch zu machen und sein gesundes 
Mi6trauen einzuschläfern. Dsraus erklärt sich, daß der Kammerbeamte 
es unterlie6, diesen Gefangenen in seine Zelle einzuschlie&en oder dem 
zuständigen Stationsbeamten zu übergeben. Er lief! ihn auf der Station 
stehen, die durch Zwischentüreu nach den Seiten hin gesichert ist. Ein 
anderer Gefangener. der ebenfalls im Zellengang stand und mit zum 
Essenholen eingeteilt war, erklärte sich sofort bereit, beim Ausbruch 
mitzumachen. Aus einem Kleiderbügelhaken hatten sie sich bereits einen 
Dietrich angefertigt. Mit diesem öffneten sie die Giuerdurcbgangstür, 
die nur eingeklinkt, aber nicht verschlossen war, und schlichen sich 
auf den Boden. Hier fanden sie alte. ausgesonderte Decken, knoteten 
sie zusammen, stiegen durch ein Bodenfenster und banden das eine 
Ende der Decken am Schornstein fest. Nun lieSen sie sich nacheinander 
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"hne Scnwierigkeiten oder Unfall auf die Straße h erab und entkamen 
unbemerkt . 

Wie war e in e so l c h e E ntw eichun g möglich? 

1. Durch den angespannten Geschäftsgang vor dem Weihnachtsfeste 
mit seinen vielen schwierigen und aUßergewöhnlichen Begleiter· 
scheinungen wie das Ankommen und Austeilen von Weihnachts· 
paketen, Vo rführungen, Zu· und Abgä ngen, Amnestie usw. war 
die erforderliche Aufsichtspflicht der Bediensteten abgelenkt und 
durch andere Aufgaben zurückgedrängt worden. 

2, Die zahlenmäßi g geringe Bemessung der Auf~ichtskräfte bei der 
Umstellung die~e r Anstalt begün stigte d ie Entweichung, weil die 
nötige ü bersicht nicht in dem erforderlichen Maße vorbanden 
und etwas verlorengegangen war. Die Bediensteten konnten sich 
nicht mit jedem einu lnen Gefangenen in dem erforderlichen Maße 
befassen, und überdies waren sie durch den starken Geschäftsgang 
überlastet. 

3. Die Aufsichtsbea mten, die bisher fast alle in einer grofien Anstalt 
Dienst getau hatten, wo es weniger Gittertüren und vergitterte 
Durcbga ngstüren zu den einzelnen Zellen flügeln gab, mufiten sich 
in der hiesigen Anstalt erst selbst eingewöhnen und znrechtfinden. 

4. Die Auf3ichlsdiensttuer konoten nicht damit rechoen, dafi man 
mit einem Dietri ch die Schlösser der Zwischentüren öffnen konnte; 
die hiesige Anstalt ist zudem sebr unübersichtlich und bat viele 
& ken und Winkel. 

5. Zu allem Unglück lagen alte, ausgesonderte Decken auf dem Boden 
herum, die als Fluchtmaterial benutzt werden konnten . 

Welche Lehren s ind aus diesem E ntw e i chun gs fall z u ziehen'? 

1. Jedem Gefangenen gegenüber ist immer allergrö6te Vorsicht geboten! 
2. Keine Vertrauensseligkeiten auch dem s~genannten guten Gefan· 

genen gegenüber! 
3. Bewegungsfreiheit muß'audl innerhalb der Anstaltbeschränkt werden ! 
4. Nichts herumliegen Ja9sen, was zum Ausbruch geeignet ist und 

diesen begünstigen kann ! 
5. GiUertüren sind s t~ ts zn schließen und nicht nur einzuklinken! 

Es sei noch abscblieuencl bemerkt, daß die notwendigen Sicberungs· 
ma6nabmen und aonstigen baulichen Erfordernisse zur Verhütung einer 
Wiederholung unverzüglich in die Wege zu leiten si nd. 
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Geht dem Strafgefangenen den Blick In 

die AUßenwelt · frei 
VOD St •• tUDwalt Ern.nuel R ei mer s, F1en8burg 

Das Streben nach einer humanen, jedoch gleichzeitig wirksamen 
Gestaltung des Strafvollzugs ist seit einigen Jahrzehnten mit Recht 
stark in den Vordergrund getreten. Es mull mit den Mitteln der mo· 
dernen Psychologie und der hochentwickelten Technik unserer Tage 
möglich sein, diese Frage in allen ihren Einzelheiten, jedenfalls stufen
weise, einer befriedigenden Lösung entgegenzuführen. Dazu gehört m. E. 
nicht zuletzt da~ Bemühen, die äußeren Lebensumstiinde des Strafgefan. 
genen in der Strafanstalt so zu gestalten, dali einerseits der Freiheits
entzug. der ja den Hauptinhalt der Strafe bilden soll, wirksam emp
funden wird, andererseits jedoch dem Gefangenen als Menschen das 
gewäbrt wird, worauf er ein natürliches Recbt hat. 

Das Leben des Gefangenen setzt sich, wie schon der weüi, der 
längere lahre in Kriegsgefangenschaft verbracht bat, aus Kleioigkeite,n 
ZU8ümwen, unter denen die ständigen Dinge im Tagesverlauf eine be
sondere Rolle einnehmen. Wer bier glaubt, der Gefangene empfinde 
äufiere Gegebeobeiten - nach dem Satz: .,Der Mensch gewöbot sich 
schotll an seine neue Umgebun~" - bald nicht mehr bzw. nicht mebr 
deutlich , der irrt. Mancher Gefangene wird bestätigen, dafi z. B. das 
Geräusch des Schlüssels und die Tatsache des Einschlie6eos in die 
Zelle ihn oft noch nach laoger Strafhaft täglich aufs neue innerlich 
erschreckt habe. 

Zu den wesentlichen Gegenständen der Umgebung des Strafgefan . 
genen gehört das Fenster seiner Zelle. Soweit ersichtlich, sind die deut
schen Strafanstalten mit Fenstern ausgestattet. die dem Gefangeoen einen 
Blick in die Au6enwelt verwehren und ihm lediglich einen kleinen 
Ausblick auf den Himmel gestatten . Dieses wird erreicht entweder 
durch MaUglasscheiben od~r durch die sogenannten Blenden, deren 
Konstruktion ich hier nicht zu beschreiben brauche, da sie allgemein 
bekannt ist. Der Zweck dieser Einrichtung ist zu verhindern, da6 der 
Gefangene mit der Au6enwelt Verbindung aufnimmt. 

Nun ist es selbstverständlich,daS der Gefangene nicht vom Fenster 
der Strafanstalt aus, in der ' er verwahrt wird, mit der Aufienwelt durch 
Winke oder andere Zeichen Verbindung aufnehmen darf. Es taucht 
hier jedoch die Frage auf, ob es einmal erstrebenswert und zum an· 
deren technisch möglich ist, dem Gefangenen die Möglichkeiten zu 
geben, die AUßenwelt zu sehen, ohne da6 er von ihr wahrgenommen 
wird. Ich ,meine, da6 man dem Strafgefangenen dieses Recht jeder 
Kreatur, Himmel, Häuser, Bäume, Straßen oder was sich in der Um· 
gebung der Strafanstalt befindet zu betrachten, nicht mit gutem Grunde 
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nehmen kann. Ist bei näherer Betrachtung das für deu Gefangenen 
undurchsichtige Fenster nicht schon eine halhe Dunkelhaft? Nur wenn 
der Strafzweck das undurchsichtige Fenster unbedingt verlangen würde, 
wäre es m. E. zu vertreten. Das aher kann bei der modernen Auffassunf; 
des Strafvollzugs, wie sie sich heute mehr und mehr durchsetzt. wohl 
nicht ohne erhebliche Zweifel bejaht werden. Ist Hauptzweck der Strafe 
nach unserer Auffassung die Resozialisierung des Rechtsbrecbers, dann ' 
tut man genau das Falsche, wenn man diesem schon den rein optischen 
Eindruck von der Außenwelt, in die er nach VerbÜßung seiner Strafe 
gebessert entlassen werden soll, verwehrt. Auch braucht der Blick durch 
das Fenster keineswegs unbedingt eine Erleichterung des Strafvollzugs 
zu bedeuten. Es ist nämlich durchaus denkbar, daß derjenige, der die für 
ihn versperrte Au6enwelt sehen kann, den Entzug der Freiheit min
destens ebenso stark empfindet, wie derjenige, der die Außenwelt gar 
nicht wahrnimmt. 

Die Frage kann m. E. Dur die sein, ob das Problem technisch zu 
lösen ist. Und diese .Frage kann bei dem heutigen Stand der Technik 
bejaht werden. Es sind heute drei Glasarten im Handel, die dem Be
trachter, der von innen herausschaut, den Anblick nach drau6en lIte· 
wäbre ... , während sie demjenigen, der von draulien nach drinnen sieht, 
die Sicht in das Innere des Raumes unmöglich macht. 

Einmal ist hier gedacht an die (im Volksmund fälschlich als "Butzen
scheiben" bezeichneten) gewölbten Fensterscheiben, wie wir sie in alten 
Bauernhäusern in Norddeutschland häufig finden. Diese Fensterscheiben 
reflektieren durch ihre Wölbung die Licl1twirkung der Umgebung so, 
da6 derjenige, der von drau6en in den Raum hineinsehen will, wenig 
und auf weitere Entfernung nichts wahrnehmen kann. Diese Art Scheiben 
wirken jedoch nur bei Tageslicht. Die zweite technische Lösung ist die, 
daS man Glasscheiben anbringt. die in abwechselnden Streifen matt 
und blank gehalten werden. Auf eine Entfernung von mehreren Me· 
tern bereits wirkt diese Streifen bildung so, dafi der von dem Hellen 
in das Dunkle, d. h. von au6en nacb innen Sehende nicht wahrnehmen 
kann, was sich hinter dem Fenster tut. Derjenige, der von dem dunklen 
Raum Dach au6en sieht, hat aber durch die hellen Streifen hindurch 
einen klaren Ausblick nach drau6en. Die dritte Glasart, die diesen 
Zweck. erfüllen könnte, ist der sogenannte Spionspiegel, ein Glas., das 
wie beim normalen Spiegel mit einer dünnen Silberschicht bestrichen 
ist, bei dem jedoch der weitere braune Belag fehlt. Von drau6en ber 
wird bei diesem Glas der Silberbelag durch eine normale Glasplatte 
gegen Witterungseinßüsse geschützt. Für denjenigen, der von dem dunk· 
len Innenraum in die h elle Umgebung sieht, vermittelt dieses Glas 
einen einigerma&en klaren Durchblick, während es in umgekehrter 
Richtung keine Sicht zulä6t. 

Die beiden zuletzt erwähnten Glasarten finden bereits heute in 
Industrie, Geschäften und Büros laufend dort Verwendung, wo der 

379 



Betrieb von einer Kontrollslelle au s beobachtet werden soll, ohne daß 
der Beobachter selbst wahrgenommen wird. Zwar sind diese Glasarten 
nicht so billig wie normales Fensterglas. Der An schaffung~pre is dürfte 
aber bei dem m. E. e rstrebenswerten Zweck keine entscheidende Rolle 
spielen. Zudem würde es vollauf genügen, nur einige Teilscheiben des 
Zellen fensters mit die3em Glas auszustatten. 

Rechtsprechung und Strafvollzug 
Von Re,ierungerat Gölz Chudoha, Kusel.WeblbeiJeD, 

und RegieruDj:8f1lt Helmut Künk e l e r, ßutzbaeh 

Wenn im Folgenden ein ü berblick über einige wesentliche, den 
Strafvollzug betreffend~ Urteile und Bescblüsse gegeben wird , BO des
halb, weil die Resozialisierung der Straffälliggewordenen eine enge 
Zu sa mm enarbeit der Vollzugsverwaltung mit den Organen der Wohl· 
fabrtspOege einerseits, den Gericbten und Staa tsanwaltschaften Dnderer· 
seits voraussetzt. 

Zu dem Kuntakt mit Gericht und Staatsanwaltschaft gehört aber, 
da6 wir un s mit Entscheidungen der Gerichte, die über Fragen des 
Vollzugs ergangen sind, beschäftigen. 

I. 
1. BGH Urteil vom 2. 5. 1955 - 111 ZR 271/53 - (NJW 19551 

1109) zu Art. 14 CG (~ 75 Ein!. ALB). 
Die sich aus dem ordnungsmäfiigen Strah'ollzug ergebende erhöhte 
Gefahr trifft alle Häftlinge gleichermafien; ein aus dieser Gefahr ent
springender Schaden stellt kein Sonderopfer dar, das einen Auf
opferungsa nspruch au slöst. 

2. BGn Urteil vom 9.7.1956 - IH ZR 320/54 - (JZ 1956/759) 
zu S~ 839, 618, 276 BGB ; Art. 34 GG. 
Behauptete F ürsorgepAichtverletzungen einer Gefängnishehörde gegen
üLer einem Strafgefangenen können Schadenersatzansprüche nur aus 
dem rechtlichen Gesichtspunkt der Amtshaftung auslösen. Die sinn
gemäfie Anwendung 9chuldrechtlicher (nichtdeliktischer) Vorschriften 
kommt für derartige POichtverletzlingen ,Janehen nicht in ß etracht. 
Das jjrfentliche Gewaltverhältnis der strafweisen Freiheitsentziehung 
hat nicht ein öffentlich-rechtliches Fürsorgeverhältnis zum Gegenstand. 
Vielmehr e rgibt sich die Pflicht des Staates zur Fürsorge gegenüber 
dem Strafgt'fangencn für die Dauer sein er Haft nur a ls Nebenpflicht. 

3. Urteil des Hans. OLG Hamburg vom 24. 9. 1954 - 1 U 
30/54 - (JZ 1955/290) zu ~ 618 BGB ; Art. 19 IV GG. 
Das OLG Hamburg hatte in der Berufungsinstanz einen Schadenersatz
anspruch wegen Verletzung der öffentlich· rechtlichen Fürsorgepfli eht 
~ entwickelt aus dem Grundgedanken des § 618 BGB - für möglich 
gehalten. 
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4. Beschluß des üLG München vom 15. 12. 1955 - Ws 818/55 
(NJW 1956/ 316) zu ~ 116 Abs. 5 StPü. 

Zur Verhängung von Hausstrafen über Untersuchungsgefangene ist 
ausscblie6lich der Richte r zuständig. Bei di eser Zuständigkeit verbleibt 
es, auch wenn der lJ llters lIchungsgefa ngelle kurz nach eier Verfehlung 
in die 5trafhaft iiuerführt worden i ~ t (entgegen OLG Hamm NJW 
1953/1933). 

5. Bcschlulj des OLG Mün cben VOIII ß. 9. 195 .'1 - Ws 375/55 -
(DRiZ 1956/2;~, Nr. K7) zu !:i 1]6 5tPO. 

Die Befugnis zur Verh lingung eine r Hausstrafe gcgen einen Unter· 
suchung'lgefangell en steht allein dem Richte r zu. Mit der überfü hrun g 
eine .. Unwr~ lIchung~ge fange [] en in Stra fha ft wird seine Beschwerde 
gegen die über ihn v t~rh;ingte Hallsslrafc nicht hinfä llig. Im Z\lge des 
Beschwer{lt'verfahrens ist iiber {Iie Hausstrafe zu ents~heide n. 

6. BcschlnlJ des OLG ßremen VO III ] 6.1. 1%6 - Ws lI /56 -
(NJW 1956/760) zu l:i 116 ~tPO. 
Es ist un w lä3s ig. ei ne wäll rend der Stra fhaft verhängte Arreststrare 
währen,1 einer uumitte lbar an die Strafbaft aoschlie lienden Unter· 
such ungshaft (in e in er anderen Haftansltl lt) zu vo liHrecken. In diesem 
Zusa mmeohang sei auf Nr. 70 Abs. 3 UVollzO hingewiese n: "Ein e 
Hausstrafe kann ga n7. ode r zum Teil auc!.t wä hrend ei ne r der Unter· 
such unga bah unmitte lhar nachfolgelIlIen Unte rsuchungshaft oder Straf· 
haft vollS1Tt'ckt werden." 

7. Bescb lilli des Schll-IüLG vo m 28. 9. 1953 - Ws 252/53 -
(DRiZ 1954/57, NT. 403) zu § 116 Ahs. 2; UVoUzO Nr. 56. 
Behandlung ei nes Untersllch uugsgelangenen durch einen anstalts· 
fremden Zahoan.:t kann ni cht deshalb abgelehnt werd en, weil nicht 
genügend Personal zur Verfügung stehe, um den Angeklagten zur 
Zahnbeband lung zu beg lei ten. 

8. ne~ch lu (i des OLG ßremen vom 14. 10. ]955 - (NJW 1956/ 
72) zu ~ 116 St PU. 
Haus3trafen diellen nllr der Allfrechte rhaltllng der Aostaltiordnung, 
nie der Verge ltun g. Eine Bestrafun g 7.wei Wochen nach der Tat \1Od 
naeb Verlegung des Häftliogs in eine andere An~lalt ist aufzuheben, 
weil sie jenen Zweek nicht erreicheo kann . 

9. Beschlu u d('B OLG Diisseld orf vom 29. 10. 1 95 '~ - Ws 752/ 
54 - (H ess. JM"!. 19;) 6/19; Jl\IHI. NHW 1955/9) zu S 116 Abs. 2 
StPO j NT. 67 UVo ll zl) . . . 
naui~t ra fen gegen UU le rslldlUogsgefangene sind aucb he i alluerhalb 
der VolIl.\lg~an~ta l t begangelll: u Verstöuen gegen Orduuog lIod Sicher· 
heit zulässig. 

]0. Beschlufi des OLG Bremen vom 3.2. 1956 - Ws 2.5/56 -
.(MDn 1956/246) zu S 116 5t1'O. 

381 



Der Brief eines Untersuchungsgefangenen, der Beleidigungen von 
Richtern und unrichtige Angaben über die Verpßegungsverhältnisse 
in der Haftanstalt enthält, kann von der Beförderung ausgeschlossen 
werden, weil durch die Gestauung derartiger Briefe mittelbar die 
Ordnung in der Haftanstalt gefährdet wird. 

11. Beschlu6 des OLG Bremen vom 3.3.1956 - Ws 48/56 -
(NJW 1956/922) 'u , 116 51PO, 
Dem Untersuchungshäftling kann die Aushändigung der Untersu
chungshaftvollzugsordnung nicht verweigert werden. 
Anm. : Wird die Verhängung einer lIausstrafe durch das Gericht ab

gelehnt, so kann seitens der Vollzugsbehörde bei der Staats
anwaltschaft die Einlegung der Beschwerde angeregt werden 
(Nr. ]0 UVollzO). 

12. Beschlu6 des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen vom 
25. 3. 1955 - PSt 181 - (JZ 1956/ 157) zu Art. 2. Hess. Verf. 
(Grundrecht der Freiheit). 
Art. 2 Hess. Verf. gilt nur für Personen, die sich in einem allgemei
nen Gewaltverbältnis gegenüber dem Staat beilnden, nicht aber für 
diejenigen, die kraft Gesetzes oder IHcbterspruch in einem besonderen 
Abhängigkeitsverhältnis zur öffentlichen Verwaltung stehen. Für diese 
Fälle gilt Dicht der Grundsatz, dafs Eingriffe in die Freiheit nur auf 
Grund eines Gesetzes zulässig sind. Daß die Ordnung für das Gefang· 
niswesen in Hessen unter bestimmten Voraussetzungen das Anhalten 
von Gelangenenpost vorsieht, ist keine Grundrechtsverletzung. 

13. Beschlufs des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen vom 
29. 10. 1954 - PSt 183 - (JZ 1956/157) zu Art. 3 u. 5 Bess. Verf. 
(Grundrechte der Menschenwürde und der persönlichen Freiheit). 
Eine verfassungswidrige Vollzugsma6nahme liegt nicht darin, dufs die 
Sicherungsverwahrungsanstalt einem Zuchthaus angegliedert ist. Auch 
kann nicht geltend gemacht werden, daC! im Wege der Gesetzgebung 
Vorschriften üher den Vollzug zu erlassen sind. Aufgabe des Staats
gerichtshof~ ist nur zu überprüfen, ob erlassene Gesetze mit der 
Verfassung in Einklang stehen. 

14. ßeschlufs d !.'8 Bundesverfassungsgerichts vom 6. 10. 1955 -
1 B.R 768/52 - (lZ 1956117), 
Die Mona tsfri st für die Erhebung der Verfassungsbeschwerde nach 
§ 93 Abs. 1 BVerfGG ist eine Ausschlu6frist, gegen deren Versäu
mung es keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gibt. 

15. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13. 4. 1956 - 2 StR 
76/56 - (NJW 1956/92'0) 'u § 122 51GB, 
Wer Beihilfe zur Gefangenenmeuterei leistet, ist nur dann nach § 122 . 
Abs. 3 StGB strafbar, wenn er hierbei eigenhändig Gewalttaten verübt. 
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16. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18. 6. 1953 - 4 StR 
115/53 - (BGH51. 4 5. 293 ~ NJW 1953/1481) 'u !i§ 332, 333 
StGB (Bestechung). 
Die Verletzung der PRicbt zur Amtsverschwiegenheit ist eine in das 
Amt einschlagende, pRichtwidrige Handlung im Sinne der §§ 332, 
333 51GB. 

Der HiUsBufseher einer Strafanstalt haUe dort heimlich photo· 
graphische Aufnahmen gemacht, die er für 800,- DM einer iHu
Rtrierten Zeitung verkaufte. 

In der Urteihbegründung führte der BGH u. a. folgendes aus: 
"Eine in sein Amt einschlagende, pHichtwidrige Handlung begeht 

nicht nur, wer eine Tätigkeit vornimmt, die an sich in den Kreis seiner 
AmtspHichten fallt, sondern auch, wer seine amtliche Stellung duzu 
mi.6braucbt. eine durch die Dienstvorschrüten verbotene Handlung 
vorzunehmen, die ihm gerade seine amtliehe Stellung ermöglicht. Ein 
solcher l\H6brauch der Amtsstellung ist keine PrivattätigkeiL, sondern 
eine pßichtwidrige Amtshandlung." 

17. Beschlu6 des BGH vom 2.7.1954 - StE 1/52 - (NJW 
1954/ 1208) zu § 26 StGB. 
Angerechnete Untersuchungshaft ist verbü6te Strafe im Sinne von 
§ 2651GB. 

18. Beachlu6 des OLG Düsseldocf vom 18. 1. 1954 - Ws 17/51-
- (JZ 1954/249) 'u § 2651GB. 
Bedingte Entlassung nach § 26 StGB kann nur gewährt werden, wenn 
sich der Verurteilte in Strafhaft befindet, Der Verurteilte befindet sich 
auch noch in Strafhaft i. S, des § 26 StGB, wenn ihm eine aus 
bestimmtem Anla6 und von vornherein zeitlich beschränkte kürzere 
Strafunterbrl?chung gewährt worden ist. 

19. Beschlu6 des OLG Bremen vom 22.6, 1%4 - Ws 134/54 
- (NJW 1955/514) zu ~ 26 5tGB. 
Es ist Pßicht der Behörden, alles zu tun, damit eine an sich nach 
der Person des Verurteilten mögliche bedingte Entlassung nicht des· 
halb versagt werden muli, wt'il wegen mangelnder Arbeit oder Unter· 
kunft die sonst günstige Prognose ungiinstig ist, 

11. 
Die Frage der richterli c hen Nac hprüfung von StrafvolI· 

zugsma6nahmen hat mehr und mebr an Bedeutung gewonnen, 1m 
letzten Jahr hilben mehrere Fälle Verwaltungsgerichten zur Ent
scheidung vorgelegen. Sie beiaGten sicb überein~timmend zuniichst 
mit der Frage, ob Ma6nabmen der Strafvollzugsbehörden überhaupt 
nachprüfbar seien, der Verwaltungsrechtswe~ also zulässig sei. Das 
Verwaltungsgericht Hamburg (VI VG 1536/54, lIla VG 385/55 und 
lila VE/98/56. 14. 3. 1956 - nicht veröffentlicht -) sieht in Straf· 
vollzugsma&nahmen einen Verwaltungsakt, der einen Einzelfall auJ 
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dem Gebiet des öffentlichen Rechl s regele, und zwar über die Wirkung 
des Stra!urteils hinaus. Als Verwaltungsakte, die einer verwaltungs
gerichtlichen KontTolle unterliegen, seien diejenigen Mafmabmen der 
Vollzugsbehörden zu bezeichnen, denen bislang nur mit einer Dienst
auhichtsbeschwerde hätte begegnet werden können, also Maßnahmen, 
die die Art und Weise des Vo llzugs betreffen. Das QVG Hamburg 
(Bf I 84/55, v. 25. 11. 1955 - nicht veröffentlicht - , Bf I 125/55, 
13.1. 1956 - DV81. 1956 S. 658 1.) und die Verwaltungsgerichle 
Berlin (VC 111 A 22156, :10. ,t. 1956 - nicht veröffentlicht - ) 
und Darmstudt (VG I 77/56, 20.9.1956 - nicht veröffentlicht - ) 
te ilen die Auffassung des " LVG Hamburg nicht. Sie kommen iiLer
einstim mcnd zu dem Ergebnis, daE der Verwaltungsrechtsweg unzu
lässig sei. l:inmal sden dit: Mafinuhmen der Vollzugsbehörden gegen
über den Gefangenen keine Verwultungsakte, zum andercn wcrde der 
(;efangene durch die Maßnahmeu nicht in se inem subjektiven öffent
lichen Recht verletzt. Ein Teil der Begi-ilTsmerkmale eines Verwal
tungsaktes - nämlich Hoheitsakt, Verwa ltungsbehörden, Gehiet des 
öffcntlichen Rechts, Einzelfall " - seien zwar gegeben, es feh le aber 
an dem wesentlichen l\terkmal tier Zwcckhestimmung zur Regelung 
eines RechtsverhäTtni sses. Darunter sei" zu verstehen, duu mit dem 
Verwahungsakt bezweckt werde, unmittelbare rechtliche Wirkungen 
zu setzen. Von ei nem Verwaltungsakt könne nur die Rede sei n, 
wenn die Behörde durch ihren Aussp"l"uch mit aufbebender, begriln
dender, ändernder oder feststellender Wirkung Rechtsverhältni sse d~s 
Betroffenen" regeln wolle. Daran aber fehle es bei der Anordnung 
von MalJnahmen im Strafvollzug. Das beruhe auf der Eigenart des 
iiffentlich·recbtlichen Rechlsverhältnisses, das mit der Rechtskraft des 
auf Freiheitsstrafe lautenden ·Strafurteils dem Gefangenen gege~über 
hergestellt worden sei. Solanj.!;e ihm j!;egenüber der Strafvollzug iu 
seiner Ausgestaltung im einzelnen nichts anderes hervgrbringe als 
Hantllungen, die der Reali~ierung der gerichtlich verhängten Freiheit s
strafe dienten, geschehe auch nichts, was ihm gegenüber zusätzliche 
Wirkungen hervorrufen könne. Alle vnn diesen Maßnahmen aus
gehenden Wirkungpn stellten lediglich den rechtszulässigen Vollzug 
desjenigen StaaBaktes, des Urteils nämlich, dar, der allein unlllittel
bare rechtliche Wirkungen ~egeDüber dem Gefangenen äuuere . . Bei 
dieser Hechtslage seien die Klagen allei n. schon deshalb unzulässig, 
weil die Strafgefangencn nicht schlüssig behaupten kiinnten, durch 
Maßnahmen der Vollzugsbehörden in rechtswidriger Weise in ihren 
subjektiven öffentlichen Rechten heeinträchtigt worden zu sein. Es sei 
auch nicht die Ersatzzuständigkeit des otden llichen Gerichts gemäli 
Artikel 19 Abs. 4 GG hegründet. Denn auch diese Heslimmung setze 
voraus, dali der Kläger schlüssig behaupten könne, durch die öffent
liche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein. Das sei aber, wie 
dargelegt, nicht der Fall. 
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